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I Haushaltssatzung  der Großen Kreisstadt Riesa  
für das Haushaltsjahr 2022  

 
 

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung 
am 2. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Riesa voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen enthält, wird  

im Ergebnishaushalt mit dem  

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 60.631.100  Euro 

- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 70.701.300  Euro 

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -10.070.200  Euro 

  
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  4.510.800  Euro 

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 54.600  Euro 

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 4.456.200  Euro 

  
- Gesamtergebnis auf -5.614.000 Euro 

  
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus  

  Vorjahren auf 0  Euro 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus  

  Vorjahren auf 0  Euro 

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 

  gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 1.902.200  Euro 

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital 

  gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0  Euro 

  
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf -3.711.800  Euro 

  
im Finanzhaushalt mit dem  

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 59.525.700  Euro 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 61.651.600  Euro 

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der 

  Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

 

-2.125.900  Euro 

  
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.452.200  Euro 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.882.500  Euro 

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit auf 3.569.700  Euro 
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- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss    

  oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der 

  Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.443.800  Euro 

  
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.287.300  Euro 

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 6.759.400  Euro 

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -1.472.100  Euro 

  
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf -3.275.500  Euro 

festgesetzt. 

 

§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 

auf 3.644.600  Euro 

festgesetzt. 
 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden  

darf, wird auf     10.000.000  Euro 

festgesetzt. 
 

§ 5 

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: 

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 
 

350 v. H. 

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 
 

470 v. H. 

Gewerbesteuer auf 
 

400 v. H. 

 

Riesa, den  

 

 

 
 

Marco Müller 

Oberbürgermeister      (Siegel)  
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II Vorbericht  

1 Rahmenbedingungen  

1.1 Gliederung des Haushaltes  
 
Der Gesamthaushalt ist in neun Teilhaushalte (TH) gegliedert. Den Teilhaushalten sind be-
stimmte Produktbereiche zugeordnet, die in der nachfolgenden Übersicht ersichtlich sind: 
 

 
Abbildung 1: Übersicht Teilhaushalte 
 
Zusätzlich zu den anteiligen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen werden in den Teilhaus-
halten kalkulatorische Ergebnisse dargestellt. Die daraus resultierenden Differenzen zwischen 
dem Gesamtergebnishaushalt und der Summe der Teilergebnishaushalte betreffen interne Leis-
tungsbeziehungen zwischen einzelnen Produkten. Hier werden kalkulatorische Arbeitsplatzkos-
ten (Personal- und Sachkosten) berücksichtigt. 
 
Insgesamt beinhalten die Teilhaushalte 88 aktiv beplante Produkte. Diese sollen die verursa-
chungsgerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs ermöglichen. Von den 88 Produkten 
werden aktuell 19 Produkte als Schlüsselprodukte dargestellt, um für die Haushaltssteuerung 
entsprechend ihrer finanziellen und kommunalpolitischen Bedeutung vertiefte Analysen zu er-
möglichen.  
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1.2 Statistische Angaben  

1.2.1 Bevölkerung  
 
Die Große Kreisstadt Riesa ist mit einer Fläche von 58,84 Quadratkilometern und einer Einwoh-
nerzahl von 29.256 (31.12.2020) ein Mittelzentrum im Freistaat Sachsen. Gemessen an der Be-
völkerung zum Jahresende 2020 ist die Stadt nach Radebeul die zweitgrößte Kommune im Land-
kreis Meißen bzw. die zehntgrößte kreisangehörige Stadt im Freistaat Sachsen. 
 

 
Abbildung 2: Lage und Bevölkerung 
 

 
Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung in Riesa  

 
Die letzte amtlich festgestellte Einwohnerzahl (31.12.2020) beträgt 29.256 und ist im Vergleich 
zum Vorjahr um 498 Einwohner gesunken. Im Zeitraum der letzten 15 Jahre (31.12.2005 bis 
31.12.2020) hat sich die Einwohnerzahl um 7.305 oder 20,0 Prozent verringert. Das entspricht 
einem Bevölkerungsrückgang von ca. 1,3 Prozent pro Jahr. Diese Entwicklung und die gleichzei-
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tige Alterung der Bevölkerung werden nach den Ergebnissen der 7. Regionalisierten Bevölke-
rungsvorausberechnung 2019 bis 2035 des Statistischen Landesamtes Sachsen, welche am 
19. Mai 2020 veröffentlicht wurde, weiter anhalten. Jedoch wurde für die kommenden Jahre bis 
zum 31.12.2035 ein etwas verlangsamter Rückgang um 1,2 Prozent pro Jahr berechnet. Zum 
Ende des Prognosezeitraumes werden 23.840 Einwohner erwartet (Variante 1). Die nunmehr 
vorliegenden amtlichen Einwohnerzahlen zum Jahresende zeigen gegenüber der Bevölkerungs-
vorausberechnung ein leicht positiveres Ergebnis auf. So fällt der Bevölkerungsbestand für 2019 
um 144 und für 2020 um 66 Einwohner höher aus. 
 

Es wird ein Anstieg des Durchschnittsalters in Riesa, als ein Indikator für die Alterung der Bevöl-
kerung, auf 53,1 Jahre im Jahr 2035 prognostiziert. Bedeutsam sind aber vor allem die sich ver-
ändernden Relationen zwischen den Altersgruppen. So soll sich bis 2035 der Anteil der Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 65 Jahren von 51,4 Prozent (Basis 2018) auf 
45,4 Prozent reduzieren. Der Anteil von Personen im Alter von 65 Jahren und älter wird von 
34,1 Prozent (Basis 2018) auf 40,1 Prozent zunehmen. Aktuell beträgt der Altersdurchschnitt 
51,5 Jahre (Daten aus Einwohnermelderegister). 
 

Die absehbare demografische Entwicklung wird die Stadt Riesa, wie die meisten Städte im Frei-
staat Sachsen, nicht zuletzt auch vor wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen stellen. 
Mit einer älteren Bevölkerungsstruktur ist ein grundsätzlicher Wandel der Bedürfnisse verbunden. 
Das beginnt mit einer veränderten Nachfragestruktur bei Konsumgütern, den Auswirkungen auf 
Handel und Gewerbe, abweichenden Wünschen und Anforderungen an gesellschaftspolitische 
sowie kulturelle und sportliche Angebote und setzt sich mit einem veränderten Bedarf an Wohn-
raum fort. Der demografische Wandel wird somit zweifellos nicht unerheblichen Einfluss auf die 
allgemeine Infrastruktur der Stadt nehmen. Die Aufrechterhaltung angemessener funktionsfähi-
ger Arbeits- und Versorgungszentren wird genauso eine Aufgabe der Stadt sein, wie die Bewah-
rung eines gesunden Maßes an Lebensqualität und Standortattraktivität, v. a. für junge Familien. 
 
Trotz oder gerade aufgrund der demografischen Entwicklung muss es oberstes Ziel der städti-
schen Politik und damit auch der finanziellen Prioritäten sein, die Stadt weiter als attraktiven und 
lebenswerten Wohn-, Bildungs- und Arbeitsstandort zu positionieren. Ziel muss es sein, vor allem 
Jugendliche, gut ausgebildete Fachkräfte und junge Familien zu halten und auch zu akquirieren. 
Nur so lässt sich langfristig dem anhaltenden Bevölkerungsrückgang etwas entgegensetzen. 
 
�$�O�V���0�R�G�H�O�O�N�R�P�P�X�Q�H���G�H�V���%�X�Q�G�H�V�S�U�R�M�H�N�W�H�V���Ä�'�H�P�R�J�U�D�I�L�H�Z�H�U�N�V�W�D�W�W���.�R�P�P�X�Q�H�Q�³���Z�X�U�G�H���V�H�L�W���%�H�J�L�Q�Q��
des Jahres 2016 unter fachkundiger Beratung ein Gesamtkonzept mit Handlungsempfehlungen 
für die nachhaltige Stadtentwicklung erarbeitet. Unter dem Schwerpunkt Jugendbeteiligung wird 
�E�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H���G�L�H���,�G�H�H���H�L�Q�H�V���Ä�-�X�J�H�Q�G�O�D�G�H�Q�V�³���U�H�D�O�L�V�L�H�U�W�����'�D�V���9�R�U�K�D�E�H�Q���K�D�W�W�H�������������E�H�L�P���V�D�F�K�V�H�Q��
weiten Städte-�:�H�W�W�E�H�Z�H�U�E���Ä�$�E���L�Q���G�L�H���0�L�W�W�H���³���G�H�Q���������3�O�D�W�]���E�H�O�H�J�W�����$�Q���G�D�V�������������D�X�V�J�H�O�D�X�I�H�Q�H���'�:�.-
Projekt schließt sich das Modellprojekt �Ä�=�X�N�X�Q�I�W�V�Z�H�U�N�V�W�D�W�W�� �.�R�P�P�X�Q�H�Q���± �$�W�W�U�D�N�W�L�Y�� �L�P�� �:�D�Q�G�H�O�³��
(ZWK) an, bei dem Kommunen bis 2024 bei der Gestaltung des demografischen Wandel durch 
externe Beratung begleitet und unterstützt werden. Die Stadt Riesa hat sich wiederholt für die 
Teilnahme beworben, um im nächsten Schritt u. a. auch die Altersgruppe der Senioren und ihre 
Bedarfe näher zu betrachten. Um die zunehmende Alterung der Bevölkerung entsprechend zu 
berücksichtigen, sollen im Rahmen von Zukunftswerkstätten (Beteiligung) Ideen für die künftige 
Seniorenarbeit entwickelt werden. 
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1.2.2 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen  
 

Stand im Schuljahr 2021/2022 
Anzahl 

Schulen 
Anzahl 

Klassen 
Anzahl 

Schüler 
Klassen 

pro Schule 
Schüler 

pro Schule 
Schüler 

pro Klasse 

Grundschulen 3 40 680 13,3 226,7 17,0 

Oberschulen 2 34 765 17,0 382,5 22,5 

Gymnasien 2 45 1.011 22,5 505,5 22,5 

Förderschulen 2 33 310 16,5 155,0 9,4 

Alle Schulformen  9 152 2.766 16,9 307,3 18,2 

Tabelle 1: Allgemeinbildende Schulen und Schülerzahlen in Riesa (öffentliche Trägerschaft) 
 
Kinderbetreuungsplätze 2022 
(Planung gemäß SächsKitaG) 

Anzahl 
Einrichtungen 

Plätze 
Insgesamt 

Plätze 
Krippe 

Plätze 
Kiga 

Plätze 
Hort 

Kindertagespflegestellen  1 5 5 0 0 

Kindertagesstätten  17 2.040 343 857 840 

davon Kinderkrippe 1 82 82 0 0 

davon Kindergärten / kombinierte Einrichtungen 11 1.118 261 857 0 

davon Horte 5 840 0 0 840 

Alle Kindereinrichtungen  18 2.045 348 857 840 

Tabelle 2: Kinderbetreuungsplätze 2022 in Riesa 
 

1.2.3 Gebiet und Flächenbilanz  
 

 
Abbildung 4: Gebiet der Stadt Riesa 

Quelle: Statistisches Jahrbuch 2017 
der Großen Kreisstadt Riesa 
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Vom Gesamtgebiet entfallen nahezu zwei Drittel auf Flächen für die Land- und Forstwirtschaft, 
wobei den Waldflächen eine untergeordnete Rolle zukommt. An den Bauflächen (19,5 Prozent) 
haben Flächen für den Wohnungsbau mit 7,9 Prozent den größten Anteil. 
 

 
Abbildung 5: Flächenbilanz 
 

1.2.4 Straßen, Infrastruktureinrichtungen und Liegens chaften  
 

 

Tabelle 3: Straßen, Infrastruktureinrichtungen und Liegenschaften 
 
Gegenüber dem Ausweis im Doppelhaushalt 2020/2021 ist bei den Gebäuden und Liegenschaf-
ten ein Rückgang um sieben Objekte zu verzeichnen. Dies resultiert aus der Übertragung des 
Schulobjektes Schillerstraße an die Wohnungsgesellschaft Riesa mbH, dem Verkauf des Tier-
heimes und dem Abbruch des Lagergebäudes der alten Marktmeisterei. 
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1.3 Rechtsgrundlagen  
 
Bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 wurden folgende Rechtsvorschriften in ihrer jeweils ak-
tuellen Fassung angewendet: 
 

a) Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 

b) Verordnung des Sächsischen Staatsministerium des Inneren über die kommunale 
Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung) 

c) Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die 
Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das 
neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen (VwV 
Haushaltssystematik Kommunen �± VwV KomHSyS) 

d) Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Innern über die 
Grundsätze der kommunalen Haushalt- und Wirtschaftsführung und die 
rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung 
der kommunalen Aufgabenerledigung (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft) 

e) Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat 
Sachsen (Finanzausgleichsgesetz �± SächsFAG) 

f) Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz-GFRG) 

 

1.4 Sonstige Grundlagen  
 
Doppelhaushalt 2020/2021  
 
Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde am 18. März 2020 beschlossen und am 3. Juni 2020 wurde 
der Beitrittsbeschluss zu den Bedingungen und Auflagen des Bescheides des Landratsamtes 
Meißen gefasst. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 galt ab 22. Juni 2020 erlassen. Das 
Haushaltsjahr 2021 konnte planmäßig ab 1. Januar 2021 bewirtschaftet werden. 
 
 
Jahresabschlüsse 2017 bis 2020  
 
Der Jahresabschluss 2017 wurde am 29. März 2019 fertiggestellt und vom örtlichen Rechnungs-
prüfungsamt ohne Einschränkungen bestätigt. Der Stadtrat hat die Feststellung des Jahresab-
schlusses 2017 mit einem Gesamtergebnis von 6,3 Mio. EUR in seiner Sitzung am 18. März 2020 
beschlossen. 
 
Der Jahresabschluss 2018 wurde am 30. Oktober 2020 fertiggestellt. Das örtliche Rechnungs-
prüfungsamt hat im Juli 2021 einen Prüfungsbericht ohne abschließendes Prüfungsergebnis vor-
gelegt, da noch vermeintliche Differenzen aufzuklären seien.  
 
Der Jahresabschluss 2019 wurde am 6. August 2021 fertiggestellt und dem örtlichen Rechnungs-
prüfungsamt zur Prüfung übergeben. 
 
Der Jahresabschluss 2020 befindet sich derzeit in Aufstellung. Sämtliche Angaben zum Ergebnis 
2020 beziehen sich auf vorläufige Werte.  
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2 Ziele und Strategien  

2.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Großen Kreisstadt Riesa  
 
�8�Q�W�H�U���G�H�P���0�R�W�W�R���Ä�5�L�H�V�D�V���=�X�N�X�Q�I�W���J�H�V�W�D�O�W�H�Q�����/�H�L�W�E�L�O�G���5�L�H�V�D�����������³���Z�X�U�G�H���L�P���-�D�K�U�������������G�H�U���/�H�L�W�V�D�W�]���� 
 

�Ä�'�L�H���6�S�R�U�W�V�W�D�G�W���5�L�H�V�D���D�Q���G�H�U���(�O�E�H���L�V�W���H�L�Q���P�R�G�H�U�Q�H�U���:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�V�W�D�Q�G�R�U�W�� 
mit hoher Wohn- und Leb�H�Q�V�T�X�D�O�L�W�l�W���³ 

 
durch den Stadtrat geprägt. Fortlaufend werden Maßnahmen ergriffen, um diese Ziele zu errei-
chen.  
 
A Riesa ist ein moderner und leistungsfähiger Wirtschaftsstandort  
 
Riesa zeichnet sich mit zahlreichen mittelständischen Unternehmen, Handel, Handwerk und 
Dienstleistungen und gut ausgebildeten Fachkräften als ein starker Wirtschaftsstandort in der 
Region aus. Seine Funktion als wichtiges Mittelzentrum in der regionalen Wirtschaft wird Riesa 
weiterhin aktiv wahrnehmen und ausbauen. Den traditionellen Verkehrsknoten Straßen-Wasser-
Schiene gilt es auszubauen und eine moderne zukunftsfähige Infrastruktur zu entwickeln.  
Neben dem 2019 gestarteten Prozess zur Erstellung eines neuen Stadtentwicklungskonzeptes 
"Riesa 2035" und unter Beachtung der Ergebnisse der laufenden AG "Innenstadt - neu gedacht" 
erfolgte die Aufnahme in das Programm der Städtebaulichen Erneuerung "Aktive Stadt- und Orts-
teilzentren" (SOP, �Q�H�X�����Ä�/�H�E�H�Q�G�L�J�H���=�H�Q�W�U�H�Q���± Erhalt und Entwicklung der Stadt- �X�Q�G���2�U�W�V�N�H�U�Q�H�³��
(LZP)). Neben anderen Zielen sollen Maßnahmen realisiert werden, um die Innenstadt als Han-
delszentrum weiterzuentwickeln.  
Im Juli 2021 hat die Innenstadt-Managerin ihre Arbeit im Büro auf der Hauptstraße aufgenommen. 
Schwerpunkt der Tätigkeit wird es sein, Handel, Dienstleistung und Gastronomie zu vernetzen, 
gemeinsame Ideen zu entwickeln und die Innenstadt auch über die Riesaer Grenzen hinaus be-
kannt zu machen.  
 
B Riesa als lebendiger Wohnstandort mit hoher Lebensqualität für Jung und Alt  
 
Um der Anforderung als lebendiger Wohnstandort gerecht zu werden, soll der attraktive zukunfts-
fähige Wohnungsbestand weiterentwickelt und stets dafür Sorge getragen werden, dass für alle 
Bevölkerungsgruppen entsprechender Wohnraum zur Verfügung steht. Als der größte Woh-
nungsanbieter der Stadt versteht sich die Wohnungsgesellschaft Riesa mbH (WGR) als moderner 
und leistungsstarker Partner in allen Fragen rund um das Wohnen in Riesa. Ihre unternehmeri-
sche und gesellschaftliche Aufgabe sieht sie vorrangig in der Schaffung sozialverantwortlicher 
Wohn- und Lebensräume für ein breites Spektrum von Lebensbedürfnissen und für breite Schich-
ten der Bevölkerung.  
�,�P���6�W�D�G�W�W�H�L�O���:�H�L�G�D���N�R�Q�Q�W�H���P�L�W���G�H�P���(�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W���G�H�U���:�*�5���]�X�O�H�W�]�W���G�H�U���Ä�(�L�J�H�Q�K�H�L�P�V�W�D�Q�G�R�U�W���:�H�L�G�D��
�± �$�Q���G�H�U���6�H�J�R�X�H�U���6�W�U�D�‰�H�³���P�L�W���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�P�|�J�O�L�F�K�N�H�L�Wen in Form von 36 Einzelstandorten für Ein-
zelhäuser entstehen. Momentan sind bereits 34 Bauplätze verkauft, zwei in Reservierung. Die 
Vorbereitungen zur Geländeaufbereitung und späteren Erschließung weiterer Wohnbauplätze an 
der Greizer Straße wurden bereits begonnen. 
 
�0�L�W���G�H�U���6�D�Q�L�H�U�X�Q�J���G�H�V���W�U�D�G�L�W�L�R�Q�V�U�H�L�F�K�H�Q���+�D�X�V�H�V���Ä�.�D�I�I�H�H���6�W�D�U�N�H�³���D�P���5�D�W�K�D�X�V�S�O�D�W�]���G�X�U�F�K���G�L�H���:�*�5��
entstanden moderne Gewerberäume für den Sportclub Riesa e. V. und vier hochwertige Stadt-
wohnungen. Rückbaumaßnahmen, Spielplatz- und Wohnhofgestaltungen ergänzen den Maß-
�Q�D�K�P�H�Q�N�D�W�D�O�R�J�����$�X�‰�H�U�G�H�P���V�R�O�O���L�P���5�D�K�P�H�Q���G�H�V���3�U�R�J�U�D�P�P�H�V���Ä�/�H�E�H�Q�G�L�J�H���=�H�Q�W�U�H�Q�³�����/�=�3�����G�L�H���,�Q��
nenstadt als Wohnstandort gestärkt werden, z. B. durch Integration der Bedarfe von Kindern und 
Jugendlichen in die Innenstadtentwicklung durch Neuanlage von Spiel- und Freizeitangeboten.  
 
�0�L�W���G�H�P���%�H�V�F�K�O�X�V�V���]�X�U���$�X�V�Z�H�L�V�X�Q�J���H�L�Q�H�V���6�D�Q�L�H�U�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�V���Ä�,�Q�Q�H�Q�V�W�D�G�W�³���L�Q�������������E�H�V�W�H�K�H�Q���I�•�U��
ein ca. 34 ha großes Gebiet Möglichkeiten für geförderte städtebauliche Maßnahmen, die die 
Eigentümer der Immobilien steuerlich geltend machen können. 
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Die Kapazität an Kita-Plätzen war jederzeit ausreichend, um die Nachfrage zu bedienen. Zur 
Unterstützung der Heimatpflege und der Verschönerung der Ortsteile steht den Ortschaftsräten 
regelmäßig ein Budget von 18,0 TEUR zur Verfügung. Über die LEADER-Förderung konnten u. 
a. die Ortsteile Gostewitz, Canitz und Jahnishausen außerdem attraktiver gestaltet werden, wei-
tere Projekte in Leutewitz, Neunickritz und Jahnishausen sind in Vorbereitung. 
 
Das Elblandklinikum Riesa ist das Akademische Lehrkrankenhaus der Technischen Universität 
Dresden und somit ein besonders leistungsstarker und professioneller Partner im Gesundheits-
wesen vor Ort. 2019 wurde der Erweiterungsbau des Elblandklinikums im Beisein des ehemali-
gen Innenministers Thomas de Maizière feierlich eröffnet. Hier befinden sich nun die neuen 
Räumlichkeiten für die Notfallaufnahme, die Dialyse sowie den kompletten Bereich der Röntgen-
diagnostik. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Integration von zwei hochmodernen Links-
herzkatheterlaboren. Die Gesamtkosten der Maßnahme betrugen ca. 60 Mio. EUR. 
 
C Riesa bietet vielfältige Bildungs -, Kultur -, Sport und Freizeitangebote für alle  
 
Mit drei Grundschulen, zwei Oberschulen, zwei Förderschulen und zwei Gymnasien in kommu-
naler Trägerschaft und einer weiteren christlichen Grundschule, einem christlichen Gymnasium 
und einem Berufsschulzentrum in Trägerschaft des Landkreises Meißen sowie der Berufsakade-
mie Sachsen - Staatliche Studienakademie Riesa ist Riesa ein vielgestaltiger Bildungsstandort, 
den es mit zentraler Funktion in der Region zu entwickeln gilt.  
 
Die Maßnahmen zur Sanierung der Schulen schreiten planmäßig voran. Das Richtfest für die 
�Q�H�X�H���6�S�R�U�W�K�D�O�O�H���G�H�U���2�E�H�U�V�F�K�X�O�H���Ä�$�P���0�H�U�]�G�R�U�I�H�U���3�D�U�N�³���N�R�Q�Q�W�H���E�H�U�H�L�W�V���L�P���1�R�Y�H�P�E�H�U�������������J�H�I�H�L�H�U�W��
werden. Die Bauarbeiten am Schulgebäude sind abgeschlossen, sodass der Bezug in eine von 
Sachsens modernste Oberschule in den Sommerferien 2021 erfolgen konnte. Seitdem wird das 
sanierte, bisher als Interimslösung für die Oberschule genutzte Objekt an der Alleestraße für die 
�1�X�W�]�X�Q�J���D�O�V���*�U�X�Q�G�V�F�K�X�O�H���K�H�U�J�H�U�L�F�K�W�H�W�����$�Q���G�H�U���������*�U�X�Q�G�V�F�K�X�O�H���Ä�.�l�W�K�H���.�R�O�O�Z�L�W�]�³���Z�X�U�G�H���G�H�U���6�F�K�X�O��
hof neu gestaltet.  
 
Die Voraussetzungen für �G�L�H�� �'�L�J�L�W�D�O�L�V�L�H�U�X�Q�J�� �D�Q�� �G�H�Q�� �6�F�K�X�O�H�Q�� �N�D�Q�Q�� �P�L�W�K�L�O�I�H�� �G�H�V�� �Ä�'�L�J�L�W�D�O�3�D�N�W�H�V��
�6�F�K�X�O�H�Q�³�� �J�H�V�W�H�P�P�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �3�O�D�Q�X�Q�J�V- und Bauleistungen sowie Ausstattung mit Technik sind 
fest im Haushaltsplan verankert. Mit einem Schulträgerbudget von 1,7 Mio. EUR nach der Richt-
linie Digitale Schulen könnten 3,1 Mio. EUR an Kosten umgesetzt werden. Die ersten Bauleistun-
�J�H�Q���E�]�Z�����G�L�H���%�H�V�F�K�D�I�I�X�Q�J���Y�R�Q���7�H�F�K�Q�L�N���I�•�U���G�L�H���6�F�K�X�O�H���Ä�/�L�F�K�W�E�O�L�F�N�³�����G�L�H���2�E�H�U�V�F�K�X�O�H�Q���Ä�$�P���0�H�U�]�G�R�U��
�I�H�U���3�D�U�N�³���X�Q�G���Ä�$�P���6�S�R�U�W�]�H�Q�W�U�X�P�³���V�R�Z�L�H���G�L�H���*�U�X�Q�G�V�F�K�X�O�H���$�O�O�H�H�V�W�U�D�‰�H���V�L�Q�G���E�H�U�H�Lts realisiert. Plan-
�P�l�‰�L�J���Z�H�U�G�H�Q���L�P���-�D�K�U�������������G�D�V���6�W�l�G�W�L�V�F�K�H���*�\�P�Q�D�V�L�X�P�����L�P���-�D�K�U�������������G�L�H���������*�U�X�Q�G�V�F�K�X�O�H���Ä�.�l�W�K�H��
�.�R�O�O�Z�L�W�]�³���X�Q�G���G�D�V���:�H�U�Q�H�U-Heisenberg-�*�\�P�Q�D�V�L�X�P���V�R�Z�L�H���L�P���-�D�K�U�������������G�L�H���6�F�K�X�O�H���Ä�$�Q���G�H�U���*�R�H��
�W�K�H�V�W�U�D�‰�H�³���D�X�V�J�H�V�W�D�W�W�H�W���� 
 
Die weitere Verbesserung der neben den allgemeinbildenden Schulen bestehenden Bildungsan-
gebote (Berufsakademie, Berufsschulzentrum, Volkshochschule) unterstützt die Stadt konzepti-
onell.  
 
Das am 18.04.2018 beschlossene Sportstättenentwicklungskonzept der Großen Kreisstadt Riesa 
dient als Arbeitsgrundlage für eine zielgerichtete Weiterentwicklung des Schul-, Leistungs- und 
Breitensports. Nach 20-jähriger intensiver Nutzung wurde im Oktober 2021 die Sanierung der 
Laufbahn im Leichtathletikstadion begonnen. Bei angemeldeten Gesamtkosten in Höhe von 
931 TEUR wurde Ende 2020 eine Förderung in Höhe von 462 TEUR bewilligt.  
Zur Zukunft des Ernst-Grube-Stadions wurde ein Dialog mit Bürgern begonnen, um Ideen zu 
sammeln, wie das Areal künftig genutzt werden kann. Bei in 2021 stattgefundenen Bürgertreffs 
wurden beispielsweise Vorschläge zur Errichtung von Sport- und Freizeitangeboten für alle Ge-
nerationen gemacht.  
 
Sportangebote durch Riesaer Vereine für Kinder und Jugendliche werden durch die Stadt und 
ehrenamtliche Initiativen gefördert. Mit dem P�U�R�M�H�N�W���Ä�6�S�R�U�W���L�V�W���.�O�D�V�V�H�³���J�H�Z�D�Q�Q���G�H�U���6�S�R�U�W�F�O�X�E���5�L�H�V�D��
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�H�����9�����L�Q�������������E�H�L�P���V�l�F�K�V�L�V�F�K�H�Q���/�D�Q�G�H�V�Z�H�W�W�E�H�Z�H�U�E���Ä�6�W�H�U�Q�H���G�H�V���6�S�R�U�W�V�³���G�H�Q���Ä�*�U�R�‰�H�Q���6�W�H�U�Q���G�H�V��
�6�S�R�U�W�V�� �L�Q�� �6�L�O�E�H�U�³�� �X�Q�G�� �L�Q������������ �E�H�L�P�� �E�X�Q�G�H�V�Z�H�L�W�H�Q���:�H�W�W�E�H�Z�H�U�E�� �G�H�Q�� ������ �3�U�H�L�V�� �G�H�V���Ä�*�U�R�‰�H�Q�� �6�W�H�U�Q��
�G�H�V���6�S�R�U�W�V���L�Q���*�R�O�G�³�����%�Hi diesem bundesweit einzigartigen Projekt erhalten Riesaer Schüler seit 
vielen Jahren in speziellen Klassen an Grundschule, Oberschule und Gymnasium zusätzlichen 
Sportunterricht. Die Stadt Riesa unterstützt das Projekt seit vielen Jahren und auch dessen wei-
tere Entwicklung als Riesaer Besonderheit.  
 
�5�L�H�V�D���Y�H�U�I�•�J�W���P�L�W���G�H�U���6�$�&�+�6�(�1�D�U�H�Q�D�����G�H�U���6�W�D�G�W�K�D�O�O�H���Ä�V�W�H�U�Q�³�����G�H�P���.�O�R�V�W�H�U�N�R�P�S�O�H�[���X�Q�G���G�H�U���:�0-
Halle über attraktive Veranstaltungsorte. Darüber hinaus wird mit Tierpark, Stadtbibliothek und 
Stadtmuseum ein breit gefächertes Kultur- und Freizeitangebot vorgehalten.  
Auch im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit wird ein großer Bedarf abgedeckt. Dafür stellt die 
Stadt regelmäßig finanzielle Mittel bereit. Die Sanierung des Offenen Jugendhauses ist bis auf 
wenige Arbeiten abgeschlossen und das Objekt wurde zur Nutzung freigegeben. Auf eine feierli-
che Übergabe musste jedoch bislang aufgrund der aktuellen Lage verzichtet werden. 
�$�X�F�K���E�H�L���G�H�U���(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�V���Ä�-�X�J�H�Q�G�O�D�G�H�Q�V�³���O�L�H�J�W���P�D�Q���L�P���(�Q�G�V�S�X�U�W�����'�D�V���3�U�R�M�H�N�W���G�H�U���-�X�J�H�Q�G�E�H��
teiligung hatte beim sachsenweiten Städte-�:�H�W�W�E�H�Z�H�U�E���Ä�$�E���L�Q���G�L�H���0�L�W�W�H�³�������������G�H�Q���������3�U�H�L�V���H�U�K�D�O��
ten. 
Als Sitzgemeinde der Elblandphilharmonie Sachsen unterstützt die Stadt Riesa die Orchesterar-
beit. Die bunte Riesaer Vereinslandschaft komplettiert auch hier die Angebotspalette.  
Eine Übersicht über die freiwilligen Leistungen ist als Anlage zum Vorbericht enthalten.  
 
D Tourismus in Riesa an der Elbe  
 
Im Rahmen des Programmes der Städtebaulichen Erneuerung (LZP) sind Maßnahmen vorgese-
hen, um die bislang nicht nutzbaren Bereiche an der Elbe zu erschließen. Dabei stehen die 
Schließung der Lücke des Elbradweges und die Aufwertung des Umfeldes der ehemals gewerb-
lich genutzten Bereiche entlang der Elbe im Vordergrund. Damit Riesa sich diesbezüglich zur 
Elbe öffnen und als Stadt am Fluss offensiver positionieren kann, gilt es, in Zusammenarbeit mit 
den zu beteiligenden Behörden und Augenmaß nachhaltige und realistische Nutzungskonzepte 
für die dortigen Industriebrachen zu entwickeln. Mit finanzieller Unterstützung der Stadt wird auf 
der Hauptstraße zentral die RIESA INFORMATION unterhalten, um nah am Touristen zu sein 
und das ganze Angebotsspektrum der Stadt attraktiv anbieten zu können.  
 
E Riesa ist nachhaltig  
 
Im Rahmen der Stadtratssitzung vom 2. Februar 2017 wurde das Integrierte Energie- und Klima-
schutzkonzept für die Große Kreisstadt Riesa beschlossen. Auf dieser Grundlage kommt dem 
Klimaschutz und der Energieeffizienz eine besondere Rolle in der Arbeit der Stadtverwaltung zu. 
Auch durch die Teilnahme am European Energy Award® wurde in der Verwaltung ein Bewusst-
sein dafür geschaffen, in welchen Handlungsfeldern eine Kommune zum Zwecke der Energieef-
fizienz, des Klimaschutzes aber auch zum Zwecke der Unabhängigkeit von herkömmlichen Ener-
gieträgern überhaupt selbst aktiv werden kann. Die Fortführung der Teilnahme am eea-Verfahren 
auf Basis der neuen Förderrichtlinie Klimaschutz des Freistaates Sachsen erfolgt für den Zeit-
raum Dezember 2020 bis 2023. Mit oberster Priorität befinden sich Maßnahmen zum Controlling, 
zum Aufbau von Energiemanagementsystemen und zu Formulierung von Energieleitlinien in der 
Umsetzung. Beispielsweise wird durch sukzessive Umstellung auf LED-Beleuchtung die Effizienz 
der Straßenbeleuchtung gesteigert.  
Zur Förderung von Modellprojekten zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel stellt 
�G�H�U���%�X�Q�G���E�L�V�������������������������0�L�R�����(�8�5���E�H�U�H�L�W�����5�L�H�V�D���U�H�L�F�K�W�H���G�L�H���3�U�R�M�H�N�W�V�N�L�]�]�H���Ä�.�O�L�P�D- und Energiepark 
Ri�H�V�D�³���H�L�Q���X�Q�G���Z�L�U�G���P�L�W���������������7�(�8�5���J�H�I�|�U�G�H�U�W�����,�Q��2022 soll die Umgestaltung des Muskatorge-
ländes hin zu einem nachhaltigen und klimafreundlichen Innenstadtquartier beginnen. 
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Auch bei anderen Projekten wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Der Neubau der Sporthalle für die 
�2�E�H�U�V�F�K�X�O�H�� �Ä�$�P�� �0�H�U�]�G�R�U�I�H�U�� �3�D�U�N�³�� �Z�X�U�G�H�� �H�Q�H�U�J�L�H�H�I�I�L�]�L�H�Q�W�� �P�L�W�� �6�R�O�D�U�W�K�H�U�P�L�H- und Erdkollektoren 
ausgestattet. Beispielsweise sind seit Ende 2018 auch der Empfang und die Verarbeitung digita-
ler Rechnungen möglich, was immer weiter forciert wird. 

2.2 Stand der Zielerreichung  
 
Die weiter andauernde Pandemie hat dennoch deutlich negative Auswirkungen auf die wirtschaft-
liche Lage der Stadt Riesa. Mit momentan 13 Mio. EUR Gewerbesteuereinnahmen gegenüber 
mittelfristig prognostizierten Jahreseinnahmen von 18 Mio. EUR wurde die Steuerkraft der Stadt 
wesentlich reduziert und bietet somit zunächst einen kleineren Finanzrahmen für Investitionen 
und Instandsetzungen. Mittelfristig wird dennoch wieder eine stabile Wirtschaftslage erwartet.  
 
Mit dem komplett erschlossenen Gewerbegebiet Glogauer Straße kann die Stadt den aktuellen 
Bedarf an Gewerbeflächen bedienen. Aktuell sind von 128.000 qm vermarktbarer Gewerbefläche 
noch rund 62.000 qm verfügbar. Um auch künftig den Nachfragen gerecht zu werden, ist die 
Planung der Erschließung weiterer Gewerbeflächen mittelfristig verankert. 
 
Wichtige Schritte sind beim Ausbau der Infrastruktur auch in den letzten beiden Jahren gelungen, 
im Abwasserbau und bei der Straßenqualität. Der grundhafte Ausbau der Auenwaldstraße nebst 
Sanierung und Neubau der Abwasserkanalisation im Riesaer Ortsteil Nickritz konnte realisiert 
werden, nachdem auch für den Straßenbau die Fördermittel bewilligt wurden. Die grundhafte 
Umgestaltung des Rathausplatzes im 3. Bauabschnitt konnte nach Reaktivierung des Förderpro-
�J�U�D�P�P�H�V���6�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�U���'�H�Q�N�P�D�O�V�F�K�X�W�]���Ä�(�U�K�D�O�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���$�O�W�U�L�H�V�D�³���X�Q�G���P�L�W���0�L�W�W�H�O�Q���I�•�U���L�Q�Y�H�V�W�L�Y�H��
�0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���L�P���=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J���P�L�W���G�H�U���'�X�U�F�K�I�•�K�U�X�Q�J���G�H�V���Ä�7�D�J�H�V���G�H�U���6�D�F�K�V�H�Q�³�������������U�H�D�O�L�V�L�H�U�W��
werden. Zu berücksichtigen waren dabei die Belange des ruhenden Verkehrs, der Stadtbahn, 
des Marktes und der Großveranstaltungen, die Erschließung des Rathauses mit dem Standesamt 
sowie die Gestaltung in Abstimmung mit dem 1. und 2. Bauabschnitt unter Mitwirkung der Denk-
malbehörde. Der Abriss der alten und der Bau einer neuen öffentlichen WC-Anlage am Rathaus-
platz sind ebenfalls gelungen. 
 
Riesa profiliert sich weiter als familienfreundliche Stadt: Die Sanierung der Schulobjekte wird fort-
gesetzt. In naher Zukunft können auch weitere Wohnbaustandorte angeboten werden, die vor 
allem bei Familien begehrt sind. Im Stadtteil Weida wird ein weiterer Eigenheimstandort an der 
Greizer Straße entstehen. Es existiert ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan.  
Ein Hamburger Investor plant, im Riesaer Zentrum an der Poppitzer Straße den Wohnungs-
�E�D�X�V�W�D�Q�G�R�U�W���Ä�%�U�D�X�K�D�X�V�V�L�H�G�O�X�Q�J�³���H�Q�W�V�W�H�K�H�Q���]�X���O�D�V�V�H�Q�����,�P���O�H�W�]�W�H�Q���-�D�K�U���N�R�Q�Q�W�H���D�X�I���,�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H���H�L�Q�H�V��
ortsansässigen Investors das teilweise bebaute Gelände im nordöstlichen Bereich der Ortslage 
�2�H�O�V�L�W�]�����|�V�W�O�L�F�K���G�H�U���Ä�:�H�L�G�D�H�U���6�W�U�D�‰�H�³���X�Q�G���Q�|�U�G�O�L�F�K���G�H�U���Ä�5�L�H�V�D�H�U���6�W�U�D�‰�H�³���H�L�Q�H�U���H�U�Z�H�L�W�H�U�W�H�Q���E�D�X�O�L��
chen Nutzung zu Wohnzwecken zugeführt werden.  
 
�$�P���*�U�R�‰�S�U�R�M�H�N�W���G�H�V���/�D�Q�G�N�U�H�L�V�H�V���0�H�L�‰�H�Q���Ä�(�O�E�O�D�Q�G�N�O�L�Q�L�N�X�P�³���Z�L�U�G���Z�H�L�W�H�U�K�L�Q���J�H�E�D�X�W�����'�H�U���/�D�Q�G�N�U�H�L�V��
Meißen errichtet auf dem Areal des Elblandklinikums eine neue Rettungswache.  
Die Fortsetzung des B-169-Ausbaus bleibt ein Dauerthema, für das sich Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft und Einwohner unverdrossen weiter stark machen. 
 
Auch das Thema Breitbandausbau wird vorangetrieben. Nachdem im November 2018 der Mo-
�G�H�O�O�Z�H�F�K�V�H�O���Y�R�Q���Ä�%�H�W�U�H�L�E�H�U�P�R�G�H�O�O�³���L�Q���G�L�H���Ä�:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�N�H�L�W�V�O�•�F�N�H�³���E�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q���Z�X�U�G�H�����Z�X�U�G�H�Q���]�X��
den bereits erhaltenen Fördermittelzusagen Konkretisierungen nachgereicht. Im September 2019 
erhielt Riesa den entsprechenden Änderungsbescheid über die Fördermittel vom Bund und im 
Dezember 2019 den Änderungsbescheid zu den Landesmitteln. Im Jahr 2020 wurde die juristi-
sche und technische Beratung zur Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung beauftragt. Ge-
genwärtig erfolgt das Ausschreibungsverfahren zur Ermittlung der möglichen Anbieter. 
 
Zugleich kann die Stadt sichtbare Fortschritte im Stadtbild vorweisen. Nicht mehr benötigte und 
nicht sanierungsfähige Objekte wurden abgerissen, z. B. alte Jugendclubs, um freie Flächen zur 
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Entwicklung oder Begrünung zu schaffen. Im Rahmen des EFRE-Programmes 2014 �± 2020 wur-
den neben der bereits erläuterten Schulhausbaumaßnahmen eine Vielzahl von Maßnahmen zur 
Entwicklung des Stadtteiles Merzdorf realisiert, beispielhaft seien die Erneuerung des Geh- und 
Radweges zwischen Merzdorfer Straße und W.-Seelenbinder-Straße , die Umsetzung des Mobi-
litätsplanes, das Anlegen eines Bürgergartens, eines Bolzplatzes, die Gestaltung einer Grünflä-
che an der Alleestraße/Heinz-Steyer-�6�W�U�D�‰�H�� ���Ä�5entnerdreieck�³�� sowie weiterer Spielplätze und 
Treffpunkte genannt. 
 
Außerdem kann Riesa auf viele kulturelle, sportliche und soziale Initiativen der Riesaerinnen und 
Riesaer verweisen. Bürgerschaftliches Engagement bleibt ein Grundpfeiler unserer Gemein-
schaft in einer lebenswerten Stadt.  
 
Die Stadt hat versucht, die Mittel ausgewogen zu verteilen, die Folgen der Corona-Pandemie 
abzufedern und Perspektiven zu schaffen. Mit Einschnitten in mehreren Bereichen muss der 
Kampf aus der Krise gemeinsam gelingen. Bisher ist der Spagat trotz eines engeren Rahmens 
für freiwillige Leistungen gelungen, dem bröckelnden gesellschaftlichen Zusammenhalt in der 
Stadt und dem Wunsch nach Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nachzukommen. So wie 
es 2021 gelungen ist, mit dem zusätzlichen Bürgerhaushalt Ideen und Innovationsfähigkeit zu 
unterstützen, denn die Menschen in der Stadt müssen spüren, dass Projekte greifbar umgesetzt 
werden. Insgesamt gilt es, die Entwicklung der Stadt Riesa als starkes Mittelzentrum weiter zu 
gestalten. 

Dabei ist Riesa nach wie vor darauf angewiesen, dass entsprechende Investitions- und Instand-
setzungsvorhaben zum Erhalt der gesamten Infrastruktur mit Fördermitteln untersetzt sind. Nur 
bei entsprechender Bewilligung sind so geplante Maßnahmen umsetzbar. 
 
Im Februar 2020 wurde für Anträge nach RL KStB ein rückwirkender Antragstopp mit Wirkung ab 
dem 1. November 2019 verhängt. Die Mittel für die Ertüchtigung und Sanierung der Straßen und 
Brücken sollten deutlich aufgestockt werden und für den kommunalen Straßen- und Brückenbau 
in größerem Umfang als bislang pauschaliert werden. Die finanziellen Spielräume für das Land 
sind nach den jüngsten Prognosen der Novembersteuerschätzung 2021 vorhanden. Ansonsten 
bedeutet es, dass dringend notwendige Straßen- und Brückenbauvorhaben wohl auch mittelfristig 
nicht realisiert werden können. 
 
Ebenfalls erschwert die zunehmende Tendenz zur Pauschalförderung das Stemmen von drin-
gend notwendigen Projekten. Zwar kann sie geforderte Erleichterungen bei der Fördermittelan-
tragstellung bringen, berücksichtigt finanziell aber eben nicht angemessen die individuellen Be-
dürfnisse und Gegebenheiten. Ob die Pauschalen zeitnah an künftige Baupreisentwicklungen 
angepasst werden, ist offen. Mit Blick auf den mittelfristig beabsichtigten Neubau eines Feuer-
wehrgebäudes und einer Grundschule wird dies kritisch gesehen. 
 
Auch die Finanzierung der Kinderbetreuungskosten belastet die Stadt Riesa zunehmend. Die 
steigenden Personalkosten zur angemessenen Bezahlung der in den Kitas geleisteten Arbeit und 
zur Erfüllung des verbesserten Personalschlüssels sowie der Vor- und Nachbereitungszeiten 
trägt zum größten Teil die Stadt Riesa. Die jetzige pauschale Beteiligung des Landes reicht nicht 
aus und lässt eine angemessene Dynamisierung vermissen. Aufgabe der kommenden Jahre wird 
es sein, die aktuellen Überkapazitäten an Betreuungsplätzen der demografischen Entwicklung 
der Stadt anzupassen. 
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2.3 Schlüsselprodukte  
 
Schlüsselprodukte sind ein wichtiges Instrument zur Haushaltssteuerung. Um nicht nur abstrakte 
Haushaltsansätze darzustellen, sollen Aufwand und Nutzen mittels geeigneter Kennziffern plus 
notwendiger Analysen und Erläuterungen transparent und dadurch steuerbar werden. Hierfür bil-
den Produkte das Bindeglied zwischen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern. 
 
Unter Punkt III 2.2. des Haushaltsplanes sind die Daten des Ergebnishaushaltes der Schlüssel-
produkte und einzelne Kennziffern dargestellt. 
 
Der Stadtrat hat mit Beschluss S 18/2014 am 29.01.2014 festgelegt, zur Haushaltssteuerung für 
das Haushaltsjahr 2014 folgende zwölf Schlüsselprodukte zu verwenden: 
 

126000* Brandschutz,   421000 Sportförderung, 
211101* Grundschulen,   424100* Sportstätten, 
215101* Oberschulen,   541000 Gemeindestraßen, 
217101* Gymnasien,   542000 Kreisstraßen, 
365000* Kindereinrichtungen,  543000 Staatsstraßen, 
366000* Kinder-, Jugend- und  544000 Bundesstraßen. 

   Familienarbeit, 
* Separates Immobilienmanagement-Produkt 

 

Ebenfalls sollen die für bestimmte Schlüsselprodukte (z. B. Grundschulen) bestehenden Immo-
bilienmanagement-Produkte in die Auswertung einfließen, sodass insgesamt 19 Produkte als 
Schlüsselprodukte dargestellt werden. Das zentrale Immobilienmanagement wurde 2017 für den 
Großteil der städtischen Gebäude eingeführt und zum 1. Januar 2020 um die Feuerwehrgebäude 
erweitert. 
 
Auf Basis des durch den Stadtrat beschlossenen Leitbildes der Stadt Riesa beabsichtigt die Ver-
waltung die Schlüsselprodukte entsprechend der Ziele anzupassen und ein Kennzahlensystem 
zu erarbeiten. Wichtig ist dabei, zu ermitteln, welche Informationen hierbei den Entscheidungs-
trägern zur Verfügung gestellt werden sollen. Im nächsten Schritt sind dann Zielvorgaben für die 
primär zu steuernden Produkte zu bestimmen, um mit der Steuerung beginnen zu können. 
 

2.4 Finanzpolitische Zielstellung  
 
Um die stetige Aufgabenerfüllung nachhaltig abzusichern sowie die kommunale Handlungsfä-
higkeit und Zukunftssicherheit  zu gewährleisten, muss die Ertrags- und Finanzlage der Stadt 
stabilisiert werden. Die Verfolgung dieser Ziele setzt die planmäßige Darstellbarkeit der dauer-
haften Leistungsfähigkeit voraus. 
 
Die dauerhafte Leistungsfähigkeit  der Stadt wäre dann anzunehmen, wenn das ordentliche 
Ergebnis im Planjahr und im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgegli-
chen ist. Durch diese Mindestanforderung soll grundsätzlich Kapitalverzehr verhindert und damit 
dem höchsten Haushaltsgrundsatz, der Generat ionengerechtigkeit , Rechnung getragen wer-
den. Eine strenge Nebenbedingung ergibt sich aus dem Grundsatz, dass die Liquidität planmäßig 
gesichert sein muss. Hierdurch soll verhindert werden, dass die laufende Verwaltungstätigkeit 
anhaltend kreditfinanziert wird. Somit ist im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein Liqui-
ditätsüberschuss auszuweisen. 
 
Nur auf einer soliden Finanzgrundlage wird auch die positive Weiterentwicklung der Stadt zum 
attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort gelingen. 
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Im Sinne einer dauerhaften Liquiditätssicherung ist es notwendig, weiterhin zu konsolidieren. 
Dem Aufbau bzw. Erhalt eines insbesondere dem Schwankungsrisiko der Gewerbesteuer ange-
messenen Liquiditätsbestandes ist im Sinne der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Stetigkeit so-
wie Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) eine hohe Bedeutung zuzumessen. 
 
Zur Beurteilung der Angemessenheit der Investitionstätigkeit im Hinblick auf die Vermeidung von 
Vermögensverzehr sind die Abschreibungen und die Auflösungen aus Sonderposten zu betrach-
ten. Ein Werteverzehr ist grundsätzlich nicht gegeben, wenn die Investitionssumme mindestens 
den Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten) entspricht. 
 
Die Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen sowie auf den Sonderposten 
für geleistete Investitionszuwendungen betragen im Planjahr 2022 6.414 TEUR (Ansatz Vorjahr: 
6.561 TEUR). Die Auflösungsbeträge aus Sonderposten für empfangene Investitionszuwendun-
gen betragen 3.612 TEUR (Ansatz Vorjahr: 4.170 TEUR), sodass Nettoabschreibungen in Höhe 
von 2.802 TEUR (Ansatz Vorjahr: 2.391 TEUR) entsprechend aufzuholen sind. Die Auszahlungen 
für Investitionstätigkeit (ohne Erwerb Finanzanlagen) betragen 5.529 TEUR. Die veranschlagten 
Investitionen 2022 übersteigen wie bereits in den Vorjahren die Nettoabschreibungssumme deut-
lich, womit ein Vermögenszuwachs und somit ein Abbau des Sanierungs - und Investitions-
staus hinreichend belegbar ist. 
 
Im Jahr 2022 ist die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 1,9 Mio. EUR 
vorgesehen. Neukreditaufnahmen für Investitionstätigkeit sind darüber hinaus im Jahr 2023 in 
Höhe von 2,5 Mio. EUR und im Jahr 2025 in Höhe von 8,4 Mio. EUR geplant. Dem stehen Til-
gungsleistungen von insgesamt 6,3 Mio. EUR gegenüber. Demzufolge wird in der 4-Jahres-Be-
trachtung die Nettoneuverschuldung um 6,5 Mio. EUR zunehmen. 
 

3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt  
 
Der Ergebnishaushalt stellt die Erträge und Aufwendungen der Kommune gegenüber. Hier sind 
alle Vorgänge berücksichtigt, die das Vermögen der Stadt planmäßig vermehren oder vermin-
dern. Die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden zum sogenann-
ten ordentlichen Ergebnis saldiert. Zusammen mit dem Sonderergebnis, welches die außeror-
dentlichen Erträge und Aufwendungen berücksichtigt, wird ein Gesamtergebnis ermittelt. 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
EH 
10 

Ordentliche Erträge 64.690 70.036 60.631 65.882 67.325 69.191 

EH 
18 

Ordentliche Aufwendungen 61.785 73.458 70.701 68.473 68.940 68.440 

EH 
19 

Ordentliches Ergebnis  2.905 -3.422 -10.070 -2.591 -1.616 752 

EH 
22 

Sonderergebnis 5.682 17 4.456 40 37 15 

EH 
23 

Gesamtergebnis  8.587 -3.405 -5.614 -2.551 -1.579 767 

Tabelle 4: Übersicht Ergebnisse im Ergebnishaushalt 
 
Das ordentliche Ergebnis fällt im Planjahr und auch in den ersten zwei Jahren der mittelfristigen 
Planung negativ aus. Wesentlich für den Ergebnishaushalt ist, dass das Ergebnis, also ein Über-
schuss oder ein Defizit, maßgeblich von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibun-
gen, Zuführung zu Rückstellungen), aber auch nicht zahlungswirksamen Erträgen (z. B. Erträge 
aus der Auflösung von Sonderposten, Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen, 
Zuschreibungen) beeinflusst wird.  
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3.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge  
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

EH 1 Steuern und ähnliche Abgaben 28.865 33.906 29.143 29.561 30.011 30.544 

EH 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen 
und aufgelöste Sonderposten 22.200 25.515 20.374 25.221 26.397 27.607 

EH 3 Sonstige Transfererträge 0 103 0 0 0 0 

EH 4 
Öffentlich-rechtliche Leistungsent-
gelte 5.417 5.447 5.358 5.378 5.378 5.378 

EH 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 850 768 758 728 728 728 

EH 6 Kostenerstattungen und Kostenumla-
gen 942 1.336 1.707 1.422 1.424 1.424 

EH 7 Zinsen und sonstige Finanzerträge 255 19 36 36 273 36 

EH 8 Aktivierte Eigenleistungen und Be-
standsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

EH 9 Sonstige ordentliche Erträge 6.161 2.944 3.255 3.536 3.113 3.474 

EH 
10 

Ordentliche Erträge  64.690 70.036 60.631 65.882 67.325 69.191 

Tabelle 5: Übersicht Ordentliche Erträge 
 
Gegenüber dem Ansatz 2021 fallen die Erträge im Planjahr 2022 um 9,4 Mio. EUR geringer aus. 
Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und aufgelösten Sonderposten sinken um 
5,1 Mio. EUR, insbesondere wegen den geringeren allgemeinen Schlüsselzuweisungen  
(-2,8 Mio. EUR), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land  
(-1,6 Mio. EUR) und den sonstigen Zuweisungen (-1,5 Mio. EUR). Der Planansatz bei den Steu-
ern muss um 4,8 Mio. EUR abgesenkt werden. 
 
In der mittelfristigen Finanzplanung ist wiederum eine positive Entwicklung der Erträge erkennbar. 
Insbesondere die Erträge aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen steigen dann planmäßig 
wieder an.  
 
Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen bestimmen mit 81,7 Prozent nach wie vor das Er-
tragspotenzial im Jahr 2022. Die Verteilung der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2022 
ist in der folgenden Abbildung grafisch aufbereitet. 
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Abbildung 6: Erträge im Ergebnishaushalt 2022 
 

3.1.1 Erträge aus Steuern und Zuweisungen aus dem kommun alen Finanzausgleich  
 
Die Erträge aus Steuern und Abgaben setzen sich wie folgt zusammen: 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Grundsteuer A und B (3011,3012) 3.718 3.667 3.702 3.702 3.702 3.702 

Gewerbesteuer (3013) 13.835 18.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Gemeindeanteil Einkommensteuer (3021) 7.924 8.968 8.151 8.462 8.853 9.346 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer (3022) 3.072 3.067 3.099 3.204 3.263 3.304 

Sonstige Steuern 316 204 192 192 192 192 

Steuern und ähnliche Abgaben  28.865 33.906 29.143 29.561 30.011 30.544 

Tabelle 6: Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben 
 
Grundsteuer A und B 
 
Die Hebesätze für die Grundsteuern bleiben im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 unverändert. 
Seit der letzten Hebesatzänderung für das Haushaltsjahr 2014 beträgt der Hebesatz für die 
Grundsteuer A (Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) 350 v. H. und für die Grundsteuer B 
(bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude) 470 v. H. Die Grundsteuer A (82 TEUR) 
und B (3.620 TEUR) wurden auch mittelfristig unverändert veranschlagt.  
 
Ende 2019 wurde die gesetzliche Neuregelung für Zwecke der Grundsteuererhebung von Bun-
destag und Bundesrat verabschiedet. Der Bund hatte den Ländern ein Abweichungsrecht, eine 
sogenannte Öffnungsklausel eingeräumt, die das Land Sachsen in Anspruch genommen hat, um 
eine faire Verteilungswirkung der Neubewertung zu erreichen sowie um regionale und standort-
bedingte Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen.  
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Statt der für alle Nutzungsarten einheitlichen Steuermesszahl von 0,34 Promille beim Bundesmo-
dell werden im Freistaat Sachsen die Steuermesszahl von 0,36 Promille für unbebaute Grund-
stücke und Wohngrundstücke sowie 0,72 Promille für Geschäftsgrundstücke genutzt. Dadurch 
berücksichtigt man die Wertsteigerungen, jedoch ohne Umverteilung zu Lasten einer einzelnen 
Nutzungsart und ohne das Wohnen zu verteuern. Bei der Wertermittlung der Grundsteuer A (land- 
und forstwirtschaftliches Vermögen) gilt in Sachsen das Bundesmodell und die Steuermesszahl 
beträgt 0,55 Promille. 
Bis zum 31. Oktober 2022 haben alle Grundstückseigentümer eine Steuererklärung zum jeweili-
gen Grundstück bzw. Betrieb der Land- und Forstwirtschaft abzugeben. Anschließend setzt das 
Finanzamt den Grundsteuerwert und den Grundsteuermessbetrag fest. Nach Vorliegen der 
neuen Grundsteuermessbeträge (Ende 2023/Anfang 2024) werden die Kommunen prüfen, inwie-
weit die Hebesätze anzupassen sind, um das Grundsteueraufkommen neutral zu halten. Die neu 
berechnete Grundsteuer ist dann ab dem 1. Januar 2025 zu zahlen.  
 
Gewerbesteuer 
 
Der Steuerhebesatz bleibt seit der letzten Anpassung zum 01.01.2011 für die Planjahre und den 
Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung unverändert bei 400 v. H. Eine Erhö-
hung kommt derzeit nicht in Betracht, um die Attraktivität als Industrie- und Wirtschaftsstandort 
nicht zu gefährden und nachhaltig auf das Finanzierungspotenzial aus Gewerbesteuererträgen 
zu bauen. 
 
Der Ansatz 2021 für Erträge aus der Gewerbesteuer i. H. v. 18,0 Mio. EUR kann nicht erreicht 
werden (Prognose: 13,5 Mio. EUR). Hintergrund sind im Wesentlichen die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie, die auch in der Stadt Riesa in vielen Bereichen deutlich spürbar sind. Minder-
einnahmen bei der Gewerbesteuer resultieren überwiegend aus den steuerlichen Erleichterun-
gen (Stundung, Herabsetzung der Vorauszahlung), die ergriffen wurden, um die von der Corona-
Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen zu 
entlasten. Der durch Bund und Land aufgespannte kommunale Schutzschirm hat in den Jahren 
2020 und 2021 zwar einige Ausfälle ersetzt. Aber insbesondere das Gewerbesteueraufkommen 
wird sich auch in den folgenden Jahren auf einem deutlich niedrigeren Niveau bewegen. 
 
Im Haushaltsjahr 2022 ist auf dieser Grundlage und weiterer Informationen und Prognosen, wel-
che für einzelne bedeutende Steuerpflichtige vorliegen, mit einem Gewerbesteueraufkommen in 
Höhe von 14,0 Mio. EUR zu rechnen. 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Planansatz  13.835 18.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Vergleich mit Plan 2021   100,0% 77,8% 77,8% 77,8% 77,8% 

Orientierungsdaten SMF (09/2021)   100,0% 104,0% 112,7% 120,7% 126,1% 

Tabelle 7: Referenzwerte zum Ansatz des Gewerbesteuerertrages 
 
Mit diesem vorsichtigen Ansatz bleibt die optimistische Einschätzung aus den Orientierungsdaten 
des Freistaates Sachsen, welche die geschätzte landesdurchschnittliche Entwicklung ausdrü-
cken, unberücksichtigt. Somit wird dem Grundsatz einer realistischen und vorsichtigen Planung 
hinreichend Rechnung getragen. 
 
Im Jahr 2021 betrug die Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen in Riesa 1.790, wovon 1.282 oder 
71,6 Prozent keine Gewerbesteuer zahlen. Das in 2021 aktuell erreichte Gewerbesteueraufkom-
men wurde somit von 508 Betrieben getragen, wobei fast zwei Drittel (64,4 Prozent) auf 13 Ge-
werbesteuerzahler entfallen. 
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Gewerbe steuerpflichtige  
nach Größenklasse  

Anzahl Aufkommen 
in % in % 

Insgesamt  100,0% 
  

100,0% 

keine Gewerbesteuer 71,6% 
  

0,0% 

0 EUR bis 10.000 EUR 20,0% 
  

8,9% 

10.001 EUR bis 100.000 EUR 7,7% 
  

26,7% 

ab 100.001 EUR 0,7% 
  

64,4% 

Tabelle 8: Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen 2021 nach Größenklasse 
 
Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer 
 
Für die Veranschlagung der Gemeindeanteile aus der Einkommen- und Umsatzsteuer im Haus-
haltsjahr 2022 wurden die gemeindescharfen Orientierungsdaten für das Ausgleichsjahr 2022 
des SMF vom 06.10.2021 verwendet. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurden die 
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 
2022 bis 2025 des SMF zur Anwendung gebracht, welche am 21. September 2021 zur Verfügung 
gestellt wurden. 
 

Angaben in TEUR 
    Plan Mittelfristige Finanzplanung 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   100,0% 104,1% 108,2% 113,2% 119,5% 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   100,0% 100,8% 102,9% 104,8% 106,1% 

Tabelle 9: Referenzwerte zum Ansatz der Gemeindeanteile 
 
Das für 2022 durch das SMF auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2021 prognostizierte Landes-
aufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1.305,0 Mio. EUR. Die im 
Jahr 2021 auf Basis der Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkom-
mensteuer 2016 aktualisierte Schlüsselzahl für Riesa beträgt 0,0062458. Demnach ergibt sich für 
das Jahr 2022 ein Wert von 8.151 TEUR. In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wurden 
die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen verwendet. Damit erhöht sich der Gemeindean-
teil an der Einkommenssteuer sukzessive auf 9,3 Mio. EUR im Jahr 2025. Als Basis wurde die 
letzte Prognose des Ergebnisses 2021 (7,8 Mio. EUR) angenommen. Diese wurde im vorläufigen 
Ergebnis 2021 bereits übertroffen. 
 
Bei einem prognostizierten Landesaufkommen von 379,0 Mio. EUR und einer Gemeindeschlüs-
selzahl von 0,008176022 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 voraus-
sichtlich 3,1 Mio. EUR betragen. Die Weiterreichung des auf Basis des Gesetzes zur Beteiligung 
des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen erhöhten Gemeindeanteils an 
der Umsatzsteuer ist in der Entwicklung berücksichtigt. Im mittelfristigen Planungszeitraum ist 
ebenfalls mit einer positiven Tendenz zu rechnen.  
 
Ersatz weiterer Steuermindereinnahmen (Planung als außerordentlicher Ertrag) 
 
Gemäß § 22c Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG stehen für die dritte Tranche aus Landesmitteln des Kom-
munalen Schutzschirmes für ganz Sachsen 103,5 Mio. EUR zur Verfügung. Da die Höhe der 
Zuweisung für Riesa stark von den Entwicklungen der anderen Gemeinden abhängt, wurde für 
die Planung der Zuweisungsbetrag 2021 in Höhe von 4,4 Mio. EUR zugrunde gelegt, der auf 
einer Gesamtzuweisung von 59,7 Mio. EUR basiert.  
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3.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und auf gelöste Sonderposten  
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Allgemeine Schlüsselzuweisungen (3111) 11.255 10.989 8.227 10.729 13.372 13.073 

Sonstige allgemeine Zuweisungen  
vom Land (3131) 277 280 1.531 1.267 1.004 741 

darunter: Ausgleichsbetrag wegen  
SächsFAG-Systemumstellung 0 0 1.299 1.040 780 520 

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke vom Land (3141) 6.646 7.717 6.151 8.128 6.860 8.118 

darunter: für Kindereinrichtungen 4.818 4.747 4.500 4.500 4.500 4.500 

darunter: für Straßenlastenausgleich und 
Straßenbaupauschale 709 755 766 766 766 766 

darunter: für Breitbandausbau 0 1.772 399 799 799 1.278 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
aus Zuwendungen (3161) 3.156 4.170 3.612 3.811 3.879 3.988 

Sonstige Zuweisungen 866 2.359 853 1.286 1.283 1.688 

darunter: für Breitbandausbau (vom Bund) 0 2.061 492 983 983 1.572 

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und auf-
gelöste Sonderposten  22.200 25.515 20.374 25.221 26.397 27.607 

 Tabelle 10: Übersicht Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten 
 
Grundlage für den Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen  in 2022 (8.227 TEUR) bil-
den die gemeindescharfen Orientierungsdaten des SMF vom 6. Oktober 2021. Gegenüber dem 
Ausweis im Bescheid zum SächsFAG für das Ausgleichsjahr 2021 steigt die Steuerkraft 2022 um 
5,1 Mio. EUR an, während die Bedarfsmesszahl sich lediglich um 3,6 Mio. EUR erhöht. Der An-
stieg der Steuerkraft ist darauf zurückzuführen, dass die in den Jahren 2020 und 2021 erhaltenen 
Corona-Hilfen von Bund und Land auf die Steuerkraft angerechnet werden. Damit sollen die Un-
genauigkeiten, die auf der pauschalen Berechnung der Hilfen beruhen, wieder ausgeglichen und 
Gerechtigkeit zwischen den Gemeinden hergestellt werden. Entsprechend § 2 FAMG 2021/2022 
beträgt die Finanzausgleichsmasse für das Haushaltsjahr 2022 3.657,0 Mio. EUR (2021: 
3.617,8 Mio. EUR). Für die mittelfristige Finanzplanung kamen die Orientierungsdaten des SMF 
vom 21. September 2021 zur Anwendung. 
Der verbleibende Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen in Höhe von 736 TEUR 
wurde gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 SächsFAG im Jahr 2020 vollständig ertragswirksam als allge-
meines Deckungsmittel aufgelöst. 
 
Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen  werden durch den Ausgleichsbetrag wegen der Sys-
temumstellung des sächsischen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2021 bestimmt. Ziel der Umstel-
lung ist es, die allgemeinen Deckungsmittel besser bedarfsgerecht verteilen zu können. Konse-
quenz ist eine Umschichtung von finanziellen Mitteln aus den Mittelzentren zur Stärkung des 
ländlichen Raumes. Neben der Anpassung des nach Gemeindegröße gestaffelten Hauptansatz-
faktors wurde u. a. ein Ansatz für frühkindliche Bildung eingeführt und beim Schülernebenansatz 
die Multiplikatoren entsprechend der Sachkostenrelation überarbeitet. Zur Überwindung der auf-
grund der SächsFAG-Systemumstellung aufgetretenen Belastungen erhalten die schlechter ge-
stellten Kommunen ab 2021 über einen Zeitraum von sechs Jahren linear abschmelzend einen 
Ausgleichsbetrag. Mit Bescheid vom 7. Mai 2021 wurde für Riesa ein Verlustausgleich von 
1.559 TEUR festgesetzt. Für das Jahr 2022 ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von 1.299 TEUR 
(fünf Sechstel). 
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Beim Mehrbelastungsausgleich wurde der Betrag je Einwohner im Jahr 2021 von 9,22 EUR auf 
7,90 EUR abgesenkt. Da gleichzeitig auch der Einwohnerrückgang entsprechend der 7. Regio-
nalisierten Bevölkerungsvorausberechnung zu berücksichtigen ist, ergibt sich für das Planjahr 
2022 ein Betrag von 231 TEUR. 
 
Als wesentlich zu benennen sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 
vom Land  (6.151 TEUR) die Landeszuschüsse zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen (4.500 TEUR p. a.), welche zur Finanzierung der Betreuungsangebote gemäß § 3 SächsKi-
taG beitragen. Zum Ausgleich der aus der Verbesserung des Personalschlüssels und den gestie-
genen Betriebskosten resultierenden Mehrkosten (siehe Kapitel 3.2.5) erfolgte seit dem 1. Januar 
2015 eine schrittweise Anpassung des Landeszuschusses, welcher seit 1. Juni 2019 3.033 EUR 
je am Stichtag, dem 1. April des Vorjahres, aufgenommenem Kind, berechnet auf eine tägliche 
neunstündige Betreuungszeit, beträgt. Auch mittelfristig wird entsprechend der Bedarfsplanung 
mit einer gleichbleibenden Zahl zu betreuender Kinder gerechnet, sodass die Erträge aus den 
Landeszuschüssen konstant bleiben sollten. 
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land sind die Zuweisungen für 
Straßenbaulasten gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG (Straßenlastenausgleich in Höhe von 
493 TEUR p. a. und die pauschale Zuweisung für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstel-
lungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG (Straßenbau-
pauschale) in Höhe von 273 TEUR p. a. Die Planung dieser Zuweisungen basiert auf den Be-
scheiddaten für das Jahr 2021.  
In den Jahren 2022 bis 2025 sind ebenfalls die Landesmittel zur Förderung des Breitbandaus-
baus in Höhe von insgesamt 3.274 TEUR (40% der förderfähigen Kosten) enthalten, was den 
vorübergehenden Anstieg der Erträge erklärt. Der Bescheid dazu liegt seit Dezember 2019 vor. 
Für die im Jahr 2022 geplante Bodensanierung des ehemaligen Schulgeländes an der Greizer 
Straße im Stadtteil Weida wurden durch die Landesdirektion Sachsen Fördermittel in Höhe von 
1,5 Mio. EUR bewilligt, die im Jahr 2023 zu entsprechenden Erträgen führen werden. Im Jahr 
2025 ist mit 1.012 TEUR die abschließende Verwendung von Mitteln aus dem LZP-Programm für 
Maßnahmen im Ergebnishaushalt geplant. 
 
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten  handelt es sich um nicht zahlungs-
wirksame Erträge. Diese Sonderposten wurden aus Zuweisungen und Zuschüssen für beste-
hende und geplante Anlagegüter gebildet. Die Auflösung bemisst sich nach der Nutzungsdauer 
des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Diese Erträge tragen zur Entlastung des Ergeb-
nishaushaltes bei, da sie entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensge-
genstandes gebildet werden und den Abschreibungen des Sachanlagevermögens gegenüber-
stehen. 
 
In den sonstigen Zuweisungen  sind die Bundesmittel zur Förderung des Breitbandausbaus in 
Höhe von insgesamt 4.030 TEUR (50% der förderfähigen Kosten) enthalten, was auch hier den 
vorübergehenden Anstieg der Erträge erklärt. Der Bescheid dazu liegt seit September 2019 vor. 
 

3.1.3 Sonstige T ransfererträge  
 
In den sonstigen Transfererträgen waren im Vorjahr vorrangig Erträge aus Zuwendungen vom 
Land enthalten. Im aktuellen Planungszeitraum sind keine Transfererträge zu planen. 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Weitere sonstige Transfererträge (329) 0 103 0 0 0 0 

Sonstige Transfererträge  0 103 0 0 0 0 

Tabelle 11: Übersicht Sonstige Transfererträge  
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3.1.4 Öffentlich -rechtliche Leistungsentgelte  
 
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus den Verwaltungs- und Benutzungs-
gebühren zusammen. 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Verwaltungsgebühren (3311) 458 434 416 421 421 421 

Benutzungsgebühren und Entgelte (3321) 4.960 5.013 4.943 4.958 4.958 4.958 

darunter: Abwassergebühren 4.525 4.469 4.469 4.469 4.469 4.469 

darunter: Parkgebühren 212 230 210 230 230 230 

Öffentlich -rechtliche Leistungsent-
gelte  5.417 5.447 5.358 5.378 5.378 5.378 

Tabelle 12: Übersicht Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
Dominiert werden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wie in den Vorjahren von den Ab-
wassergebühren. Für die Planjahre 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wer-
den Schmutzwassergebühren mit 3.114 TEUR p. a. und Niederschlagswassergebühren mit 
1.355 TEUR p. a. veranschlagt. Die Abwassergebührenkalkulation für den Zeitraum 2022 bis 
2025 wurde am 15. Dezember 2021 vom Stadtrat beschlossen. Die Abwassergebühr für die Teil-
leistung zentrale Schmutzwasserentsorgung wurde dabei auf 1,82 EUR/m³ und für die Teilleis-
tung Niederschlagswasserentsorgung auf 0,42 EUR/m² festgesetzt. 
 
Die Erträge aus Verwaltungsgebühren (416 TEUR) entstehen hauptsächlich im Bereich des Per-
sonenstands- und Meldewesens (180 TEUR), im Bereich der Bau- und Grundstücksordnung 
(88 TEUR) und der unteren Verkehrsbehörde (80 TEUR). 
 

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  
 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten vor allem Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 
sowie Erträge aus Vermögensverkäufen. 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mieten und Pachten (341) 768 742 735 705 705 705 

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 82 27 23 23 23 23 

Privatrechtliche Leistungsent-
gelte  

850 768 758 728 728 728 

Tabelle 13: Übersicht Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
Mit 270 TEUR p. a. haben die Erträge aus der Verpachtung von Garagen nach wie vor den größ-
ten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Für die Vermietung von Gebäuden bzw. 
Räumen ist mit Erträgen in Höhe von 152 TEUR zu rechnen. Auf Pachten für landwirtschaftliche 
Nutzung entfallen 100 TEUR und auf Gartenpachten 59 TEUR. 
 
  



 Haushaltsplan 2022 Große Kreisstadt Riesa 
 II Vorbericht Amt für Finanzen 
 

Seite 29 

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 
Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Ver-
waltungstätigkeit, die die Stadt Riesa für andere Stellen erbracht hat. 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kostenerstattungen und -umlagen (348) 942 1.336 1.707 1.422 1.424 1.424 

darunter: Erstattung Gemeindeanteil nach  
SächsKitaG 342 100 280 150 150 150 

darunter: Erstattungen Betriebskosten- 
pauschale Horteinrichtungen 209 168 240 240 240 240 

darunter: Beteiligung DB AG an Abbruch 
Fußgängerbrücke am Bahnhof 

0 670 820 670 670 670 

Kostenerstattungen und -umlagen  942 1.336 1.707 1.422 1.424 1.424 

Tabelle 14: Übersicht Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Im Planjahr 2022 entfallen 280 TEUR auf Erträge aus der Erstattung der Gemeindeanteile für die 
Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen in den Riesaer Tageseinrichtungen. Erstattun-
gen aus der Betriebskostenpauschale für Horteinrichtungen an den Grundschulen sind mit 
240 TEUR p. a. angesetzt. Im Bereich der Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 122) fallen 
107 TEUR p. a. an, nennenswert ist dabei die Übernahme von Leistungen für mehrere Gemein-
den im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Standesamtsbezirk (70 TEUR p. a.).  
 
Die Beteiligung der Deutschen Bahn AG an den Abbruchkosten der Fußgängerbrücke am Bahn-
hof wurde planungsseitig neu eingeordnet. In den Jahren 2022 bis 2025 beträgt die Beteiligung 
820 TEUR bzw. je 670 TEUR, was die Kostenerstattungen und -umlagen einmalig deutlich er-
höht. 
 

3.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge  
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Zinserträge - Kreditinstitute (3617) 6 9 0 0 0 0 

Erträge aus Gewinnanteilen (3651) 238 0 36 36 273 36 

Sonstige Finanzerträge (3691) 11 10 0 0 0 0 

Zinsen und sonstige Finanzer-
träge  

255 19 36 36 273 36 

Tabelle 15: Übersicht Zinsen und sonstige Finanzerträge 
 
Zinserträge von Kreditinstituten fallen aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus voraussicht-
lich nicht an. 
 
Entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 11. November 2020 erfolgt die Finanzierung des 
im Jahr 2021 an die Verkehrsgesellschaft Meißen mbH übertragenen Fährbetriebes an der Anle-
gestelle Riesa-Promnitz über Ausschüttung der Stadtwerke Riesa GmbH. Im Planungszeitraum 
sind dafür Erträge in Höhe von 36 TEUR p. a. geplant. 
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Das gemäß Wirtschaftsplan 2022 für das Jahr 2023 prognostizierte Jahresergebnis der Stadt-
werke Riesa GmbH, einer 100%igen Tochter der Stadt, lässt voraussichtlich eine entsprechende 
Gewinnausschüttung im Jahr 2024 in Höhe von 238 TEUR zu. Nach Abzug von Kapitalertrag-
steuer und Solidaritätszuschlag verbleiben 200 TEUR zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnah-
men. 
 

3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  
 
Es werden ausschließlich solche Bauherrentätigkeiten als Eigenleistung aktiviert, bei denen städ-
tische Mitarbeiter Planungsleistungen im Sinne der HOAI übernehmen (Erstellung prüffähiger 
Unterlagen, die einer Fremdbeauftragung entsprechen). Im Planungszeitraum fallen voraussicht-
lich keine Eigenleistungen an. 
 

3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge  
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Konzessionsabgaben (3511) 955 930 929 929 929 929 

Zuschreibungen Beteiligungserträge (3581) 4.517 832 471 764 396 749 

Andere sonstige ordentliche Erträge 689 724 684 673 617 625 

Auflösung von Sonderposten für den Gebüh-
renausgleich (3381) 0 458 1.171 1.171 1.171 1.171 

Sonstige ordentliche Erträge  6.161 2.944 3.255 3.536 3.113 3.474 

Tabelle 16: Übersicht Sonstige ordentliche Erträge 
 
Die Position wird regelmäßig maßgeblich von Erträgen aus Konzessionsabgaben (929 TEUR) 
dominiert. 
 
In den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen sind vor allem Verwarnungs- und Bußgelder für 
den fließenden und ruhenden Verkehr mit 290 TEUR p. a. enthalten. Für Nachzahlungszinsen 
und Säumniszuschläge werden 140 TEUR p. a. angesetzt. 
 
Geprägt wird die Position Sonstige ordentliche Erträge ebenfalls von bedeutsamen nicht zah-
lungswirksamen Vorgängen. 
 
Hierunter fallen zum einen die Erträge aus den Zuschreibungen zu den Finanzanlagen im Rah-
men der Bewertung nach der Eigenkapitalspiegelmethode (471 TEUR in 2022, weitere Erläute-
rungen siehe Kapitel 3.2.3 und 6). Diese resultieren im Wesentlichen aus dem geplanten Jahres-
ergebnis 2022 der Stadtwerke Riesa GmbH in Höhe von 428 TEUR. 
 
Zum anderen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 
in den Jahren 2022 bis 2025 bedeutsam. Die Kostenüberdeckungen im Abwasserbereich, welche 
für die Jahre 2017 bis 2020 in der Nachkalkulation ermittelt wurden, sind in den Jahren 2022 bis 
2025 mit einem Betrag von 1.171 TEUR p. a. ertragswirksam aufzulösen. 
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3.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen  
 
Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzten sich wie folgt zusammen: 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

EH 
11 

Personalaufwendungen 10.201 10.518 10.279 10.188 10.272 10.302 

EH 
13 

Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen 11.018 16.010 17.333 13.605 14.110 12.974 

EH 
14 Planmäßige Abschreibungen 7.766 8.683 8.527 8.754 9.551 9.181 

EH 
15 

Zinsen und sonstige Finanzaufwen-
dungen 1.370 1.274 1.010 945 912 866 

EH 
16 Transferaufwendungen 27.208 33.229 29.938 31.404 30.401 31.432 

EH 
17 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.222 3.744 3.615 3.578 3.694 3.686 

EH 
18 Ordentliche Aufwendungen  61.785 73.458 70.701 68.473 68.940 68.440 

Tabelle 17: Übersicht ordentliche Aufwendungen 
 

Im Vergleich zum Ansatz 2021 werden im Planjahr 2022 um 2.757 TEUR geringere 
Aufwendungen veranschlagt (-3,8 Prozent). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
steigen um 1,3 Mio. EUR, während die Transferaufwendungen wegen der zeitlichen 
Verschiebung des Breitbandausbaus um 3,3 Mio. EUR sinken. 
 

 
Abbildung 7: Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022 
 
Die ordentlichen Aufwendungen werden im Planjahr 2022 wie in den Vorjahren von den Trans-
feraufwendungen (42,3 Prozent), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (24,5 Pro-
zent) und den Personalaufwendungen (14,5 Prozent) dominiert. 
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3.2.1 Personalaufwendungen  
 
Die Personalaufwendungen der Verwaltung wurden im Planjahr mit 10.279 TEUR veranschlagt. 
Dies sind 2,3% weniger Personalaufwendungen als im Vorjahr, jedoch 78 TEUR mehr als mit 
dem vorläufigen Ergebnis 2020 ausgewiesen. 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Dienstaufwendungen (401) 7.945 8.439 8.150 8.109 8.187 8.226 

Beiträge zu Versorgungskassen (402) 487 474 525 523 525 525 

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 
(403) 1.461 1.552 1.541 1.527 1.531 1.523 

Zuführungen zu Personalrückstellungen (407) 302 50 59 25 25 25 

Sonstige Personalaufwendungen 5 4 4 4 4 4 

Personalaufwendungen  10.201 10.518 10.279 10.188 10.272 10.302 

Tabelle 18: Übersicht Personalaufwendungen 
 
Das TVöD-Ergebnis aus der Tarifeinigung vom Oktober 2020 sah für die kommunalen Beschäf-
tigten folgende Erhöhungen der Tabellenentgelte vor. Zu Beginn der Laufzeit gab es zunächst 
sieben Leermonate. Ab April 2021 sind die Einkommen im Durchschnitt um 1,4 Prozent, ab April 
2022 um weitere 1,8 Prozent gestiegen. Als mögliches Ergebnis der neuen Tarifrunde wurde eine 
jährliche Steigerung von 2,0 Prozent kalkuliert. 
  
Die regelmäßige Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost wird ab dem 01.01.2022 auf durchschnittlich 
39,5 Stunden wöchentlich und ab dem 01.01.2023 auf durchschnittlich 39 Stunden reduziert und 
damit an das Niveau des Tarifgebietes West angeglichen. 
 
Zu den Personalrückstellungen werden jährlich 25 TEUR für den Aufbau eines Wertguthabens 
im Zusammenhang mit der Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Ein-
satzdienst zugeführt. Für die in der Altersteilzeit-Ansparphase befindlichen Beschäftigten werden 
im Jahr 2022 34 TEUR für die Freistellungsphasen zurückgestellt.  
 
Die Altersteilzeitregelungen nach dem TV Flex AZ wurden zunächst bis zum 31.12.2022 verlän-
gert. 
 

3.2.2 Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen  
 
Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022 fällt gegenüber dem Vorjahr 
um 1.323 TEUR oder 8,3 Prozent höher aus, was unter anderem auf gestiegene Aufwendungen 
bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (+940 TEUR) und der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen (+617 TEUR) zurückzuführen ist. Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und 
baulichen Anlagen kann hingegen mit einem Rückgang um 268 TEUR und bei den Aufwendun-
gen für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens um 200 TEUR gerechnet 
werden. 
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Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 
Anlagen (4211) 1.101 968 1.586 1.924 1.994 923 

Aufwendungen für die Unterhaltung Infra-
strukturvermögens (4221) 2.626 6.185 7.125 3.335 3.740 3.734 

Aufwendungen für Mieten und Pachten 
(4231) 179 230 206 202 191 93 

Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli-
chen Anlagen (4241) 3.841 4.482 4.214 4.235 4.298 4.352 

Aufwendungen für den Erwerb und die Unter-
haltung beweglichen Vermögens (425) 516 1.219 1.018 844 812 756 

darunter: Haltung von Fahrzeugen (4251) 111 104 106 106 106 106 

Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-
wendungen (4271) 1.713 2.162 2.363 2.318 2.334 2.375 

Sonstige Sachaufwendungen 1.042 764 821 747 742 742 

Aufwendungen für Sach - und Dienstleis-
tungen  11.018 16.010 17.333 13.605 14.110 12.974 

Tabelle 19: Übersicht Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Den größten Anteil an dieser Position haben im Planjahr 2022 die Aufwendungen für die Un-
terhaltung des Infrastrukturvermögens  (7.125 TEUR). Schwerpunkt bilden dabei die Aufwen-
dungen für die Unterhaltung im Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen (4.084 TEUR, da-
von auf Gemeindestraßen entfallend 3.480 TEUR), im Bereich der räumlichen Planung und Ent-
wicklung (1.832 TEUR), der Natur- und Landschaftspflege (624 TEUR) und der Abwasserbesei-
tigungsanlagen (323 TEUR). 
 
Im Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen sind in 2022 neben den allgemeinen, regelmä-
ßig wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen (Straßendecken: 423 TEUR, Grünflächen-
pflege: 351 TEUR, Straßenbeleuchtung: 158 TEUR, Straßeneinläufe: 129 TEUR, Lichtsignalan-
lagen: 144 TEUR) folgende größere Einzelmaßnahmen vorgesehen:  
 
�� Abriss Fußgängerbrücke am Bahnhof     2.140 TEUR 
�� Erneuerung Dr.-Scheider-Straße (von H.-Heine-Straße bis Fr.-Engels-Straße) 0.190 TEUR 
�� Instandsetzung P.-Greifzu-Straße (Knoten Uttmannstraße und Abschnitt  

zwischen Rostocker Straße und Industriestraße)    0.140 TEUR 
�� Instandsetzung Humboldtstraße (zwischen Lerchenweg und Humboldtstraße) 0.100 TEUR 
�� Rückbau Fußgängertunnel R.-Breitscheid-Straße    0.072 TEUR 
�� Instandsetzung Bushaltestelle Merzdorfer Straße (vor Schule)    0.050 TEUR 
 
Der unumgängliche Abriss der seit mehreren Jahren gesperrten Fußgängerbrücke am Bahnhof 
stellt die bedeutendste Maßnahme im laufenden Unterhaltungsaufwand dar und soll planmäßig 
im Jahr 2022 abgeschlossen werden. An den Kosten beteiligt sich die Deutsche Bahn mit 50%. 
 
Die Ansätze für die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen beziehen sich auf den allge-
meinen Zeitvertrag (laufende Reparaturen) mit 220 TEUR p. a., einen Ansatz für Havarien in 
Höhe von 70 TEUR p. a. und einen Ansatz zur Abarbeitung des Sanierungskonzeptes.  
 

Bewirtschaftungskosten  (4.214 TEUR) fallen vor allem für den Bereich Schulträgeraufgaben 
(3.119 TEUR), für die Verwaltungsgebäude und die sonstigen städtischen Liegenschaften 
(521 TEUR) sowie die Sportanlagen (356 TEUR) an. 
 
Die besond eren Verwaltungs - und Betriebsaufwendungen  (2.363 TEUR) setzen sich haupt-
sächlich aus den Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst (938 TEUR) und den 
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Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen (397 TEUR) zusammen. Für 
Ganztagsangebote an den Schulen werden Aufwendungen über 344 TEUR p. a. geplant, denen 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land in gleicher Höhe gegenüberstehen. Im 
Rahmen der Stadtplanung (Verkehrsplan, Flächennutzungs-/Bebauungsplan, Rahmen-/Dorfent-
wicklungsplan, Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte, etc.) werden Aufwendungen über 
248 TEUR p. a. veranschlagt. 
Auf Basis des am 18.03.2020 beschlossenen Ergänzungsantrages der Stadtrats-Fraktionen DIE 
LINKE, Gemeinsam für Riesa, Unabhängige Liste für Riesa/Bürgerbewegung Riesa wurde im 
Jahr 2021 erstmals ein Budget von 20 TEUR für eine Bürgerbeteiligung bereitgestellt. Damit ha-
ben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt durch eine aktive Mitwirkung die Möglichkeit, Einfluss 
auf die Verwendung öffentlicher Mittel zu nehmen. Über das Bürgerbudget sollen vor allem Pro-
jekte, die allen Bürgerinnen und Bürgern in der Kernstadt und in den Ortsteilen zu Gute kommen 
und für die bisher im städtischen Haushalt kein Raum war, zur Umsetzung gelangen. 2021 konn-
ten Bürgervorschläge wie z. B. die Anschaffung einer Pfadfinderjurte, die Aufstellung einer Fahr-
radreparaturstation in Canitz, die Installation eines Schwibbogens in Nickritz und die Aufstellung 
von mehreren Bänken realisiert werden. Entsprechend der Haushaltssituation wurde für das 
Haushaltsjahr 2022 ein Budget von 5 TEUR eingeplant. 
Für die Budgets zur Unterhaltung, Ausstattung und Benutzung der in den Ortschaften gelegenen 
öffentlichen Einrichtungen, zur Pflege der Ortsbilder sowie zur Förderung von Vereinen in den 
Ortschaften sind insgesamt 18 TEUR enthalten. Für das Jahr 2022 ist die folgende Verteilung auf 
die Ortschaften vorgesehen: 4 TEUR für Canitz / Pochra, je 3 TEUR für Leutewitz, Jahnishausen, 
Mautitz und Nickritz sowie 2 TEUR für Oelsitz. 
 
In den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
(1.586 TEUR) sind mit 564 TEUR Unterhaltungsaufwendungen an den Schulen enthalten. Neben 
den regelmäßig anfallenden Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sind u. a. die Unterhal-
tung des Sport- �X�Q�G�� �7�K�H�U�D�S�L�H�E�D�G�H�V�� �V�R�Z�L�H�� �G�H�U�� �/�•�I�W�X�Q�J�V�D�Q�O�D�J�H�� �L�Q�� �G�H�U�� �)�|�U�G�H�U�V�F�K�X�O�H�� �Ä�/�L�F�K�W�E�O�L�F�N�³��
(64 TEUR) vorgesehen. 
An den Verwaltungsgebäuden sind in 2022 Unterhaltungsleistungen in Höhe von 421 TEUR not-
wendig. In 2022 entfallen dabei auf den Beginn der dringenden Erneuerung der ELT-Anlagen im 
Rathaus 381 TEUR. 
Für städtische Liegenschaften werden 65 TEUR an Unterhaltungskosten geplant, u. a. zur Un-
terhaltung des Gutes Göhlis jährlich 30 TEUR. 
Im Bereich der Sportstätten erfährt die Heizungs- und Lüftungsanlage der Judohalle eine ener-
getische Sanierung (100 TEUR) und an der WM-Halle werden Schutzmaßnahmen der nördlichen 
Tore (59 TEUR) sowie die Instandsetzung des Schmutzwasser-Pumpwerkes und die Neuord-
nung der Grundleitungen (70 TEUR) realisiert.  
 
Die Aufwendungen f ür den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
(1.018 TEUR) fallen hauptsächlich im Bereich der Schulträgeraufgaben (412 TEUR), der Inneren 
Verwaltung (293 TEUR) und der Sicherheit und Ordnung (239 TEUR) an. Dominiert werden diese 
Aufwendungen durch die Unterhaltung und Pflege der Software (257 TEUR) und des sonstigen 
beweglichen Vermögens (151 TEUR). Im Jahr 2022 fallen einmalig ca. 200 TEUR für die Aus-
stattung der Grundschule Alleestraße an, sodass die Schüler nach der erfolgten Sanierung und 
Ausstattung der Schule einziehen können. 
 
Sonstige Sachaufwendungen (821 TEUR) fallen hauptsächlich für Lern- und Lehrmittel zur 
Ausstattung der Schüler bzw. zur Verwendung im Unterricht bzw. zu dessen Vorbereitung 
(271 TEUR) an. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte werden mit 224 TEUR veranschlagt. 
Darunter fallen z. B. Arbeitsbekleidungen für Feuerwehrleute oder Aufwendungen der Fort- und 
Weiterbildung (ca. 135 TEUR). Im Rahmen des Förderprogrammes LZP werden unter den sons-
tigen Dienstleistungen der Innenstadtmanager und der Sanierungsbeauftragte, die Öffentlich-
keitsarbeit sowie der Verfügungsfonds (insgesamt 102 TEUR) geplant. 
 
Aufwendungen für Mieten und Pachten (206 TEUR) fallen vorwiegend für die Miete der Schul-
container an, welche am Standort der 3. �*�U�X�Q�G�V�F�K�X�O�H���Ä�0�D�J�G�H�E�X�U�J�H�U���6�W�U�D�‰�H�³���D�X�I�J�H�V�W�H�O�O�W���Z�X�U�G�H�Q�� 
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Für die Miete von Kopier- und Drucktechnik werden 26 TEUR p. a. veranschlagt. Da die Stadt 
eigene Blitztechnik angeschafft hat, entfallen künftig Aufwendungen für die Miete in Höhe von 
67 TEUR p. a. 
 
Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen insgesamt verteilen sich folgendermaßen auf die 
Produktbereiche: 

 
Abbildung 8: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Produktbereichen 
 

3.2.3 Planmäßige Abschreibungen  
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Abschreibungen auf Sachanlagen und imma-
terielle Vermögensgegenstände (4711) 5.482 6.193 6.063 6.329 6.299 6.331 

Abschreibungen auf Finanzvermögen (472) 2.284 2.490 2.464 2.424 3.252 2.850 

Planmäßige Abschreibungen  7.766 8.683 8.527 8.754 9.551 9.181 

Tabelle 20: Übersicht der planmäßigen Abschreibungen 
 
Auf Grundlage der bestehenden und der im Planungszeitraum zu aktivierenden Anlagegüter so-
wie geplanter Investitionen fallen im Planjahr 2022 6.063 TEUR planmäßige Abschreibungen 
auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände  an. Einen großen Teil betreffen 
Verkehrsflächen und -anlagen (2.558 TEUR), wobei 2.019 TEUR auf das Produkt Gemeindestra-
ßen entfallen. Den zweitgrößten Anteil haben Vermögensgegenstände im Bereich der Schulträ-
geraufgaben (1.464 TEUR), gefolgt von Abschreibungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen 
(850 TEUR). 
 
Die Planung der Abschreibungen auf Finanzvermögen  erfolgt �± analog der Planung der Zu-
schreibungen zu Finanzvermögen �± infolge der jährlich durchzuführenden Fortschreibung des 
Wertansatzes im Rahmen der Bewertung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelbild-
methode. Grundlage für die Planung bilden die Wirtschaftspläne der Gesellschaften. Die Wirt-
schaftspläne der verbundenen Unternehmen sind in der Anlage 6.1 ausgewiesen. In den Ab-
schreibungen auf Finanzvermögen sind geplante Jahresfehlbeträge der Gesellschaften zu be-
rücksichtigen. Geplante Jahresüberschüsse der Gesellschaften sind als Zuschreibungen unter 
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der Position Sonstige ordentliche Erträge auszuweisen (siehe Kapitel 3.1.9). Im Haushaltsjahr 
2022 führen insbesondere der geplante Jahresfehlbetrag der FVG in Höhe von 1.868 TEUR so-
wie der geplante Jahresfehlbetrag der WGR in Höhe von 559 TEUR zu Abschreibungen auf Fi-
nanzvermögen. Weitere Ausführungen zu den haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind in Ka-
pitel 6 enthalten. 
 

3.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  
 
In dieser Aufwandsposition sind vor allem Zinsaufwendungen für Investitionskredite enthalten. 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
(45) 1.370 1.274 1.010 945 912 866 

Zinsen und sonstige Finanzaufwen-
dungen  1.370 1.274 1.010 945 912 866 

Tabelle 21: Übersicht Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
 
Im Planjahr 2022 werden Zinsaufwendungen in Höhe von 965 TEUR anfallen. Davon entfallen 
17 TEUR auf Darlehen und 944 TEUR auf Derivate. Durch Reduzierungen des Schuldenstandes 
und das Auslaufen eines Festzins-Zahlerswaps in Verbindung mit den aufgrund des niedrigen 
Zinsniveaus aktuell günstigen Kreditkonditionen bei Umschuldungen können die Aufwendungen 
reduziert werden. 
 
Die geplanten Neukreditaufnahmen übersteigen im Planungszeitraum die ordentliche Kredittil-
gung um 6,5 Mio. EUR (siehe Kapitel 4.3). Aufgrund der günstigen Zinslage kann dennoch eine 
Verringerung der Zinslast erreicht werden. Zur Berechnung der Zinsen wurden die Vorschaube-
�U�H�F�K�Q�X�Q�J�H�Q���D�X�V���G�H�U���$�Q�Z�H�Q�G�X�Q�J���ÄInsito�³���I�•�U���G�D�V���=�L�Q�V- und Schuldenmanagement verwendet. 
 
Neben den Zinsaufwendungen wegen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 
45 TEUR p. a. sonstige Finanzaufwendungen für Zinsen auf zurückzuzahlende Fördermittel ge-
plant. 
 

3.2.5 Transferaufwendungen  
 
Die Transferaufwendungen beinhalten alle Leistungen der Stadt Riesa, die sie ohne Gegenleis-
tung als nicht investive Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke erbringt. Neben den 
Aufwendungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen dominiert der Aufwand für die Kreis- 
und Gewerbesteuerumlage diese Position. 
 
Darüber hinaus ist ein erheblicher Teil der freiwilligen Leistungen als Transferaufwand zu planen. 
Die Details zu den freiwilligen Leistungen sind in der Anlage zum Vorbericht enthalten. 
 
Gegenüber dem Vorjahr ist im Planjahr 2022 bei den Transferaufwendungen ein Rückgang um 
9,9 Prozent (-3.291 TEUR) auf 29.938 TEUR zu verzeichnen. 
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Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kreisumlage 13.650 14.314 14.764 14.639 14.097 14.061 

Tageseinrichtungen für Kinder 9.726 10.824 10.612 10.871 10.871 10.871 

Breitbandausbau 6 4.122 1.000 2.329 2.000 3.200 

Gewerbesteuerumlage 1.063 1.575 1.225 1.225 1.225 1.225 

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 559 594 587 609 615 465 

Abschreibungsumlage  
Abwasserzweckverband 

571 453 471 497 534 534 

Förderung des Sports 339 467 409 436 431 436 

Riesa-Information 125 125 125 125 125 125 

Sonstige Transferaufwendungen 847 388 396 369 369 369 

Abschreibungen auf Sonderposten 
für geleistete Investitionszuwendun-
gen 

322 368 351 304 135 148 

Transferaufwendungen  27.208 33.229 29.938 31.404 30.401 31.432 

Tabelle 22: Übersicht Transferaufwendungen 
 
Der Ansatz für die Kreisumlage  erhöht sich im Planjahr 2022 um 450 TEUR auf 14.764 TEUR. 
Umlagegrundlage bilden die voraussichtliche Steuerkraft und die allgemeinen Schlüsselzuwei-
sungen für das Jahr 2022 entsprechend der gemeindescharfen Orientierungsdaten des SMF vom 
6. Oktober 2021. Mit der Haushaltssatzung 2021/2022 des Landkreises Meißen wurde für das 
Haushaltsjahr 2022 ein Umlagesatz der Kreisumlage von 33,88 v. H. festgesetzt. Für den mittel-
fristigen Planungszeitraum wird mit einer reduzierten Kreisumlage gerechnet, da die Steuerkraft 
voraussichtlich sinken wird. 
 
Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten zur Betreibung der Kindertageseinrichtun-
gen in freier Trägerschaft werden für 2022 mit 10.612 TEUR geplant. Dabei sind die höheren 
Kosten für pädagogisches Personal aufgrund der stufenweisen Anhebung des Personalschlüs-
sels in Kindergärten und Kinderkrippen berücksichtigt. Der Personalschlüssel beträgt seit 1. Sep-
tember 2016 in Kindergärten 1:12 und seit 1. September 2018 in Kinderkrippen 1:5. Hinzu kom-
men die Gewährung von zusätzlichen Zeiten für mittelbare pädagogische Tätigkeiten (Vor- und 
Nachbereitungszeiten) sowie Tarifanpassungen bei den freien Kita-Trägern. Die Mehrkosten aus 
den vorbenannten Änderungen können nicht vollständig durch die erhöhten Landeszuschüsse 
(siehe Kapitel 3.1.2) abgedeckt werden. Ein Teil der Mehrkosten kann durch den Beschluss des 
Stadtrates vom 13. November 2019 zur Änderung der Kita-Elternbeitragssatzung und der damit 
verbundenen Erhöhung der ungekürzten monatlichen Elternbeiträge ausgeglichen werden. Diese 
stiegen für eine 9-stündige Betreuungszeit in der Kinderkrippe um 20,92 EUR und im Kindergar-
ten um 9,02 EUR pro Monat. Den Rest muss die Stadt Riesa tragen. 
 
In den Jahren 2022 bis 2025 werden Aufwendungen für die Realisierung der verschiedenen Pro-
jekte des Breitbandausbaus  dargestellt. Nachdem im November 2018 der Modellwechsel von 
�Ä�%�H�W�U�H�L�E�H�U�P�R�G�H�O�O�³�� �L�Q�� �G�L�H�� �Ä�:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�N�H�L�W�V�O�•�F�N�H�³�� �I�•�U�� �G�D�V�� �5�L�H�V�D�H�U�� �3�U�R�M�H�N�W�� �E�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�� �Z�X�U�G�H����
wurden zu den bereits erhaltenen Fördermittelzusagen Konkretisierungen nachgereicht. Im Sep-
tember 2019 erhielt Riesa den entsprechenden Änderungsbescheid über die Fördermittel vom 
Bund (4,1 Mio. EUR) und im Dezember 2019 den Änderungsbescheid zu den Landesmitteln 
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(3,3 Mio. EUR). Die Projektkosten belaufen sich auf 8,2 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der 
Förderung von 90% beträgt der von der Stadt zu tragende Eigenanteil 847 TEUR. Im Jahr 2020 
wurden die juristische und die technische Beratung zur Vorbereitung der europaweiten Ausschrei-
bung beauftragt. Für das �%�U�H�L�W�E�D�Q�G�S�U�R�M�H�N�W���G�H�V���/�D�Q�G�N�U�H�L�V�H�V���0�H�L�‰�H�Q�����Ä�6�R�Q�G�H�U�D�X�I�U�X�I�H���X�Q�G���Y�H�U�E�O�L�H��
�E�H�Q�H���Z�H�L�‰�H���)�O�H�F�N�H�Q�³�����E�H�W�U�l�J�W���G�H�U���G�X�U�F�K���5�L�H�V�D���]�X���W�U�D�J�H�Q�G�H���(�L�J�H�Q�D�Q�W�H�L�O�����������7�(�8�5�����Y�R�U�D�X�V�V�L�F�K�W�O�L�F�K��
im Jahr 2023). 
 

3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Geschäftsaufwendungen, Sitzungsgel-
der und Aufwandsentschädigungen, Steuern und Versicherungen sowie Erstattungen von Auf-
wendungen Dritter. 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Sitzungsgelder u.ä. (4421) 118 131 121 121 134 127 

Geschäftsaufwendungen (4431) 415 456 517 482 524 559 

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 
(4441) 362 556 359 368 415 378 

Erstattungen Zweckverbände (4453) 1.584 1.731 1.807 1.777 1.792 1.792 

Erstattungen verbundene Unternehmen 
(4455) 552 518 558 558 558 558 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.190 352 255 273 272 273 

Sonstige ordentliche Aufwendun-
gen 

4.222 3.744 3.615 3.578 3.694 3.686 

Tabelle 23: Übersicht sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Die Erstattungen an Zweckverbände betreffen die Aufwendungen des Abwasserzweckverban-
�G�H�V���Ä�2�E�H�U�H�V���(�O�E�W�D�O�³�����Z�H�O�F�K�H���L�P���-�D�K�U��������2 1.807 TEUR betragen werden. Den größten Anteil hat 
mit 1.353 TEUR die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage zur Deckung der laufenden Kosten 
des Verbandes. 299 TEUR p. a. werden für die technische Betriebsführung fällig und 154 TEUR 
p. a. wird die Umlage für die Abwasserabgabe betragen. Die Planung erfolgt entsprechend des 
Haushaltsplanes 2021 des Zweckverbandes. 
 
Für Erstattungen an verbundene Unternehmen  werden 558 TEUR p. a. veranschlagt. An die 
Magnet Riesa GmbH werden 278 TEUR p. a. für die Betriebsführung des Freizeitbades Weida 
gezahlt. 87 TEUR p. a. werden für das Vereinsschwimmen und 6 TEUR für die Durchführung von 
Wettkämpfen des SC Riesa e. V. im Hallenschwimmbad erstattet. Für die Betriebsführung der 
�6�W�D�G�W�K�D�O�O�H���Ä�V�W�H�U�Q�³���G�X�U�F�K���G�L�H���)�9�*���5�L�H�V�D���P�E�+���Z�H�U�G�H�Q�����������7�(�8�5���S�����D�����J�H�S�O�D�Q�W�� 
 
Den größten Anteil an den Gesch äftsaufwendungen  (517 TEUR) haben die Post- und Fernmel-
degebühren (170 TEUR), gefolgt von den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten 
(95 TEUR) und den Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (91 TEUR). 
 
Für Steuern und Versicherungen werden 359 TEUR geplant. Hierunter fallen hauptsächlich die 
Beitragszahlungen für die allgemeinen Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie beispiels-
weise für Inventar-, Elektronik-, Rechtsschutz- und Vermögenseigenschadenversicherungen. 
Gebäude- und Fahrzeugversicherungen werden konkret unter der Position Sach- und Dienstleis-
tungsaufwendungen geplant.  
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Ab dem Jahr 2023 ist die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand anzuwen-
den, da der um zwei Jahre verlängerte Übergangszeitraum zur Beibehaltung des bisherigen 
Rechts dann endet. Im Jahr 2022 wird das Projekt zur Einführung der Neuregelungen in der 
Stadtverwaltung Riesa abgeschlossen. Die künftige Steuerlast kann momentan noch nicht ermit-
telt werden. 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen  (255 TEUR) beinhalten vorwiegend die Erstattun-
gen des Gemeindeanteils für die Betreuung Riesaer Kinder in anderen Gemeinden (100 TEUR) 
und den Aufwendungsersatz für Tagespflegepersonen (24 TEUR). Säumniszuschläge werden 
mit 65 TEUR p. a. geplant. 
 

3.2.7 Freiwill ige Leistungen  
 
In 2022 werden für freiwilligen Leistungen der Stadt Riesa insgesamt 3.142 TEUR veranschlagt. 
Davon entfallen 1.789 TEUR auf den Ergebnishaushalt, während 1.354 TEUR investiv zu veran-
schlagen sind. Gegenüber den Daten aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 für das Jahr 2021 ist 
ein geringfügiger Rückgang um 12 TEUR zu verzeichnen. 
 

 

Abbildung 9: Freiwillige Leistungen 2020 bis 2022 
 
Nach wie vor fördert die Stadt Riesa eine große Bandbreite von Angeboten im Sport-, Kinder- 
und Jugendhilfe- sowie Kultur- und Sozialbereich. Die Anlage zum Vorbericht enthält detaillierte 
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Angaben zu den einzelnen Bereichen. Gegenüber dem Vorjahr gab es geringfügige Anpassun-
gen in der Darstellung.  
 

3.3 Entwicklung des Sonderergebnisses  
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Außergewöhnliche Erträge 6.267 0 4.400 0 0 4 

Periodenfremde Erträge 1 0 0 0 0 0 

Erträge aus der Veräußerung von Sachanla-
gen und immateriellen Vermögensgegenstän-
den 

1.024 45 111 120 125 50 

EH 20 Realisierbare außerordentliche 
Erträge  7.291 45 4.511 120 125 54 

Außergewöhnliche Aufwendungen 417 0 0 0 0 0 

Außerplanmäßige Abschreibungen 343 1 0 20 21 9 

Aufwendungen aus der Veräußerung von 
Sachanlagen und immat. Vermögensgegen-
ständen 

849 28 55 61 68 30 

EH 21 
Realisierbare außerordentliche 
Aufwendungen  1.609 28 55 80 88 39 

EH 
22 

Sonderergebnis  5.682 17 4.456 40 37 15 

Tabelle 24: Übersicht Sonderergebnis 
 
Die außerordentlichen Erträge enthalten im Jahr 2022 die dritte Tranche aus Landesmitteln des 
Kommunalen Schutzschirmes zum Ersatz weiterer Steuermindereinnahmen der sächsischen 
Kommunen. Gemäß § 22c Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG stehen für ganz Sachsen 103,5 Mio. EUR zur 
Verfügung. Da die Höhe der Zuweisung für Riesa stark von den Entwicklungen der anderen Ge-
meinden abhängt, wurde für die Planung der Zuweisungsbetrag 2021 in Höhe von 4,4 Mio. EUR 
zugrunde gelegt, der auf einer Gesamtzuweisung von 59,7 Mio. EUR basiert. 
 
Im Übrigen sind in den Jahren 2022 bis 2025 Planansätze für Erträge aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden enthalten. In den Jahren 2022 bis 2025 wird mit Verkäufen der 
restlichen Grundstücke des Gewerbegebietes Glogauer Straße gerechnet (75 TEUR p. a.) Für 
sonstige Grundstücksverkäufe (Wohnungsbau oder Gewerbe) rechnet die Stadt mit Erträgen in 
Höhe von 36 TEUR in 2022, bzw. zwischen 45 und 50 TEUR in den Folgejahren. 
 
Die zu den Grundstücksverkäufen gehörenden Aufwendungen wegen der Ausbuchung der Rest-
buchwerte sind unter der Position Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und 
immateriellen Vermögensgegenständen erfasst. 
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4 Erläuterungen zum Finanzhaushalt  

4.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 
Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (operativer Cash Flow) drückt den 
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln des Ergebnishaushaltes aus. Um die Auszahlungen 
für die Tilgung von Krediten finanzieren zu können, muss hier bereits ein positiver Saldo darstell-
bar sein. Darüber hinausgehende Überschüsse können von der Kommune als Eigenanteil für 
Investitionsprojekte verwendet werden und tragen somit nachhaltig zur Sicherung der Leistungs-
fähigkeit bei. 
 
Der Zahlungsmittelsaldo dient zunächst der Sicherung der ordentlichen Kredittilgung. In den Jah-
ren 2022 und 2023 fällt der Saldo geringer aus als der zur Tilgung benötigte Betrag. Hintergrund 
ist das nicht zuletzt aufgrund der pandemischen Lage eingebrochene Steuerniveau und die auf-
grund des Ausgleichsmechanismus des kommunalen Schutzschirmes erst zeitverzögert anstei-
genden Schlüsselzuweisungen. Das Defizit kann jedoch aus Rückflüssen von längerfristigen 
Geldanlagen sowie aus den verfügbaren Mitteln nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO gedeckt 
werden (siehe Kapitel 4.4). 
 

4.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 
Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes, die gleichfalls zu Einzahlungen im Finanzhaus-
halt führen, wurden bereits erläutert. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen 
sich wie folgt zusammen: 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
FH 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 26.897 33.906 29.143 29.561 30.011 30.544 

FH 
2 

Zuwendungen, Zuweisungen und allge-
meine Umlagen 23.970 21.459 21.288 21.512 22.644 22.790 

FH 
3 Sonstige Transfereinzahlungen 7 51 0 0 0 0 

FH 
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.399 5.450 5.229 5.249 5.249 5.249 

FH 
5 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 863 768 758 728 728 728 

FH 
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 990 1.336 1.707 1.422 1.424 1.424 

FH 
7 

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlun-
gen 259 19 36 36 273 36 

FH 
8 

Sonstige Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 1.743 1.434 1.365 1.376 1.386 1.396 

FH 
9 

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  60.128 64.423 59.526 59.882 61.714 62.166 

Tabelle 25: Übersicht der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Im ordentlichen Ergebnis sind im Planjahr 2022 nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 
5.689 TEUR und in der Verwaltungstätigkeit nicht ergebniswirksame Einzahlungen in Höhe von 
184 TEUR enthalten. Im Saldo fallen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit somit 
um 5.505 TEUR geringer aus als die Erträge. 
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Dies betrifft folgende Positionen: 
 
Sachverhalt  2022 
Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (EH 2)  3.486 TEUR 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -127 TEUR 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3.612 TEUR 

Öffentlich -rechtliche Leistungsentgelte (EH 4)  130 TEUR 
Verrechnung Benutzungsgebühren (Sportstätten / Schulen) 130 TEUR 
Sonstige ordentliche Erträge (EH 9)  1.890 TEUR 
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.171 TEUR 

Zuschreibungen Beteiligungserträge 471 TEUR 

Auflösung von sonstigen Sonderposten 248 TEUR 

Summe  5.505 TEUR 
 
Hinzukommen in der Verwaltungstätigkeit veranschlagte Einzahlungen aus sonstigen allgemei-
nen Zuweisungen des Landes in Höhe von 4,4 Mio. EUR (Kommunaler Schutzschirm), die zu 
Erträgen im Sonderergebnis führen. 
 
Mittelfristig steigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder, da insbesondere 
beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den allgemeinen Schlüsselzuweisungen eine 
positive Entwicklung erwartet wird. 
 

4.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 
Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die gleichfalls zu Auszahlungen im Fi-
nanzhaushalt führen, wurden bereits erläutert. Nicht zahlungswirksame Positionen wie planmä-
ßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Zuführungen zu Rückstellungen bleiben in 
der Finanzrechnung unberücksichtigt. Inanspruchnahmen von Rückstellungen werden aus-
schließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Die Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 
setzen sich nach den Vorgaben des sächsischen Kontenrahmens wie folgt zusammen: 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
FH 
10 Personalauszahlungen 9.955 10.490 10.237 10.199 10.261 10.285 

FH 
12 

Auszahlungen für Sach- und Dienst-
leistungen 10.270 16.010 17.333 13.605 14.110 12.974 

FH 
13 

Zinsen und sonstige Finanzauszahlun-
gen 1.373 1.286 1.010 945 912 866 

FH 
14 Transferauszahlungen 27.141 32.857 29.457 30.970 30.136 31.154 

FH 
15 

Sonstige Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 3.726 3.744 3.615 3.578 3.694 3.686 

FH 
16 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  

52.465 64.387 61.652 59.297 59.114 58.964 

Tabelle 26: Übersicht der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Im Ergebnishaushalt sind im Planjahr 2022 nicht zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von 
9.067 TEUR enthalten. Entsprechend geringer fallen die Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit gegenüber den Aufwendungen aus. Hinzu kommen Auszahlungen für die Inan-
spruchnahme von Rückstellungen, deren Bildung bereits in früheren Jahren zu Aufwand führte 
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bzw. erhöhte Auszahlungen wegen Periodenabgrenzungen über insgesamt 17 TEUR. Demzu-
folge beläuft sich die Differenz zwischen Aufwand und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit auf 9.050 TEUR. 
 
Sachverhalt  2022 
Personalaufwendungen (EH 11)  42 TEUR 
Zuführung zu Personalrückstellungen 59 TEUR 

Inanspruchnahme von Personalrückstellungen 300 TEUR 

Abgrenzung -317 TEUR 

Planmäßige Abschreibungen (EH 14)  8.878 TEUR 
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen 6.414 TEUR 

Abschreibungen auf Forderungen 25 TEUR 

Abschreibungen auf Finanzvermögen 2.439 TEUR 

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (EH 15)  0 TEUR 
Saldo aus Zinsabgrenzung 0 TEUR 

Transferaufwendungen (EH 16)  130 TEUR 
Verrechnung Benutzungsgebühren (Sportförderung) 130 TEUR 

Sonstige ordentliche Aufwendungen (EH 17)  0 TEUR 
Inanspruchnahme von Rückstellungen (Gerichtskosten) 0 TEUR 

Summe  9.050 TEUR 
 
 

4.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit und Auswirkungen der Investitionen  
 
Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in 2022 sowie das geplante Investitions-
programm 2023 bis 2025 sind im Finanzhaushalt abgebildet. Der Saldo aus Investitionstätigkeit 
gibt Aufschluss über die Höhe des bei der Großen Kreisstadt Riesa verbleibenden Eigenanteils 
an der Investition. Die wichtigsten Projekte werden in Kapitel 4.2.3 erläutert. 
 

4.2.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit  
 
151,9 Prozent ihrer Investitionskosten in Höhe von insgesamt 6.883 TEUR kann die Große Kreis-
stadt Riesa im Jahr 2022 durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit tragen, die sich wie folgt 
zusammensetzen: 
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Abbildung 10: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 
 
In der Regel machen die maßnahmebezogenen Investitionszuwendungen  (3.087 TEUR) den 
größten Teil der Investitionseinzahlungen aus. Sie setzen sich hauptsächlich aus verschiedenen 
Programmen des Bundes und des Landes zusammen. 
 
Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus hat die Verwaltung zur Vermeidung der Zahlung 
von Verwahrentgelten freie Liquidität wiederholt längerfristig angelegt (insgesamt Bestand per 
31.12.2021: 7,0 Mio. EUR). Diese Geldanlagen werden im aktuellen Planungszeitraum zur Ver-
stärkung der Liquidität bzw. zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung (2022 und 2023) benötigt. 
Entsprechend der vorzeitigen Kündigungsmöglichkeiten bzw. Fälligkeiten sind diese Rückflüsse 
als Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  in voller Höhe in 2022 
eingeplant. Dies entspricht zwei Drittel der gesamten investiven Einzahlungen im Jahr 2022. 
Ohne diese Rückflüsse würde der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit entsprechend 
höher ausfallen. 
 
Hinzu kommen investive Schlüsselzuweisungen  (255 TEUR), die die Stadt im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs erhält. Diese Mittel sind zweckgebunden für Maßnahmen im Be-
reich der infrastrukturellen Grundversorgung im Pflichtaufgabenbereich zu verwenden. Der Anteil 
der investiven Schlüsselzuweisungen an den gesamten Schlüsselzuweisungen fällt mit 3,0 Pro-
zent nach wie vor niedrig aus. Diese Absenkung wurde vorgenommen, um in den pandemiege-
prägten Ausgleichsjahren 2021 und 2022 die allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu stabilisieren. 
Ab dem Jahr 2023 wird der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen wieder auf das Niveau 
des Jahres 2020 ansteigen. 
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4.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit  
 
Durch Investitionstätigkeiten entstehen der Großen Kreisstadt Riesa im Haushaltsjahr 2022 Aus-
zahlungen in Höhe von 6.883 TEUR, welche sich wie folgt zusammensetzen: 
 

 

Abbildung 11: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
 
Mehr als die Hälfte der Auszahlungen sind in 2022 den Baumaßnahmen  zuzuordnen 
(4.204 TEUR). Die größten Baumaßnahmen werden im folgenden Kapitel dargestellt. 
 
Zu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  führen die zur Deckung von 
Fehlbeträgen zu leistenden Zuschüsse an die FVG Förder- und Verwaltungsgesellschaft Riesa 
mbH (1.337 TEUR) und die WRM Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH (17 TEUR). 
 
An den Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  (865 TEUR) hat die 
zweite Rate für die Anschaffung der neuen Drehleiter für die Feuerwehr mit 375 TEUR den größ-
ten Anteil. Darüber hinaus ist wiederholt nahezu der komplette Planungszeitraum durch den Er-
werb digitaler Arbeitsgeräte im Rahmen des DigitalPaktes für die Schulen geprägt. Pro Jahr ist 
hier mit etwa 232 TEUR an Auszahlungen zu rechnen. Für den im Sommer 2022 geplanten Erst-
bezug der neuen Grundschule an der Alleestraße werden 106 TEUR für den Erwerb aktivierungs-
pflichtiger Ausstattungsgegenstände bereitgestellt. 
 
In der Position Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  (440 TEUR) sind der Erwerb eines 
fehlenden Teilstückes für den Elbradweg im Rahmen des Programmes LZP mit 215 TEUR und 
noch ausstehender Grunderwerb im Zusammenhang mit der abgeschlossenen Straßenbaumaß-
nahme Auenwaldstraße mit 75 TEUR geplant. Für im Bereich städtische Liegenschaften notwen-
dige Ankäufe von Grundstücken werden 130 TEUR benötigt. 
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4.2.3 Bedeutende Investitionsmaßnahmen im Überblick  
 
Das Planjahr 2022 sowie die mittelfristige Finanzplanung sind im Wesentlichen durch die Sanie-
rung der Grundschule in Weida mit Neubau der Sporthalle (Kapitel 4.2.3.1), den Neubau eines 
Feuerwehrgebäudes (Kapitel 4.2.3.2), Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (Kapitel 4.2.3.3), 
Brückenbaumaßnahmen (Kapitel 4.2.3.4)�����0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���L�P���5�D�K�P�H�Q���G�H�U���)�|�U�G�H�U�S�U�R�J�U�D�P�P�H���Ä�/�H��
�E�H�Q�G�L�J�H���=�H�Q�W�U�H�Q�³���X�Q�G���Ä�:�D�F�K�V�W�X�P���X�Q�G���Q�D�F�K�K�D�O�W�L�J�H���(�U�Q�H�X�H�U�X�Q�J�³ (Kapitel 4.2.3.5) sowie den Digi-
talPakt Schulen (Kapitel 4.2.3.6) geprägt (Sortierung nach Gesamteigenanteil im Planungszeit-
raum). 

4.2.3.1 Sanierung der Grundschule in Weida mit Neubau der Sporthalle  
 
Das im Juni 2016 beschlossene Sanierungskonzept für die Riesaer Schulen hatte bereits den 
Ersatzneubau einer Grundschule für die 3. Grundschule vorgesehen. Im Doppelhaushalt 2020/21 
waren zunächst Planungskosten verankert, um eine entsprechende Maßnahme vorzubereiten. 
 
Mit dem Stadtratsbeschluss BV/097/2020 vom 15. Juli 2020 wurde die Verwaltung beauftragt, 
einen Wirtschaftlichkeitsvergleich für die Sanierung bzw. den Ersatzneubau der 3. Grundschule 
einschließlich einer Sporthalle in Riesa-Weida vorzulegen. Grundlage der Betrachtungen bildete 
der Bauherrenauftrag des Amtes für Bürgerservice und Bildung vom 4. September 2020, in dem 
der Bedarf für eine zweizügige Schule mit Hortbereich, Sporthalle und Sportanlagen beschrieben 
ist. Im Juni 2021 legte das Architekturbüro den zusammengefassten Wirtschaftlichkeitsvergleich 
vor. Auf Grundlage dessen hat der Stadtrat im Dezember 2021 beschlossen, dass die Grund-
schule Weida am derzeitigen Standort erhalten bleibt und das vorhandene Schulgebäude für ei-
nen zweizügigen Schulbetrieb zu sanieren ist. Für die Sporthalle soll ein Ersatzneubau entstehen 
und auch die Außenanlagen sollen erneuert werden. 
 
Die im Variantenvergleich ermittelte wirtschaftlichste Variante mit Gesamtkosten von ca. 
11,5 Mio. EUR (ohne Kosten der Interimscontainer) wurde bei der Haushaltsplanung 2022 zu-
grunde gelegt. 
 
Aufgrund der gut erhaltenen Rohbausubstanz wird die Sanierung des bestehenden Schulgebäu-
des empfohlen. Für die Sanierung inkl. Einbau einer kontrollierten Raumlüftung wurden Kosten 
in Höhe von ca. 7,8 Mio. EUR ermittelt. Der größte Anteil wird im Planungszeitraum bereits ab-
gebildet (5,6 Mio. EUR). Im Jahr 2026 soll der Bau abgeschlossen sein, hier folgen letzte Kosten 
in Höhe von 2,2 Mio. EUR. 
 

Investition 2111052001             (Angaben in TEUR) 
Plan Mittelfristige Finanzplanung 2022- 

2022 2023 2024 2025 2025 

Investitionszuwendung Land Schulgebäude 0 0 1.566 0 1.566 

investive Einzahlungen  0 0 1.566 0 1.566 

AiB Schulgebäude 13 485 700 4.394 5.592 

investive Auszahlungen  13 485 700 4.394 5.592 

Sanierung Schulgebäude Grundschule in 
Weida 

-13 -485 867 -4.394 -4.025 

Tabelle 27: Investition Sanierung Schulgebäude Grundschule in Weida 
 
Für den Abbruch der bestehenden Sporthalle, die größenmäßig nicht den Anforderungen an eine 
Einfeld-Sporthalle entspricht und die Schäden aufgrund von Bewegungen im Baugrund aufweist, 
und den Neubau einer Sporthalle mit einer Fläche von 880 m² wurden Kosten von ca. 
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2,3 Mio. EUR ermittelt. 1,7 Mio. EUR werden bereits im Planungszeitraum berücksichtigt, die 
restlichen 665 TEUR folgen im Jahr 2026. 
 

Investition 2111052003             (Angaben in TEUR) 
Plan Mittelfristige Finanzplanung 2022- 

2022 2023 2024 2025 2025 

Investitionszuwendung Land Sporthalle 0 0 522 0 522 

investive Einzahlungen  0 0 522 0 522 

AiB Sporthalle 0 145 209 1.309 1.663 

investive Auszahlungen  0 145 209 1.309 1.663 

Neubau Sporthalle Grundschule in Weida  0 -145 313 -1.309 -1.141 

Tabelle 28: Investition Neubau Sporthalle Grundschule in Weida 
 
Die Kosten für die Außen-, Spiel- und Sportanlagen betragen ca. 1,4 Mio. EUR für den Standort 
Magdeburger Straße 5. Hier wird die erst 2019 für ca. 130 TEUR gebaute Laufbahn/Weitsprung-
anlage bestehen bleiben. Der größte Anteil wird im Planungszeitraum mit 949 TEUR bereits ab-
gebildet. Im Jahr 2026 soll der Bau abgeschlossen sein, hier folgen letzte Kosten in Höhe von 
417 TEUR. 
 

Investition 2111052004             (Angaben in TEUR) 
Plan Mittelfristige Finanzplanung 2022- 

2022 2023 2024 2025 2025 

Investitionszuwendung Land Außenanlagen 0 0 328 0 328 

investive Einzahlungen  0 0 328 0 328 

AiB Außenanlagen 0 59 62 827 949 

investive Auszahlungen  0 59 62 827 949 

Außenanlagen Grundschule in Weida  0 -59 265 -827 -621 

Tabelle 29: Investition Außenanlagen Grundschule in Weida 
 
Nach europaweiter Ausschreibung zur Vergabe der Planungsleistungen soll bis August 2023 der 
Fördermittelantrag eingereicht werden. Nach Schulinfrastrukturverordnung beträgt die Zuwei-
sung bis zu 60,0 Prozent der Bemessungsgrundlage. Aufgrund der Auszahlungsmodalitäten kann 
für 2024 mit 40,0 Prozent der Zuweisung (nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheides) und 
im Jahr 2026 mit 50,0 Prozent der Zuweisung (nach Vorlage des Verwendungsnachweises) ge-
rechnet werden. Die übrigen 10,0 Prozent werden nach erfolgter Verwendungsnachweisprüfung 
ausgezahlt. Bei Bewilligung der Fördermittel könnte der Bau von Juli 2024 bis August 2026 rea-
lisiert werden. Demzufolge sind im Planungszeitraum lediglich 40,0 Prozent der Fördermittel aus-
gewiesen. 
 
Der Stadtrat hat die Verwaltung im Dezember 2021 beauftragt, für die Unterbringung der Schüler 
während der Bauphase neben der Anmietung von Modulbauten (Container) nach wirtschaftliche-
ren Möglichkeiten, etwa der Unterbringung im nach Umzug zum Schuljahr 2022/2023 leerstehen-
den Grundschulgebäudes an der Rudolf-Breitscheid-Straße, zu suchen. Außerdem soll unter-
sucht werden, ob die Sanierung wirtschaftlicher durch die Stadt oder durch die Wohnungsgesell-
schaft Riesa GmbH (Mietmodell) realisiert werden kann. 
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4.2.3.2 Neubau Feuerwehrgebäude  
 

Investition 1260052001             (Angaben in TEUR) 
Plan Mittelfristige Finanzplanung 2022- 

2022 2023 2024 2025 2025 
Investitionszuwendung Land Neubau Feuerwehr-
gebäude 

0 0 2.070 620 2.690 

investive Einzahlungen  0 0 2.070 620 2.690 

AiB Neubau Feuerwehrgebäude 100 816 945 4.382 6.243 

investive Auszahlungen  100 816 945 4.382 6.243 

Neubau Feuerwehrgebäude  -100 -816 1.125 -3.762 -3.553 

Tabelle 30: Investition Neubau Feuerwehrgebäude 
 
Laut Brandschutzbedarfsplan ist u. a. eine mittelfristige Sanierung der Gerätehäuser Hauptwache 
und Pausitzer Straße gefordert. Eine Sanierung am Standort Pausitzer Straße ist aufgrund der 
vorhandenen Flächen und Zuschnitte nur schwer realisierbar. 
 
Entsprechend des Stadtratsbeschlusses Nr. S 83/2019 der Großen Kreisstadt Riesa wurde ein 
Konzept für einen gemeinsamen Feuerwehrstandort für die hauptamtliche und freiwillige Feuer-
wehr auf dem ehemaligen RHT-Gelände in Riesa erarbeitet. Dies wird als kostengünstigste und 
zweckmäßigste Variante favorisiert. Entsprechend der vorhandenen Fahrzeugausstattung der 
Feuerwehren sowie der aktuellen Personaleinsatzplanung wurden in einer Machbarkeitsstudie 
eine mögliche Gebäudekubatur und die Einordnung auf dem Grundstück mit Ausweisung der 
erforderlichen Stellplätze, den Freianlagen und den Übungsplätzen untersucht. Für den Bau einer 
gemeinsamen Feuerwache (freiwillige und hauptamtliche Feuerwehr) mit 9+1 Stellplätzen und 
Werkstatt sowie Freianlagen wurden 10,2 Mio. EUR an Gesamtkosten (inkl. Planung) ermittelt. 
 
Für die Werkstatt wurde eine Variantenunterscheidung nach verschiedenen Größen durchgeführt 
und im Weiteren als kostensenkende Maßnahme in die Kostenschätzung integriert. Weiterhin 
wurde im Rahmen der Gespräche mit dem Kreisbrandmeister die Anzahl der geplanten Stell-
plätze erneut bewertet und entgegen dem Brandschutzbedarfsplan auf 10 Stellplätze plus 1 
Waschhalle (zeitgleich Reservestellplatz) erweitert. Grundüberlegung war hier der mögliche Auf-
wuchs der Anzahl der Fahrzeuge aufgrund zunehmender Kompetenzerweiterung im Bereich 
Brand- und Katastrophenschutz sowie die mögliche Fahrzeugstationierung aus Beschaffungs-
maßnahmen des Landkreises (Beispiel Waldbrand-Tanklöschfahrzeug).  
 
In Summe werden die Gesamtkosten daher auf ca. 10,0 Mio. EUR geschätzt, die im Planungs-
zeitraum bereits mit 6.243 TEUR abgebildet werden. Entsprechend Bauablaufplan soll der Bau 
im Jahr 2026 beendet werden. Es stehen nach Abstimmung mit dem Kreisbrandmeister Förder-
mittel nach der Richtlinie Feuerwehrförderung in Höhe von 1.800 TEUR in Aussicht, die bei Vor-
liegen eines besonderen öffentlichen Interesses um einen Betrag von 270 TEUR aufgestockt 
werden. Weitere Fördermittel in Höhe von 620 TEUR könnten für das beabsichtigte Modellprojekt 
zur Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen der feuerwehrtechnischen 
Leistungserbringung für die linkselbischen Kommunen in den Landkreisen Meißen und Nordsach-
sen fließen. Der Eigenanteil wird sich unter diesen Annahmen insgesamt auf 7.310 TEUR belau-
fen. Kosten für die Ausstattung sind dabei noch nicht berücksichtigt. 
 
In der Sitzung am 2. Februar 2022 hat der Stadtrat dem Neubau der gemeinsamen Feuerwache 
zugestimmt und die Verwaltung mit der Erstellung der Entwurfsplanung und der Fördermittelbe-
antragung beauftragt. Das zeitliche Vorziehen des Vorhabens in der Investitionsplanung und die 
Fördermittelantragstellung im Haushaltsjahr 2022 wurden als Änderung des Haushaltsentwurfs 
in gleicher Sitzung beschlossen.  
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4.2.3.3 Abwasserbeseitigung  
 

Investition 5380001802             (Angaben in TEUR) 
Plan Mittelfristige Finanzplanung 2022- 

2022 2023 2024 2025 2025 

Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 

investive Einzahlungen  0 0 0 0 0 

AiB Regenrückhaltebecken Weida 103 927 0 0 1.030 

investive Auszahlungen  103 927 0 0 1.030 

Abwasserbeseitigung Regenrückhaltebecken 
Weida 

-103 -927 0 0 -1.030 

Tabelle 31: Investition Abwasserbeseitigung Regenrückhaltebecken Weida 
 
Die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens am alten Standort wird aufgrund bestehender hyd-
raulischer Überlastung erforderlich. Die Maßnahme erfolgt in Umsetzung des Generalentwässe-
rungsplanes für das Einzugsgebiet des Regenrückhaltebeckens in Weida voraussichtlich im Jahr 
2023. Für die Baufeldfreimachung erfolgen im Vorfeld die Abbrüche der Garagen am sogenann-
�W�H�Q���6�W�D�Q�G�R�U�W���Ä�6�D�X�J�U�X�Q�G�³�����'�L�H���9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J���E�H�D�E�V�L�F�K�W�L�J�W�����H�L�Q�H�Q���)�|�U�G�H�U�P�L�W�W�H�O�D�Q�W�U�D�J���]�X���V�W�H�O�O�H�Q�� 
 

Investition 5380002203             (Angaben in TEUR) 
Plan Mittelfristige Finanzplanung 2022- 

2022 2023 2024 2025 2025 

Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 

investive Einzahlungen  0 0 0 0 0 

AiB Hauptsammler 2 0 40 840 0 880 

investive Auszahlungen  0 40 840 0 880 

Abwasserbeseitigung Mischwasser -Haupt-
sammler 2 Rosen - und K.-Schlosser -Str.  

0 -40 -840 0 -880 

Tabelle 32: Investition Abwasserbeseitigung Mischwasser-Hauptsammler 2 
 
Mit dieser Maßnahme erfolgt die Fortführung der Sanierung des Hauptsammlers 2. Die Bauaus-
führung für diesen Abschnitt Merzdorfer Straße zwischen Rosenstraße und Kurt-Schlosser-
Straße wurde mittelfristig für das Jahr 2024 eingeordnet. Die Durchführung erfolgt in geschlosse-
ner Bauweise als Inlinersanierung. 
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4.2.3.4 Brückenbaumaßnahmen  
 

Investition 5430001801              (Angaben in TEUR) 
Plan Mittelfristige Finanzplanung 2022- 

2022 2023 2024 2025 2025 

Investitionszuwendungen vom Land für BW 18 0 340 0 0 340 

investive Einzahlungen  0 340 0 0 340 

Ersatzneubau Brücke BW 18 50 710 0 0 760 

investive Auszahlungen  50 710 0 0 760 

Ausbau Poppitzer Landstraße  -50 -370 0 0 -420 

Tabelle 33: Investition Ausbau Poppitzer Landstraße (Brücke Bauwerk 18) 
 
An der Brücke über die Jahna (Bauwerk 18) im Zuge der Poppitzer Landstraße (S87) wurde bei 
den Bauwerksprüfungen eine fortschreitende Verschlechterung des Bauwerkszustandes festge-
stellt. Die beauftragte Variantenbetrachtung ergab, dass der Ersatzneubau als Rahmenbauwerk 
aus Stahlbeton in Ortbetonbauweise mit Tiefgründung die günstigste Variante ist. Für diese hat 
sich der Bauausschuss im Oktober 2021 entschieden. Nach den avisierten neuen Fördersätzen 
der Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträ-
ger könnte mit 50,0 Prozent Fördermitteln gerechnet werden.  
 

Investition 5410002201             (Angaben in TEUR) 
Plan Mittelfristige Finanzplanung 2022- 

2022 2023 2024 2025 2025 

Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 

investive Einzahlungen  0 0 0 0 0 

AiB Fußgängerbrücke Oelsitz einschließlich Um-
bau Wehr (Bauwerk 29) 

0 0 42 295 337 

investive Auszahlungen  0 0 42 295 337 

Fußgängerbrücke Oelsitz einschließlich Um-
bau Wehr (Bauwerk 29)  

0 0 -42 -295 -337 

Tabelle 34: Investition Fußgängerbrücke Oelsitz einschließlich Umbau Wehr (Bauwerk 29) 
 
Das alte Bauwerk wurde bereits wegen Verkehrssicherheitsmängel abgebrochen. Die Neuerrich-
tung ist für das Jahr 2025 geplant. Die Brücke sichert dann eine wichtige Verbindung zwischen 
den Ortsteilen Jahnishausen und Oelsitz nicht nur als Geh- und Radweg ab, sondern bringt auch 
eine Anbindung zur  Ortsmitte / Jahnatalweg. Gleichzeitig wird angestrebt, das dazugehörige 
Wehr umzubauen. 
 
  



 Haushaltsplan 2022 Große Kreisstadt Riesa 
 II Vorbericht Amt für Finanzen 
 

Seite 51 

Investition 5410001708             (Angaben in TEUR) 
Plan Mittelfristige Finanzplanung 2022- 

2022 2023 2024 2025 2025 

Investitionszuwendungen vom Land für BW 4 0 0 0 1.200 1.200 

investive Einzahlungen  0 0 0 1.200 1.200 

AiB Brücke Reppener Straße (Bauwerk 4) 0 0 66 1.430 1.496 

investive Auszahlungen  0 0 66 1.430 1.496 

Brücke Repp ener Straße (Bauwerk 4)  0 0 -66 -230 -296 

Tabelle 35: Investition Brücke Reppener Straße (Bauwerk 4) 
 
Bei den vergangenen Bauwerksprüfungen wurden Schäden an der Brüstung, am Elt-Berührungs-
schutz und am Beton festgestellt. Die Schäden am Beton gefährden mittelfristig durch fortschrei-
tende Betonabplatzungen mit freiliegender Bewehrung die Verkehrssicherheit, insbesondere der 
darunterliegenden Bahnanlagen. Der Bauausschuss hat sich im März 2020 für die Variante des 
Ersatzneubaus an gleicher Stelle entschieden. Die Sperrpausenanmeldung bei der DB AG benö-
tigt einen Vorlauf von drei Jahren. Bei Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz könnte evtl. 
ein höherer Fördersatz nach der Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvor-
haben kommunaler Baulastträger erreicht werden. 
 

4.2.3.5 Stadtentwicklung  
 
�ÄLebendige Zentren �± Erhalt und Entwicklung der Stadt - �X�Q�G���2�U�W�V�N�H�U�Q�H�³�����/�=�3�� 
 
Mit der Beteiligung am Programm der Städtebaulichen Erneuerung verfolgt die Stadt die Ziele, 
die Innenstadt als Handelszentrum weiterzuentwickeln, das Potential des Stadtzentrums an der 
Elbe zu nutzen und die Innenstadt als Wohnstandort zu stärken. 
 
Für den Neubau des Elbradweges (Lückenschluss zwischen Bahnhofstraße und Jahnabrücke) 
ist beabsichtigt, das fehlende Grundstück zu erwerben und im Anschluss das Umfeld des Elbrad-
weges zu gestalten und aufzuwerten. Im Jahr 2024 ist die Anbindung des Stadtzentrums an die 
Elbe vorgesehen. Die Aufwertung der Hauptstraße West / Mannheimer Platz ist für 2022 geplant. 
Die Spiel- und Freizeitflächen am Puschkinplatz und An der Gasanstalt sollen eine Aufwertung 
�E�]�Z�����H�L�Q�H�Q���1�H�X�E�D�X���H�U�I�D�K�U�H�Q�����$�Q���G�H�U���*�U�X�Q�G�V�F�K�X�O�H���Ä�.�l�W�K�H���.�R�O�O�Z�L�W�]�³���L�V�W���G�L�H���(�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���H�L�Q�H�V���6�W�U�D��
ßenüberganges zum neuen Hortspielplatz geplant. 
 
Im Ergebnishaushalt sind im Planungszeitraum außerdem Ansätze in Höhe von 1,1 Mio. EUR für 
die Sanierung und den Rückbau privater Gebäude, den demografiegerechten Umbau von Woh-
nungen, den Verfügungsfonds und die Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. 
 
Die Gesamtkosten für die Maßnahmen belaufen sich auf 4,8 Mio. EUR, wobei von einer Förde-
rung von 3,2 Mio. EUR ausgegangen wird. Der Eigenanteil beläuft sich auf 1,6 Mio. EUR. Die 
Umsetzung ist bis zum Jahr 2025 vorgesehen. 
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Investitionsmaßnahme                    (Angaben in TEUR) 
Plan  mittelfristige Finanzplanung  
2022 2023 2024 2025 

 5410002001 Neubau Elbradweg und Aufwertung 
Umfeld (LZP)   0 0 0 0 

 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 389 999 0 0 
 Saldo  -389 -999 0 0 
 5410002003 Anbindung Stadtzentrum und Elbe 
(LZP)          

 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 282 0 
 Saldo  0 0 -282 0 
 5410002004 Gestaltung Hauptstraße West / Mann-
heimer  Platz (LZP)           

 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 313 79 0 0 
 Saldo  -313 -79 0 0 
 5510012002 Aufwertung Spiel - und Freizeitfläche 
(LZP)          

 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 190 100 50 448 
 Saldo  -190 -100 -50 -448 
 2111052002 Grundschule "Käthe Kollwitz" (LZP)           
 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 35 0 0 0 
 Saldo  -35 0 0 0 
 5111132002 Programm Riesa LZP - allgemein           
 Einzahlung für Investitionstätigkeit 578 722 221 299 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 
 Saldo  578 722 221 299 

Summe Eigenanteil Förderprogramm LZP  -349 -457 -111 -149 

Tabelle 36: Investitionen im Rahmen des Förderprogrammes LZP 
 
�Ä�:�D�F�K�V�W�X�P���X�Q�G���Q�D�F�K�K�D�O�W�L�J�H���(�U�Q�H�X�H�U�X�Q�J���± �/�H�E�H�Q�V�Z�H�U�W�H���4�X�D�U�W�L�H�U�H���J�H�V�W�D�O�W�H�Q�³�����:�(�3�� 
 
Im Jahr 2020 wird als Nachfolger für das bisherige Stadtumbauprogramm mit den Programmtei-
len �$�X�I�Z�H�U�W�X�Q�J�� �X�Q�G�� �5�•�F�N�E�D�X�� �G�D�V�� �Q�H�X�H�� �3�U�R�J�U�D�P�P�� �Ä�:�D�F�K�V�W�X�P�� �X�Q�G�� �Q�D�F�K�K�D�O�W�L�J�H�� �(�U�Q�H�X�H�U�X�Q�J���± 
�/�H�E�H�Q�V�Z�H�U�W�H���4�X�D�U�W�L�H�U�H���J�H�V�W�D�O�W�H�Q�����:�(�3���³���D�X�I�J�H�O�H�J�W���X�Q�G���H�U�V�W�P�D�O�L�J���E�H�Z�L�O�O�L�J�W�� 
 
Mit dem Programm unterstützen der Bund und der Freistaat Sachsen Städte und Gemeinden bei 
der Bewältigung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels in Gebieten, die von erhebli-
chen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind. Die Städte 
und Gemeinden sollen frühzeitig in die Lage versetzt werden, sich auf Strukturveränderungen 
und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen. Ziel ist das Wachs-
tum und die nachhaltige Erneuerung dieser Gebiete zu lebenswerten Quartieren zu befördern. 
 
Insbesondere die Gestaltung von Wohnhöfen, Spielplätzen und Außenanlagen ist Gegenstand 
der Maßnahmen. Zusätzlich zu den in der Tabelle dargestellten Maßnahmen ist der Abriss von 
zwei Turnhallen an der Greizer Straße in den Jahren 2023 und 2024 im Ergebnishaushalt geplant, 
welcher sich auf den Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit auswirkt (Bedarf: 351 TEUR). 
 
Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je einem Drittel der förderfä-
higen Kosten. 
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Investitionsmaßnahme                    (Angaben in TEUR) 
Ansatz  mittelfristige Finanzplanu ng 
2022 2023 2024 2025 

 5510011812 Spielplatzgestaltung Greifswalder Str. 
(WEP) 0 0 0 0 

 Einzahlung für Investitionstätigkeit 92 0 0 0 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 138 0 0 0 
 Saldo  -46 0 0 0 
 5510011813 Neugestaltung Grünfläche "Am Krie-
gerdenkmal" (WEP)          

 Einzahlung für Investitionstätigkeit 8 47 0 0 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12 70 0 0 
 Saldo  -4 -23 0 0 
 5510011814 Planeten -Garten (WEP)          
 Einzahlung für Investitionstätigkeit 8 47 0 0 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12 70 0 0 
 Saldo  -4 -23 0 0 

 5510012001 Freifläche Magdeburger Straße (WEP)           

 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0 17 87 0 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 25 131 0 
 Saldo  0 -8 -44 0 

 5510012201 Spielplatz  Zwickauer Straße (WEP)           

 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0 0 9 62 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 13 92 
 Saldo  0 0 -4 -31 
 5111111802 Wohnhofgestaltung Dresdner Straße 
(WEP)          

 Einzahlung für Investitionstätigkeit 6 80 0 0 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9 120 0 0 
 Saldo  -3 -40 0 0 
 5111112001 Wohnhofgestaltung Plauener Straße 
(WEP)          

 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0 16 140 0 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 24 210 0 
 Saldo  0 -8 -70 0 
 5111112201 Wohnhofgestaltung Greifswalder 
Straße/Schweriner Straße (WEP)           

 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0 0 0 15 
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 23 
 Saldo  0 0 0 -8 

Summe Eigenanteil Förderprogramm WEP  -57 -103 -118 -38 

Tabelle 37: Investitionen im Rahmen des Förderprogrammes WEP 
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4.2.3.6 DigitalPakt Schulen  
 

Investition 2430001901              (Angaben in TEUR) 
Plan Mittelfristige Finanzplanung 2022- 

2022 2023 2024 2025 2025 

Investitionszuwendungen v. Land für DigitalPakt 508 470 262 0 1.240 

investive Einzahlungen  508 470 262 0 1.240 

Digitale Arbeitsgeräte 232 232 232 0 697 

Planungs- und Bauleistungen 316 316 316 0 947 

investive Auszahlungen  548 548 548 0 1.644 

DigitalPakt Schulen  -40 -78 -286 0 -404 

Tabelle 38: Investition DigitalPakt Schulen 
 
�'�L�H�� �9�R�U�D�X�V�V�H�W�]�X�Q�J�H�Q�� �I�•�U�� �G�L�H�� �'�L�J�L�W�D�O�L�V�L�H�U�X�Q�J�� �D�Q�� �G�H�Q�� �6�F�K�X�O�H�Q�� �N�D�Q�Q�� �P�L�W�K�L�O�I�H�� �G�H�V�� �Ä�'�L�J�L�W�D�O�3�D�N�W�H�V��
�6�F�K�X�O�H�Q�³�� �J�H�V�W�H�P�P�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �3�O�D�Q�X�Q�J�V- und Bauleistungen sowie Ausstattung mit Technik sind 
fest im Haushaltsplan verankert. Mit einem Schulträgerbudget von 1,7 Mio. EUR nach der Richt-
linie Digitale Schulen könnten 3,1 Mio. EUR an Kosten umgesetzt werden. Aktuell sind Aufträge 
für Bauleistungen bzw�����G�L�H���%�H�V�F�K�D�I�I�X�Q�J���Y�R�Q���7�H�F�K�Q�L�N���I�•�U���G�L�H���6�F�K�X�O�H���Ä�/�L�F�K�W�E�O�L�F�N�³�����G�L�H���2�E�H�U�V�F�K�X�O�H�Q 
�Ä�$�P���0�H�U�]�G�R�U�I�H�U���3�D�U�N�³���X�Q�G���Ä�$�P���6�S�R�U�W�]�H�Q�W�U�X�P�³���V�R�Z�L�H���G�L�H���*�U�X�Q�G�V�F�K�X�O�H���$�O�O�H�H�V�W�U�D�‰�H���E�H�U�H�L�W�V���Y�H�U�J�H��
ben oder in Vorbereitung. Die Realisierung soll für diese Objekte in 2021 bzw. 2022 erfolgen. 
Planmäßig werden im Jahr 2022 das Städtische Gymnasium, im Jahr 2023 die 1. Grundschule 
�Ä�.�l�W�K�H���.�R�O�O�Z�L�W�]�³���X�Q�G���G�D�V���:�H�U�Q�H�U-Heisenberg-�*�\�P�Q�D�V�L�X�P���V�R�Z�L�H���L�P���-�D�K�U�������������G�L�H���6�F�K�X�O�H���Ä�$�Q���G�H�U 
�*�R�H�W�K�H�V�W�U�D�‰�H�³���D�X�V�J�H�V�W�D�W�W�H�W�� 

4.2.4 Folgekostenbetrachtung  
 
Zu den Investitionen wurde eine Betrachtung der Folgekosten durchgeführt. Hierunter sind sämt-
liche Kosten, die durch den Betrieb und die Unterhaltung des zu schaffenden Vermögensgegen-
standes in den folgenden Jahren anfallen, zu verstehen. Diese Kosten sind bereits jetzt für die 
künftigen Haushaltjahre zu planen. 
 

4.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit  
 
Für Investitionen, die nicht aus eigenen Mitteln, Fördermitteln oder durch Bürgerbeteiligung finan-
zierbar sind, können Kredite hinzugezogen werden. Die Kreditaufnahme hat so zu erfolgen, dass 
die dauerhafte Leistungsfähigkeit, insbesondere die langfristig nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit 
planmäßig gesichert ist. Für die Finanzierung langlebiger Wirtschaftsgüter ist die Kreditfinanzie-
rung insofern gerechtfertigt, da der langfristigen Nutzungsdauer bestimmter Vermögenswerte 
auch eine entsprechend langfristige Finanzierungsdauer sinnvoll gegenüberstehen kann. 
 
Grundsätzlich wird für die Planung neuer Kreditfinanzierungen angestrebt, dass Kreditaufnahmen 
höchstens im Ausmaß der planmäßigen Tilgungen erfolgen. Der Saldo aus Neukrediten und 
Rückzahlungen (Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit) sollte mindestens Null be-
tragen und damit keine Nettoneuverschuldung möglich sein. Hintergrund ist die bereits als hoch 
eingestufte Verschuldung der Großen Kreisstadt Riesa. 
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Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
FH 
36 

Einzahlungen aus Aufnahme 
von Krediten 

4.208 10.146 5.287 8.173 5.200 10.476 

  darunter Neukredite 0 4.100 0 2.500 0 8.400 

  darunter Umschuldungen 4.208 6.046 5.287 5.673 5.200 2.076 

FH 
38 

Auszahlung für die Tilgung von 
Krediten 

5.829 7.708 6.759 7.221 6.848 3.724 

  darunter ordentliche Kredit- 
tilgung 1.621 1.662 1.472 1.548 1.648 1.648 

  darunter Umschuldungen 4.208 6.046 5.287 5.673 5.200 2.076 

FH 
40 

Zahlungsmittelsaldo aus Fi-
nanzierungstätigkeit  

-1.621 2.438 -1.472 952 -1.648 6.752 

Tabelle 39: Übersicht Finanzierungstätigkeit 
 
Im Planjahr 2022 ist die Inanspruchnahme eines Teilbetrages in Höhe von 1,9 Mio. EUR der zu 
übertragenden Kreditermächtigung des Jahres 2021 beabsichtigt. Diese wird im Finanzhaushalt 
unter Zeile 48 ausgewiesen. Im Finanzplanungszeitraum sind Neukreditaufnahmen in Höhe von 
2,5 Mio. EUR im Jahr 2023 und 8,4 Mio. EUR im Jahr 2025 vorgesehen. Die Summe der Kredit-
aufnahmen beträgt somit 12,8 Mio. EUR, denen Tilgungsleistungen von insgesamt 6,3 Mio. EUR 
gegenüberstehen. Demzufolge wird in der 4-Jahres-Betrachtung die Nettoneuverschuldung um 
6,5 Mio. EUR zunehmen. 
 
Als Tilgungsdauer wurden 25 Jahre angenommen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des An-
lagevermögens liegt bei 44 Jahren, sodass von einer fristenkongruenten Finanzierung des Anla-
gevermögens ausgegangen werden kann. 
 
Zur Darstellung eines gesetzmäßigen Haushaltes ist es erforderlich, dass der Betrag der ordentli-
chen Kredittilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt 
werden kann. Sollte dies nicht erreicht werden, können verfügbare Mittel nach 
§ 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO zur Deckung verwendet werden. 
 
In den Jahren 2022 und 2023 kann die ordentliche Tilgung nicht durch den Zahlungsmittelsaldo 
aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Im Jahr 2022 kann auf Rückflüsse von lang-
fristigen Geldanlagen (7,0 Mio. EUR) zurückgegriffen werden, die die Liquidität entsprechend er-
höhen. Im Jahr 2023 sind ausreichend verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO 
vorhanden (siehe Kapitel 4.4). 
 

4.4 Darstellung der liquiden und der verfügbaren Mittel  
 
Die Liquidität der Stadt Riesa war in den letzten Jahren stabil. Seit dem Haushaltsjahr 2014 wurde 
kein Kassenkredit mehr in Anspruch genommen. In den Haushaltjahren 2020/2021 ist die Stadt 
Riesa wiederum allen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachgekommen. 
 
In den Jahren 2019 bis 2021 betrug das durchschnittliche Guthaben auf den Zahlungsver-
kehrskonten 8.756 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang in Höhe von 1.976 TEUR 
zu verzeichnen. Dieser Rückgang beruht insbesondere darauf, dass Ende 2019 drei Festgelder 
mit einem Volumen von insgesamt 5,0 Mio. EUR angelegt wurden, um die Berechnung von Ver-
wahrentgelten auf den Zahlungsverkehrskonten zu vermeiden. 
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Zum Jahresbeginn 2022 bestanden Festgelder in Höhe von 7.011 TEUR. Des Weiteren verfügte 
die Stadt Riesa zum 1. Januar 2022 über liquide Mittel in Höhe von 10.934 TEUR.  
 

 
Abbildung 12: Entwicklung der Liquidität 2019-2021 
 
Die Festgeldanlagen sind in der folgenden Übersicht enthalten. 
 

Bank  Gesamtlaufzeit  
erstmaliger  

Kündigungstermin  
Zinssätze in 

2022 
Volumen  

Deutsche 
Kreditbank 

AG  

  25.09.2017 bis 25.09.2023   25.09.2019 0,50%/0,85%  1.006.616,76 EUR  
 11.06.2018 bis 11.06.2024  11.06.2020 0,75%/1,00%  1.004.754,09 EUR  
 01.11.2019 bis 03.11.2025  01.11.2021 0,01%  2.000.040,00 EUR  
 05.11.2019 bis 05.11.2025  05.11.2021 0,01%  1.000.020,00 EUR  
 03.12.2019 bis 03.12.2025  03.12.2021 0,01%  2.000.040,00 EUR  

Gesamt      7.011.470,85 EUR  

 
Entsprechend der Kündigungsmöglichkeiten bzw. Fälligkeiten sind Rückflüsse dieser Festgeld-
anlagen in Höhe von 7,0 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. 
 
Unter Berücksichtigung der Aufnahmen von Investitionskrediten sowie deren Tilgung und der 
Rückflüsse der Festgeldanlagen bleibt der Zahlungsmittelbestand im Finanzplanungszeitraum 
planmäßig positiv. 
 
Die tatsächlichen liquiden Mittel fallen zum 31. Dezember 2021 um 4.321 TEUR höher aus, als 
mit der letzten, für die Haushaltsplanung 2022 verwendeten Prognose (6.613 TEUR) ermittelt. 
Tendenziell werden die Einsparungen zu entsprechenden Mittelüberträgen führen. Diese Mittel 
müssen demzufolge als bereits gebunden betrachtet werden und sind nicht frei verfügbar. 
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Angaben in TEUR  
vorr. Ist Plan Mittelfristige Finanzplanung 

2021 2022 2023 2024 2025 
FH 
17 

Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.126 586 2.600 3.202 

FH 
34 

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 3.570 -4.708 1.188 -11.451 

FH 
40 

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -1.472 952 -1.648 6.752 

  Saldo Ein- und Auszahlungen aus übertragenen Er-
mächtigungen 

-3.247       

FH 
51 

Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0 0 0 0 

FH 
52 

Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0 0 0 0 

FH 
53 

Veränderung des Bestandes an  
Zahlungsmitteln im HHJ  -3.276 -3.170 2.139 -1.497 

FH 
55 

Zahlungsmittelbestand am Jahresende  6.613 3.337 168 2.307 810 

Tabelle 40: Übersicht Entwicklung Zahlungsmittelbestand 
 
 
Verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO  
 
Verfügbare Mittel, welche zur Deckung von Defiziten bei der Finanzierung der ordentlichen Kre-
dittilgung durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit herangezogen wer-
den können, setzten sich aus den folgenden Positionen zusammen: 
 

�� Verfügbare Mittel im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, 
�� verfügbare Mittel im Saldo aus Ein- und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 

und 
�� verfügbare Mittel im voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haus-

haltsjahres. 
 
Die Mittel dürfen nicht gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sein. 
 

Angaben in TEUR 
    Plan mittelfristige Finanzplanung 

    2022 2023 2024 2025 

im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 

im Saldo aus Ein-/Auszahlungen für Darlehensgewährun-
gen 

0 0 0 0 

im vorauss. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

3.066 3.035 0 2.292 

Verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO  3.066 3.035 0 2.292 

Tabelle 41: Übersicht verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO 
 
Im Planungszeitraum können in jedem Jahr verfügbare Mittel im Anfangsbestand der liquiden 
Mittel nachgewiesen werden. In den Jahren 2022 und 2023 sind ausreichend verfügbare Mittel 
vorhanden, die zur Deckung der nicht aus laufender Verwaltungstätigkeit heraus erwirtschafteten 
ordentlichen Tilgungsleistung herangezogen werden können. 
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4.5 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen  

4.5.1 Inanspruchnahme von Rückstellungen im Finanzplanungszeitraum  
 
Die planmäßige Inanspruchnahme von Rückstellungen wurde in den Auszahlungen des Finanz-
planes berücksichtigt. Der Ergebnisplan bleibt hiervon unberührt. 
 

Inanspruchnahme von Rückstellungen (in TEUR) 
Plan mittelfristige Finanzplanung 

2022 2023 2024 2025 

Personal (Altersteilzeit, Übergangsversorgung Feuerwehr) 300 303 169 15 

Sonstige Rückstellungen (AiB Rückzahlung von Zuweisungen) 20 0 0 0 

Summe planmäßige Inanspruchnahme Rückstellungen  320 303 169 15 

Tabelle 42: Inanspruchnahme von Rückstellungen im Finanzplanungszeitraum 
 

Die Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und 
der Übergangsversorgung für die Feuerwehr werden 300 TEUR betragen. Die Altersteilzeitver-
träge laufen im Jahr 2024 aus, sodass ab dann bei den Personalrückstellungen lediglich die In-
anspruchnahme der Übergangsversorgung für die Feuerwehr verbleiben (15 TEUR p. a.). Für die 
Rückzahlung von Fördermitteln wurde vorsorglich ein Auszahlungsansatz in Höhe von 20 TEUR 
geplant. 
 

4.5.2 Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen  
 
Für langfristige Rückstellungen, mit deren Inanspruchnahme nicht innerhalb des Finanzplanungs-
zeitraumes zu rechnen ist, ergibt sich insgesamt ein Liquiditätsbedarf von 4.150 TEUR. Dieser 
wird hauptsächlich durch die Rückstellungen für Altlastensanierungen und für Entschädigungs-
leistungen in Zusammenhang mit rückständigem Grunderwerb von privat bestimmt. Da eine zu-
verlässige Einordnung dieser Sachverhalte nach Fälligkeit nicht möglich ist und die Fälligkeiten 
sich über einen langen Zeitraum verteilen werden, muss ab 2025 jährlich ein gewisser Sockelbe-
trag an Liquiditätsreserve vorgehalten werden. 
 

Angaben in TEUR ab 2025 

Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen     1.708 

vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten     1.293 

drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie 
aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften 

      496 

Entgeltrückstellungen       479 

sonstige Rückstellungen       173 

Liquiditätsbedarf für langfristige Rückstellungen      4.150 

Tabelle 43: Liquiditätsbedarf für langfristige Rückstellungen 
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5 Erläuterungen zur Vermögensrechnung  

5.1 Entwicklung des Vermögens  
 
Die Vermögensrechnung weist auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite 
die Mittelherkunft aus. Eine genaue Beurteilung der Vermögenssituation der Stadt Riesa erfolgt 
im Rahmen des Jahresabschlusses, da beispielsweise die Vorräte, Forderungen und Verbind-
lichkeiten nach einer regelmäßig vorausgegangenen Inventur einer Stichtagsbewertung zum 
31.12. unterliegen. 
 
Der Investitionsplan gibt einen Überblick über die Auszahlungen für geplante Investitionen und 
somit die Erhöhung des Anlagevermögens, u. a. in der Position Anlagen im Bau. Bei Baumaß-
nahmen erfolgt nach Fertigstellung eine Umbuchung der Anlagen im Bau zu den entsprechenden 
Vermögensgegenständen im Sachanlagevermögen und es beginnt die Abschreibung entspre-
chend der festgelegten Nutzungsdauer. 
 
Für das Anlagevermögen der Stadt Riesa existieren Vorschauberechnungen, welche entspre-
chend dem gegenwärtigen Stand des Anlagevermögens und der Abschreibungen voraussichtli-
che Restbuchwerte ermitteln. 
 

Angaben in TEUR 
    Plan mittelfristige Finanzplanung 

    2022 2023 2024 2025 
Immaterielle Vermögensgegenstände und Son-
derposten geleistete Investitionszuwendungen 

  1.788 1.484 1.349 1.203 

Sachanlagevermögen     183.368 186.156 186.461 193.570 

Tabelle 44: Entwicklung des Anlagevermögens (ohne Finanzanlagen) 
 
Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens ergibt sich, indem die 
Summe der ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) aller abnutzbaren Ver-
mögensgegenstände des Anlagevermögens zu Beginn des Planjahres durch die Summe der für 
das Planjahr veranschlagten Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensge-
genstände (6.063 TEUR) sowie Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszu-
wendungen (351 TEUR) dividiert wird. 
 

Durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens (in TEUR) 
Plan 
2022 

historische AHK zum 01.01. des Jahres in TEUR         283.627 

lineare Abschreibung des Anlagevermögens in TEUR       6.414 

durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens in Jahren     44,22 

Tabelle 45: Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens 
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5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten  
 
Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ist als Anlage zum Haus-
haltsplan (IV.2.) enthalten. 
 
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  der 
Stadt Riesa 28.934 TEUR. Im Folgenden wird deren Entwicklung ausführlicher betrachtet. 
 

Angaben in TEUR 
  v. Ergeb-

nis Plan mittelfristige Finanzplanung 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Kreditbestand am Jahresanfang (01.01.) 31.459 28.934 29.362 30.314 28.666 

Kreditaufnahmen aus neuen Ermächtigungen 0 0 2.500 0 8.400 

Kreditaufnahme aus übertragener Ermächti-
gung 

0 1.900       

Tilgungen   2.525 1.472 1.548 1.648 1.648 

Kreditbestand am Jahresende    28.934 29.362 30.314 28.666 35.418 

Tabelle 46: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten 
 
Im Haushaltsjahr 2021 wurde zusätzlich zur ordentlichen Kredittilgung eine außerplanmäßige Til-
gung in Höhe von 918 TEUR vorgenommen. Kreditermächtigungen wurden nicht in Anspruch 
genommen. Der Kreditbestand verringerte sich somit auf 28,9 Mio. EUR. 
 
Für das Planjahr 2022 ist beabsichtigt, die zu übertragende Kreditermächtigung aus dem Haus-
haltsjahr 2021 (4,1 Mio. EUR) mit einem Teilbetrag in Höhe von 1,9 Mio. EUR in Anspruch zu 
nehmen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 1.472 TEUR wird der Kreditbe-
stand zum Jahresende 2022 voraussichtlich 29.362 TEUR betragen. 
 
Im Jahr 2023 ist eine Nettoneuverschuldung von 952 TEUR zu verzeichnen, sodass der Kredit-
bestand auf 30.314 TEUR zum Jahresende steigt. Für das Jahr 2024 ist keine Kreditaufnahme 
vorgesehen, sodass der Schuldenstand in Höhe der ordentlichen Tilgung sinkt. Im Jahr 2025 ist 
ein Neukredit von 8.400 TEUR vorgesehen, sodass am Ende des Planungszeitraumes von einem 
Stand der Kreditverbindlichkeiten von 35.418 TEUR ausgegangen werden kann. Im Planungs-
zeitraum beträgt die Nettoneuverschuldung damit 6,5 Mio. EUR. 
 
Die Entwicklung der Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen für Investitionskredite ist in der 
nachfolgenden Tabelle ersichtlich: 
 

Angaben in TEUR 
Erg. (vorl.) Plan Plan mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Zinsaufwendungen 1.328 1.244 965 915 887 841 

Zinszahlungen 1.368 1.256 965 915 887 841 

Tabelle 47: Zinsaufwendungen und Zinszahlungen 
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Für die Neukredite in den Jahren 2022 bis 2025 wurde eine Tilgungsdauer von 25 Jahren ange-
nommen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens beträgt 44 Jahre, insofern 
kann von einer fristenkongruenten Finanzierung des Anlagevermögens ausgegangen werden. 
2022 beträgt die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer 19,7 Jahre (Verhältnis Kreditbe-
stand zum 01.01. zu den Tilgungsleistungen des Jahres) und am Ende des Finanzplanungszeit-
raumes 17,4 Jahre. Sie wird aufgrund der ab 2026 erhöhten Tilgungsleistung wegen der Kredit-
aufnahme im Jahr 2025 dann wieder ansteigen. 
 
Zusätzlich zu den Kreditverbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten aus Lieferung en und Leis-
tungen  zu betrachten. Diese betragen zu Beginn des Jahres 2021 3.532 TEUR. Der voraussicht-
liche Bestand zum Jahresende 2022 wurde als Durchschnittswert der letzten drei Jahre (Beginn 
2019 bis 2021) mit 2.848 TEUR berechnet. 
 
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten, Wertpapierschulden und Verbindlichkeiten aus kreditähn-
lichen Rechtsgeschäften sind nicht zu verzeichnen. 
 
Seit dem 1. Januar 2018 wird der Begriff �ÄVerschuldung der Gemeinde�³ in Großbuchstabe A Zif-
fer I Nummer 1 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haus-
haltswirtschaft neu definiert. Für die Stadt Riesa erhöht sich ab 2018 damit der Ausweis der Ver-
schuldung um die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen. 
 

 
Abbildung 13: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (Kernhaushalt) 
 
In 2022 wird die Pro-Kopf -Verschuldung im Kernhaushalt  voraussichtlich 1.097 Euro betragen 
(Verschuldung der Stadt zum 1. Januar 2022: 31.782 TEUR, Einwohner zum 30. Juni 2021: 
28.984 (statistisches Landesamt)) und liegt damit über dem Richtwert nach VwV KomHWi (Groß-
buchstabe A Ziffer I Nummer 1 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa), welcher 850 EUR beträgt. 
Aufgrund des voraussichtlich anhaltenden Bevölkerungsrückganges und der geplanten Neukre-
ditaufnahmen wird die Pro-Kopf-Verschuldung mittelfristig auf 1.134 EUR ansteigen. 
 
Zur Verschuldung des Kernhaushaltes kommen Verbindlichkeiten der unmittelbaren und mittel-
baren Eigengesellschaften in Höhe von 63.607 TEUR zum 1. Januar 2022 hinzu. Das entspricht 
2.195 EUR pro Einwohner. Die Gesamtverschuldung zum 1. Januar 2022 beträgt somit 
95,4 Mio. EUR bzw. 3.291 EUR pro Einwohner. Der Richtwert für die Pro-Kopf -Verschuldung 



Große Kreisstadt Riesa Haushaltsplan 2022 
Amt für Finanzen II Vorbericht 
 

Seite 62 

der Gesamtverschuldung  nach VwV KomHWi (Großbuchstabe A Ziffer I Nummer 1 Buchstabe 
c Doppelbuchstabe bb) beträgt 2.650 EUR je Einwohner. Bis zu Beginn des letzten Jahres des 
Finanzplanungszeitraumes erhöhen sich die Verbindlichkeiten der unmittelbaren und mittelbaren 
Eigengesellschaften voraussichtlich auf 73.830 TEUR (2.656 EUR je Einwohner). Dies resultiert 
aus den ausweislich der Wirtschaftspläne 2022 geplanten Neukreditaufnahmen der Stadtwerke 
Riesa GmbH und deren Tochter EGR Energiegesellschaft Riesa mbH, die die Tilgungsleistungen 
im gleichen Zeitraum übersteigen. Die Gesamtverschuldung wird zum 1. Januar 2025 voraus-
sichtlich 105,3 Mio. EUR betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gesamtverschuldung steigt 
überproportional auf 3.790 EUR je Einwohner, da gleichzeitig die Einwohnerzahl für Riesa in der 
Prognose rückläufig ist. 
 
Bei dem in der Verbindlichkeitsübersicht unter 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewähr-
verträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  ausgewiesenen Betrag in 
Höhe von 20 TEUR handelt es sich um eine Haftungsverpflichtung im Zusammenhang mit dem 
Verkauf eines Baugrundstückes gemäß Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses 
vom 6. März 2018, die im Jahr 2022 ausläuft. 
 
 

5.3 Entwicklung Gesamtergebnis, Rücklagen und Basiskapital  
 
Rücklagen stellen den variablen Teil der Kapitalposition dar. Sie werden aufgrund von gesetzli-
chen Bestimmungen und / oder wegen satzungsmäßiger Vorgaben gebildet. Ihnen liegen nicht 
zwingend liquide Mittel zu Grunde. Gemeinsam mit dem Basiskapital stellen sie die Kapitalposi-
tion der Kommune dar. Ein positiv erwirtschaftetes ordentliches Ergebnis erhöht die Kapitalposi-
tion, ein Verlust mindert sie. 
 
Bis auf 2025 fallen die Gesamtergebnisse im gesamten Planungszeitraum negativ aus, was aus-
schließlich auf die jeweiligen ordentlichen Ergebnisse zurückzuführen ist. Der Durchschnitt liegt 
bei -3,4 Mio. EUR und bewegt sich damit in etwa auf dem Niveau des vorangegangenen Doppel-
haushaltes der Jahre 2020/2021. Neben den geringer ausfallenden Zuwendungen, allgemeinen 
Umlagen und aufgelösten Sonderposten führen insbesondere die reduzierten Ansätze für Steu-
ererträge dazu, dass insbesondere in den Jahren 2022 bis 2024 mit deutlichen negativen Ergeb-
nissen zu rechnen ist.  

Zum Haushaltsausgleich gelten seit dem 1. Januar 2018 neue Regelungen. Demnach kann der 
auf das bis zum 31. Dezember 2017 angeschaffte Vermögen entfallende verrechenbare Fehlbe-
trag direkt mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die Ermittlung dieses Fehlbetrages ist in der 
Anlage IV.9 dargestellt. 
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Angaben in TEUR (zum 31.12.) 
Plan Plan Plan mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
EH 
19 

ordentliches Ergebnis -3.899 -3.422 -10.070 -2.591 -1.616 752 

EH 
22 

Sonderergebnis 2 17 4.456 40 37 15 

EH 
23 

Gesamtergebnis  -3.897 -3.405 -5.614 -2.551 -1.579 767 

EH 
26 

Verrechnung eines Fehlbetra-
ges im ordentlichen Ergebnis 
mit dem Basiskapital 

5.563 2.298 1.902 1.725 2.839 2.007 

EH 
27 

Verrechnung eines Fehlbetra-
ges im Sonderergebnis mit 
dem Basiskapital 

0 0 0 0 1 0 

EH 
28 

veranschlagtes Gesamter-
gebnis  

1.666 -1.107 -3.712 -826 1.261 2.774 

Tabelle 48: Entwicklung des Gesamtergebnisses nach Verrechnung mit dem Basiskapital 
 
Die Stadt Riesa macht von der Verrechnungsmöglichkeit in voller Höhe Gebrauch. Es ergibt sich 
im Durchschnitt ein zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentli-
chen Ergebnis von 2.118 TEUR pro Jahr. Im Sonderergebnis ist lediglich im Jahr 2024 eine Ver-
rechnung in Höhe von 1 TEUR möglich, da sich dort ansonsten bei der Ermittlung des verrech-
nungsfähigen Betrages ein Überschuss ergibt. 
 
Das nach der Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibende veranschlagte Gesamtergebnis 
2022 ist negativ, was eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 3.712 TEUR erforderlich 
macht. Im Jahr 2023 ergibt sich aufgrund des ebenfalls negativen veranschlagten Gesamtergeb-
nisses eine Entnahme in Höhe von 826 TEUR. In den Jahren 2024 und 2025 fällt das Gesamter-
gebnis positiv aus. Somit ergeben sich entsprechende Zuführungsbeträge an die Rücklagen in 
Höhe von insgesamt 1.261 TEUR in 2024 und 2.774 TEUR in 2025. 
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Die Rücklagen und das Basiskapital entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt: 
 

Angaben in TEUR (zum 31.12.) 
Plan Plan Plan mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Zuführung (+) / Entnahme (-) 
der Rücklage ordentliches Ergebnis 

1.664 -1.107 -3.712 -826 1.223 2.758 

darunter Zuführung aus Verrechnung nach 
§ 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO 5.563 2.298 1.902 1.725 2.839 2.007 

ordentliche Rücklage  28.195 27.088 23.376 22.550 23.773 26.532 

Zuführung (+) / Entnahme (-) 
der Rücklage Sonderergebnis 

2 0 0 0 38 15 

darunter Zuführung aus Verrechnung nach 
§ 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO 0 0 0 0 1 0 

darunter Zuführung aus Umswitcheffekt 
nach § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO 

0 0 0 0 0 0 

Sonderrücklage  32.544 32.544 32.544 32.544 32.581 32.597 

Rücklagen  60.739 59.632 55.920 55.094 56.355 59.128 

Basiskapital  149.122 146.824 144.922 143.197 140.357 138.350 

darunter eingriffssicher 
(1/3 des Basiskapitals per 31.12.2017) 56.005 56.005 56.005 56.005 56.005 56.005 

Tabelle 49: Entwicklung der Rücklagen und des Basiskapitals 
 
Zum 31. Dezember 2021 weist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis-
ses voraussichtlich einen Wert von 27.088 TEUR aus. Nach Berücksichtigung des geplanten 
Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 2022, der Verrechnung mit dem Basiskapital und der Ent-
nahme ergibt sich ein voraussichtlicher Bestand von 23.376 TEUR am Ende des Jahres 2022. 
Im Jahr 2023 kann der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ebenfalls nicht komplett durch Ver-
rechnung nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO gedeckt werden. Das veranschlagte Gesamter-
gebnis wird der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen 
(3.712 TEUR).  Das nach der Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibende ordentliche Ergeb-
nis wird in den Jahren 2024 und 2025 jeweils der Rücklage zugeführt. Am Ende des Planungs-
zeitraumes ergibt sich eine Rücklage von 26.532 TEUR, wobei 16.334 TEUR voraussichtlich 
durch Verrechnung nach § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO entstanden sein werden. 
 
Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  steigt von voraussichtlich 
32.544 TEUR (01.01.2022) leicht auf 32.597 TEUR (31.12.2025). Am Ende des Finanzplanungs-
zeitraumes wird in der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses voraussichtlich ein 
Betrag von 14.325 TEUR aus der Nutzung des Wahlrechtes stammen, der mit 13.775 TEUR im 
Wesentlichen aus dem Umswitcheffekt im Jahr 2018 resultiert. 
 
Sobald von der Verrechnungsmöglichkeit für Altinvestitionen künftig Gebrauch gemacht wird, wird 
sich das Basiskapital  weiter verringern. Dies ist bis zu einem Drittel des per 31. Dezember 2017 
vorhandenen Basiskapitals möglich. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 wurde die-
ser Betrag festgeschrieben. Das eingriffssichere Basiskapital beläuft sich auf 56,0 Mio. EUR. 
Kann im Jahr ein verrechnungsfähiger Saldo ermittelt werden, der größer ist als der Fehlbetrag 
bzw. das Ergebnis ist bereits vor der Verrechnung positiv, führt dies dazu, dass zu Lasten des 
Basiskapitals entsprechende Rücklagen aufgebaut werden können. 
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6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und 
Verlustabdeckung für andere Organisationseinheite n und Vermögensmassen  
 
Im Ergebnishaushalt werden die Zuschreibungen und Abschreibungen auf Finanzvermögen ent-
sprechend der Fortschreibung des Wertansatzes gemäß der Bewertung nach Eigenkapitalspie-
gelbildmethode abgebildet. Die Werte werden entsprechend der vorliegenden Wirtschaftspläne 
der Unternehmen und Beteiligungen ermittelt. 
 

Angaben in TEUR 
Ergebnis Plan Plan mittelfristige Finanzplanung 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Zuschreibungen auf Finanzvermögen 4.368 832 471 764 396 749 

Abschreibungen auf Finanzvermögen 2.263 2.465 2.439 2.399 3.227 2.825 

Saldo Zu -/Abschreibungen  2.106 -1.634 -1.969 -1.636 -2.831 -2.076 

Tabelle 50: Übersicht Saldo Zu-/Abschreibungen auf Finanzvermögen 
 
Die Beträge ergeben sich aus den Jahresergebnissen der folgenden Unternehmen, an denen die 
Stadt Riesa unmittelbar beteiligt ist: FVG Riesa mbH, Stadtwerke Riesa GmbH, Pflege- und Be-
treuungszentrum Riesa gGmbH, Wohnungsgesellschaft Riesa mbH, Qualifizierungszentrum Re-
gion Riesa GmbH und Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH. 
 
Des Weiteren fließen die Ergebnisse folgender Zweckverbände ein: Zweckverband Abwasserbe-
seitigung Oberes Elbtal Riesa, Regionaler Zweckverband kommunale Wasserversorgung 
Riesa/Großenhain und Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen. 
 
Die zur Verlustabdeckung der FVG Riesa mbH (1.337 TEUR p. a.) und der WRM (17 TEUR p. a.) 
erforderlichen Kapitalzuschüsse bzw. erhobenen Umlagen sind im Finanzhaushalt veranschlagt. 
 
Riesa, 7. Januar 2022 
 
 
 
 
Kerstin Köhler 
Kämmerin 
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Anlage zum Vorbericht 
Übersicht freiwillige Leistungen  
 

Produkt / Konto  Empfänger, Leistungsbeschreibung  Ergebnis  
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

          

1. Freiwillige Leistungen im Bereich Innere Verwaltung  

Summe Nr. 1    1.409.495,67     1.393.600     1.401.900    

111100.43180000 
Zuschüsse ohne Richtlinien und ohne Zuständigkeit von 
Fachämtern (Blutspenderehrung, Ehrenpatenschaft, usw.)        2.460,00           1.500    6.500 

KK 78440001 

Ausgleichsleistung zur Verlustübernahme  1.355.000,00    1.337.000 1.337.000 

FVG Riesa mbH - Stadtmuseum    282.000,00    300.000 300.000 

FVG Riesa mbH - Heimattiergarten    348.000,00      257.500       257.500    

FVG Riesa mbH - Stadtbibliothek    366.000,00       400.000       400.000    

FVG Riesa mbH - WM-Halle    152.600,00       155.000       155.000    

FVG Riesa mbH - Städtische Veranstaltungen / Arena    206.400,00       224.500       224.500    

111301.78440009 
WRM Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH - Gesell-
schafterumlage 

     17.412,00    17.500 16.700 

111305.43180000 
Verband der Gartenfreunde Riesa e. V. und Kleingartenverein 
Reiter e. V. Riesa 
(Verrechnung Pachterträge Stadt 111305.34110011) 

       6.447,79    6.500 6.500 

  Mitgliedschaften        

PB 11, KG 4429 

Sächsischer Städte- und Gemeindetag,  
Deutscher Städtetag,  
Riesa und die Welt e. V.,  
Stadtbahn e. V.,  
Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- und Ver-
kehrsplanung e. V.,  
Berufsakademie Förderverein Staatliche Studienakademie 
Riesa e. V.,  
Volkshochschule im Landkreis Meißen e. V., Kommunaler Ar-
beitgeberverband,  
vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung,  
Fachverband der Kommunalkassenverwalter,  
Institut der Rechnungsprüfer,  
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
 

28.175,88    31.100 35.200 
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Produkt / Konto  Empfänger, Leistungsbeschreibung  Ergebnis  
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

          

2. Freiwillige Leistungen im Bereich Ordnung und Sicherheit  

Summe Nr. 2       93.921,60    94.200 94.200 

  Zuschüsse für die Wohnungsnotfallhilfe       91.478,60    91.600 91.600 

122101.43180000 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Riesa e. V. - Betriebs-
führung Wohnungsnotfallhilfe 

     61.820,00         61.900    61.900 

122101.43180100 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Riesa e. V. - Zuschuss 
Kaltmiete Objekt Wohnungsnotfallhilfe 
(Verrechnung Mieterträge Stadt 122101.34110010) 

     29.658,60         29.700    29.700 

126000.43180000 
Feuerwehr - Unterstützung der Garagengemeinschaften der 
Feuerwehr Riesa 
(Verrechnung Pachterträge Stadt 111305.34110004) 

          767,00              800    800 

  Mitgliedschaften        

PB 12, KG 4429 

Bund Deutscher Schiedsmänner und 
Schiedsfrauen e. V.,  
Verkehrswacht Riesa-Großenhain e. V., Landesfachverband 
der Standesbeamtinnen 
und Standesbeamten im Freistaat Sachsen e. V., Kreisfeuer-
wehrverband Meißen e. V. 

       1.676,00          1.800           1.800    

          

3. Freiwillige Leistungen im Bereich Schulträgeraufgaben  

Summe Nr. 3  413,00 700 800 

PB 21-22, KG 4429 
DJH Hauptverband e. V. - Mitgliedschaft der Schulen im Deut-
schen Jugendherbergswerk               413,00    700 800 
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Produkt / Konto  Empfänger, Leistungsbeschreibung  Ergebnis  
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

          

4. Freiwillige Leistungen im Bereich Kulturförderung  

Summe Nr. 4         311.632,44          290.500          288.900    

  Kulturförderung gesamt           85.446,20    85.800 84.200 

262000.43120000 Musikschule des Landkreises Meißen - Sitzgemeindeanteil          27.667,20    27.500 27.000 

262000.43170000 Elbland Philharmonie Sachsen GmbH - Sitzgemeindeanteil           51.129,00    51.200 51.200 

262000.43180000 Riesa und die Welt e. V. - Städtepartnerschaften            2.500,00    3.000 3.000 

262000.43180000 Meißner Sparkassen-Stiftung - Kofinanzierung                        -      1.000 1.000 

262000.43180000 Kulturförderverein Riesa e. V. - Sommerakademie            1.500,00    2.000 1.500 

262000.43180000 
Accademia Dantesca Jahnishausen e. V. -  Theaterprojekt 
"Mut und Würde"            2.650,00    0 0 

262000.43180000 
Kulturförderverein Riesa e.V. - Konzertreihe ON-Stage im 
Wohn- und Kulturgut Gostewitz 

                       -      600 0 

262000.43910000 investive Verstärkungsmittel für diverse Zwecke                        -      500 500 

  Heimat - und Brauchtumspflege           17.381,08    17.400 17.400 

281000.43180000 Förderverein Oelsitz e. V. (ab 2016 nur Kaltmiete)            1.800,00    1.800 1.800 

281000.43180000 Sternwarte Riesa e. V. - Vereinsarbeit          15.480,00    15.500 15.500 

281000.43180100 
Sternwarte Riesa e. V. - Pachtzuschuss  
(Verrechnung Pachterträge Stadt 281000.34110000)               101,08    100 100 

  Betriebsführung Stadthalle "stern"         208.492,10          186.900          186.900    

281001.44550000 
FVG Riesa mbH - Erstattung der Aufwendungen für die Be-
triebsführung der Stadthalle "stern"        208.492,10    186.900 186.900 

  
Zuschüsse für Kirchen                313,06                 400                 400    

291001.43180000 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Riesa - Sitzgemeindeanteil "Musik in 
den Riesaer Kirchen"               313,06                 400    400 

         

5. Freiwillige Leistungen im Bereich Wohlfahrtspflege  

Summe Nr. 5  10.116,30 10.300 13.300 

331000.43170000 
Diakonisches Werk Meißen gGmbH - Informations- und Kom-
munikationszentrum (IKZ)  0,00 0 2.000 

331000.31480000 Zuschüsse Ehrenamtsarbeit (Seniorenarbeit Nickritz) 0,00 0 -900 

331000.43180001 Seniorenarbeit Nickritz 0,00 0 900 

331000.43180000 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Riesa e. V. - Essensver-
sorgung für Kinder sozialschwacher Familien 3.908,10 4.000 5.000 

331000.43180100 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Riesa e. V. -  Zuschuss 
Kaltmiete Riesaer Tafel 
(Verrechnung Mieterträge Stadt 111305.34110010) 

6.208,20 6.300 6.300 
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Produkt / Konto  Empfänger, Leistungsbeschreibung  Ergebnis  
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

          

6. Freiwillige Leistungen im Bereich Kinder - und Jugendhilfe  

Summe Nr. 6  412.348,92 439.800 432.600 

366000.43170000 

Förderung freier Träger - private Unternehmen  273.420,00 300.000 292.000 

Outlaw gGmbH - RIEMIX       156.000,00    162.000 158.000 

Outlaw gGmbH - Offenes Jugendhaus      117.000,00    101.000 103.000 

Outlaw gGmbH - Mietzuschuss Offenes Jugendhaus 0,00 24.000 30.000 

Förderung Ferienfreizeiten / weitere Förderungen 420,00 13.000 1.000 

366000.43180000 

Förderung freier Träger - übrige Bereiche     142.071,33    138.500 139.500 

Sprungbrett Riesa e. V. - Kaltmiete Stadtgärtnerei      15.426,00    15.400 15.400 

Sprungbrett Riesa e. V. - Kaltmiete Stadtgut Göhlis        7.050,00    7.100 7.100 

Sprungbrett Riesa e. V. - Kaltmiete Begegnungsstätte Stadtteil-
haus        9.204,00    9.200 10.000 

Sprungbrett Riesa e. V. - Soziales Quartiersmanagement "auf-
LADEN"    104.000,00    106.000 106.000 

Förderung Ferienfreizeiten / weitere Förderungen        6.391,33    800 1.000 

  
Nutzungsüberlassung von Räumen und teilweise Über-
nahme der Bewirtschaftungskosten  0,00  0 0 

366000.34870000 
Outlaw gGmbH - Kostenerstattung Gebäude- und Elementar-
versicherung OJH und RIEMIX -977,12 -1.200 -1.000 

366000.42410007 Gebäude- und Elementarversicherung OJH und RIEMIX           977,12    1.200 1.000 

  Zuschüsse an Vereine (mit erhaltener Förderung)  165,13 0 0 

366000.31400000 
Fördermittel vom Bund - Projekt "Partnerschaft für Demokratie 
- Riesa & kommunale Partner" -115.967,64 -125.000 -125.000 

366000.31410000 
Fördermittel vom Land - Projekt "Partnerschaft für Demokratie 
- Riesa & kommunale Partner" -27.524,22 -30.000 -30.000 

366000.43180001 Verschiedene Projekte "Partnerschaft für Demokratie"    143.656,99    155.000 155.000 

  Sonstige Aufwendungen (mit erhaltener Förderung)  -4.330,54 200 0 

366000.34880000 erhaltene Zuschüsse - Demografiewerkstatt / Zukunftswerkstatt -6.804,74 0 -40.000 

366000.42710000 Aufwendungen Demografiewerkstatt / Zukunftswerkstatt        2.474,20    200 40.000 

366000.44290000 Freizeitinsel Riesa e. V. - Mitgliedschaft        1.023,00    1.100 1.100 
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Produkt / Konto  Empfänger, Leistungsbeschreibung  Ergebnis  
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

          

7. Freiwillige Leistungen im Bereich Sportförderung  

Summe Nr. 7  682.415,32 798.000 780.300 

421000.43180000 

Bewirtschaftungskosten (Nutzungsüberlassung)  104.941,27 141.000 125.600 

SG Canitz e. V. - Sportplatz/Kegelbahn 15.000,00 20.000 13.500 

BSG Stahl Riesa e. V. - FeralpiArena 20.000,00 20.000 18.000 

BSG Stahl Riesa e. V. - Sportplatz Göhlis  8.000,00 8.000 7.200 

BSG Stahl Riesa e. V. - Rückzahlung Vorjahre -250,66 0 0 

SC Riesa e. V. - Kunstturnzentrum Klötzerstraße 48.000,00 48.000 43.200 

SC Riesa e. V. - Kegelbahn Kolonie 7.500,00 7.500 6.800 

SC Riesa e. V. - Rückzahlung Vorjahre -3.208,07 0 0 

1. Tennisclub Riesa e. V. - Tennisanlage Sportzentrum 1.900,00 1.500 1.800 

ESV Lok Riesa e.V. - Fußballplatz (im Zusammenhang mit 
Wegfall Grube-Stadion)  

8.000,00 8.000 9.900 

VfL Riesa e. V. für Bewirtschaftung Judohalle  0,00 28.000 25.200 

421000.43180000  

Förderung Regionaltrainer/Trainer  102.015,93 125.000 105.000 

SC Riesa e. V. - Regionaltrainer 29.533,72 41.000 36.000 

SC Riesa e. V. - weitere Trainerstellen 59.000,00 59.000 56.000 

SC Riesa e. V. - Rückzahlung Vorjahre -2.003,07 0 0 

Riesaer Wassersportverein e. V. - Regionaltrainer 9.000,00 12.000 0 

Riesaer Wassersportverein e. V. - Rückzahlung Vorjahre -5.431,39 0 0 

BSG Stahl Riesa e. V. - Trainer 11.916,67 13.000 13.000 

421000.43180000      
Nachwuchsleistungssport - Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen nach der Sportförderrichtlinie der Stadt Riesa (Aus-
zahlung auf Antrag) 

35.505,00 40.000 30.000 

421000.43180000 VfL Riesa e. V. - Ersatzbeschaffung Judomatten 0,00 0 4.000 

421000.43180000 Meißner Sparkassen-Stiftung - Kofinanzierung 0,00 1.000 1.000 

421000.43180002    

Förderung von Nutzungsentgelten auf städtischen Sport-
anlagen für Kinder - und Jugendsport  
(Entgelterträge Stadt div. Produkte, Konto 33210002) 

83.193,20 146.000 130.000 

1. Grundschule "Käthe Kollwitz" 6.057,00 12.500 12.200 

3. Grundschule "Magdeburger Straße" 1.854,00 1.700 2.000 

4. Grundschule "Rudolf-Breitscheid-Straße" 9.176,00 17.500 16.300 

Oberschule "Am Sportzentrum" 6.405,00 15.400 9.000 

Oberschule "Am Merzdorfer Park" 5.616,00 3.900 13.000 

Werner-Heisenberg-Gymnasium  5.565,00 13.100 12.500 

Städtisches Gymnasium  10.752,00 18.500 17.800 

Schule "Lichtblick" 4.347,00 7.100 6.300 

Schule "An der Goethestraße" 3.323,70 5.700 4.600 

Evangelisches Schulzentrum  2.178,00 4.900   

Boxhalle Greizer Straße  2.286,00 10.400 2.600 

Städtische Turnhalle 13.275,00 20.700 19.700 

Sportzentrum Leichtathletikstadion, Pausitzer Str. 34  7.171,50 6.400 7.000 

Kunstrasenplatz Funktionsgebäude, Am Sportzentrum 7 5.187,00 8.200 7.000 
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Produkt / Konto  Empfänger, Leistungsbeschreibung  Ergebnis  
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

          

  Mietförderung  13.252,68 13.700 13.700 

421000.43180100 
SC Riesa e. V. - Zuschuss Kaltmiete Kunstturnzentrum 
(Mieterträge Stadt 111305.34110010) 13.252,68 13.700 13.700 

  Sonstige Sportförderung  343.507,24 331.300 371.000 

421000.44550000 SC Riesa e. V. - Übernahme Nutzungsgebühren Vereins-
schwimmen 31.894,97 87.000 87.000 

421000.44550000 SC Riesa e. V. - Wettkämpfe im Hallenschwimmbad 1.500,00 6.000 6.000 

424100.44290000 ADS Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter 0,00 100 0 

424202.44550000 Magnet Riesa GmbH - Erstattung der Aufwendungen für die 
Betriebsführung für das Bad Weida 310.112,27 238.200 278.000 

         

8. Freiwillige Leistungen im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung, Ver - und Entsorgung, Natur - und Landschafts-
pflege  

Summe Nr. 8  4.158,60 1.800 5.200 

  Lommatzscher Pflege  3.405,60 1.200 4.500 

511100.44290000 
Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher 
Pflege e. V. - Mitgliedschaft 2.266,40 1.200 2.500 

511100.44290000 
Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher 
Pflege e. V. - Eigenanteil Regionalmanagement 1.139,20 0 2.000 

538000.44290000 
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall e. V. - Mitgliedschaft 603,00 600 700 

552001.44290000 
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall e. V. - Gewässer-Nachbarschaften 150,00 0 0 

          

9. Freiwillige Leistungen im Bereich Wirtschaftsförderung  

Summe Nr. 9  125.005,50 125.200 125.200 

  Riesa-Information  124.708,00 124.800 124.800 

571001.43180000  HGV Riesa e. V. - Betreibung der Riesa-Information  115.000,00 115.000 115.000 

571001.43180100 
HGV Riesa e. V. - Zuschuss Kaltmiete Riesa-Information 
(Mieterträge Stadt 111305.34110010) 9.708,00 9.800 9.800 

571001.44290000 
HGV Riesa e. V. - Durchführung Projekte "Vereinigtes Wirt-
schaftsforum" 297,50 400 400 
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Bereich  
Ergebnis  

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Nr. 1 - Innere Verwaltung 1.409.495,67 1.393.600 1.401.900 

Nr. 2 - Ordnung und Sicherheit 93.921,60 94.200 94.200 

Nr. 3 - Schulträgeraufgaben 413,00 700 800 

Nr. 4 - Kulturförderung 311.632,44 290.500 288.900 

Nr. 5 - Wohlfahrtspflege 10.116,30 10.300 13.300 

Nr. 6 - Kinder- und Jugendhilfe 412.348,92 439.800 432.600 

Nr. 7 - Sportförderung 682.415,32 798.000 780.300 

Nr. 8 - Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung,  
           Natur- und Landschaftspflege 4.158,60 1.800 5.200 

Nr. 9 - Wirtschaftsförderung 125.005,50 125.200 125.200 

Freiwillige Leistungen  3.049.507,35 3.154.100 3.142.400 

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr   104.593 -11.700 
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III Haushaltsplan  

1 Gesamthaushalt  

1.1 Ergebnishaushalt  
 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
 

2020 

Ansatz 2021 
(laufendes 

Haushaltsjahr) 

Ansatz 
2022 

(Planjahr) 

2023 2024 2025 

auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 
Euro 

1 2 3 4 5 6 
1  Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten  28.864.610,48 33.905.700 29.143.400 29.560.500 30.010.800 30.544.000 
  darunter:  Grundsteuer A, B, C und D  3.718.004,34 3.667.000 3.702.000 3.702.000 3.702.000 3.702.000 
   Gewerbesteuer  13.834.578,78 18.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 
   Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  7.924.067,77 8.968.200 8.150.700 8.462.300 8.853.400 9.346.100 
   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  3.072.232,85 3.066.800 3.098.700 3.204.200 3.263.400 3.303.900 
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  22.200.430,33 25.514.900 20.373.500 25.220.600 26.397.000 27.607.300 
  darunter:  allgemeine Schlüsselzuweisungen  11.254.902,78 10.989.400 8.227.400 10.728.800 13.372.100 13.073.300 
   sonstige allgemeine Zuweisungen  277.097,88 280.200 1.530.500 1.266.900 1.003.800 740.800 
   allgemeine Umlagen  0,00 0 0 0 0 0 
   aufgelöste Sonderposten  3.156.400,60 4.170.100 3.612.100 3.811.000 3.879.000 3.987.700 
3 + sonstige Transfererträge  0,00 102.800 0 0 0 0 
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  5.417.347,45 5.446.800 5.358.400 5.378.300 5.378.300 5.378.300 
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  849.798,49 768.300 758.100 728.400 728.400 728.400 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  942.157,52 1.335.500 1.706.900 1.421.800 1.423.600 1.423.700 
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  255.040,88 18.800 35.700 35.700 273.300 35.700 
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  0,00 0 300 300 300 300 
9 + sonstige ordentliche Erträge  6.160.542,46 2.943.500 3.254.800 3.536.000 3.112.800 3.473.700 
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)  64.689.927,61 70.036.300 60.631.100 65.881.600 67.324.500 69.191.400 
11  Personalaufwendungen  10.200.578,11 10.518.300 10.278.500 10.187.800 10.271.800 10.301.500 
  darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistel-

lung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit  302.396,87 49.900 58.800 24.800 24.800 24.800 
12 + Versorgungsaufwendungen  0,00 0 0 0 0 0 
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  11.017.729,51 16.009.600 17.332.900 13.604.600 14.110.400 12.974.200 
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  7.766.342,14 8.683.200 8.527.200 8.753.600 9.550.600 9.181.000 
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  1.370.429,54 1.274.000 1.010.000 944.600 912.300 865.600 
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Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
 

2020 

Ansatz 2021 
(laufendes 

Haushaltsjahr) 

Ansatz 
2022 

(Planjahr) 

2023 2024 2025 

auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 
Euro 

1 2 3 4 5 6 
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investiti-

onsförderungsmaßnahmen  27.208.173,76 33.229.100 29.937.800 31.404.000 30.401.000 31.431.900 
  darunter:  Kreisumlage  13.650.090,86 14.313.700 14.763.500 14.639.300 14.097.400 14.060.700 
   Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften  0,00 0 0 0 0 0 
   Umlagen an Zweckverbände  0,00 0 0 0 0 0 
   Sozialumlage  0,00 0 0 0 0 0 
   Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaß-

nahmen  321.959,42 368.300 350.700 303.800 135.100 147.700 
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen  4.222.085,29 3.744.100 3.614.900 3.578.000 3.694.200 3.685.500 
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)  61.785.338,35 73.458.300 70.701.300 68.472.600 68.940.300 68.439.700 
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)  2.904.589,26 -3.422.000 -10.070.200 -2.591.000 -1.615.800 751.700 
20  realisierbare außerordentliche Erträge  7.291.172,07 45.000 4.510.800 120.000 125.000 54.400 
21  realisierbare außerordentliche Aufwendungen  1.609.117,88 28.200 54.600 80.200 88.200 39.200 
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)  5.682.054,19 16.800 4.456.200 39.800 36.800 15.200 
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)  8.586.643,45 -3.405.200 -5.614.000 -2.551.200 -1.579.000 766.900 
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjah-

ren  0,00 0 0 0 0 0 
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren  0,00 0 0 0 0 0 
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß 

§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO  0,00 2.297.800 1.902.200 1.725.300 2.839.100 2.006.700 
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 

Absatz 3 Satz 3 SächsGemO  0,00 0 0 0 700 0 
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 

bis 27)  8.586.643,45 -1.107.400 -3.711.800 -825.900 1.260.800 2.773.600 
  Fehlbetragsabdeckung        

29  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  0,00 1.107.400 3.711.800 825.900 0 0 
30  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  0,00 0 0 0 0 0 
31  Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre  0,00 0 0 0 0 0 
32  Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre  0,00 0 0 0 0 0 
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1.2 Finanzhaushalt  
 

Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
 

2020 

Ansatz 2021 
(laufendes 

Haushaltsjahr) 

Ansatz 
2022 

(Planjahr) 

2023 2024 2025 

auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 
Euro 

1 2 3 4 5 6 
1  Steuern und ähnliche Abgaben  26.897.050,44 33.905.700 29.143.400 29.560.500 30.010.800 30.544.000 
  darunter: Grundsteuer A, B, C und D  3.700.574,43 3.667.000 3.702.000 3.702.000 3.702.000 3.702.000 
   Gewerbesteuer  12.152.345,27 18.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 
   Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  7.810.223,20 8.968.200 8.150.700 8.462.300 8.853.400 9.346.100 
   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  2.954.767,44 3.066.800 3.098.700 3.204.200 3.263.400 3.303.900 
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  23.969.905,95 21.459.100 21.287.900 21.511.900 22.643.500 22.790.300 
  darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen  10.518.500,00 10.989.400 8.227.400 10.728.800 13.372.100 13.073.300 
   sonstige allgemeine Zuweisungen  5.863.516,56 280.200 5.930.500 1.266.900 1.003.800 740.800 
   allgemeine Umlagen  0,00 0 0 0 0 0 
3 + sonstige Transfereinzahlungen  7.333,00 50.800 0 0 0 0 
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  5.398.913,03 5.450.300 5.228.700 5.248.600 5.248.600 5.248.600 
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  863.208,05 768.300 758.100 728.400 728.400 728.400 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  989.841,87 1.335.500 1.706.900 1.421.800 1.423.600 1.423.700 
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  258.878,29 18.800 35.700 35.700 273.300 35.700 
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.742.514,41 1.434.000 1.365.000 1.375.500 1.385.500 1.395.500 
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)  60.127.645,04 64.422.500 59.525.700 59.882.400 61.713.700 62.166.200 
10  Personalauszahlungen  9.955.093,41 10.490.300 10.236.700 10.199.300 10.261.000 10.284.800 
11 + Versorgungsauszahlungen  0,00 0 0 0 0 0 
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  10.269.937,92 16.009.600 17.332.900 13.604.600 14.110.400 12.974.200 
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  1.372.528,96 1.285.800 1.010.000 944.600 912.300 865.600 
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  27.141.350,30 32.856.700 29.457.100 30.970.200 30.135.900 31.154.200 
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  3.725.939,05 3.744.100 3.614.900 3.578.000 3.694.200 3.685.500 
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)  52.464.849,64 64.386.500 61.651.600 59.296.700 59.113.800 58.964.300 
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  (Nummer 9 ./. Nummer 

16)  7.662.795,40 36.000 -2.125.900 585.700 2.599.900 3.201.900 
18  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  10.393.872,30 5.270.600 3.341.400 3.568.800 6.944.600 3.895.500 
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen  Entgelten für Investitionstätig-

keit  91.392,53 33.800 0 0 0 0 
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen  0,00 0 0 0 0 0 
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen un-

beweglichen Vermögensgegenständen  1.019.663,36 45.000 110.800 120.000 125.000 50.000 
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  3.985,00 0 0 0 0 0 
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren 

des Umlaufvermögens  4.500.000,00 5.000.000 7.000.000 0 0 0 
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Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
 

2020 

Ansatz 2021 
(laufendes 

Haushaltsjahr) 

Ansatz 
2022 

(Planjahr) 

2023 2024 2025 

auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 
Euro 

1 2 3 4 5 6 
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  0,00 0 0 0 0 0 
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)  16.008.913,19 10.349.400 10.452.200 3.688.800 7.069.600 3.945.500 
26  Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen  Vermögensgegenständen  

 70.494,03 30.000 32.800 12.900 3.800 3.900 
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen           un-

beweglichen Vermögensgegenständen  55.854,38 252.700 440.000 120.000 100.000 100.000 
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  

11.537.677,35 7.873.800 4.204.000 6.593.900 4.157.600 13.910.800 
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  211.321,96 1.524.000 832.000 315.800 267.000 28.100 
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des 

Umlaufvermögens  2.256.914,29 1.354.500 1.353.700 1.353.700 1.353.700 1.353.700 
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  

 65.229,50 272.000 20.000 0 0 0 
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  0,00 0 0 0 0 0 
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)  14.197.491,51 11.307.000 6.882.500 8.396.300 5.882.100 15.396.500 
  darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile 

der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlun-
gen, die nicht in Position 38 enthalten sind)  0,00 0 0 0 0 0 

34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)  1.811.421,68 -957.600 3.569.700 -4.707.500 1.187.500 -11.451.000 
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 

34)  9.474.217,08 -921.600 1.443.800 -4.121.800 3.787.400 -8.249.100 
36  Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommen-

den Rechtsgeschäften für Investitionen  4.207.777,90 10.145.600 5.287.300 8.172.500 5.200.000 10.475.900 
  darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen  4.207.777,90 6.045.600 0 0 0 0 

37  Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung  0,00 0 0 0 0 0 
38  Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden 

Rechtsgeschäften für Investitionen  5.829.220,23 7.707.800 6.759.400 7.220.600 6.848.100 3.724.000 
  darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen  4.207.777,90 6.045.600 0 0 0 0 
    Auszahlungen für außerordentliche Tilgung  0,00 0 0 0 0 0 

39  Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung  0,00 0 0 0 0 0 
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 

38 + 39)  -1.621.442,33 2.437.800 -1.472.100 951.900 -1.648.100 6.751.900 
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)  7.852.774,75 1.516.200 -28.300 -3.169.900 2.139.300 -1.497.200 
42  Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen  0,00 0 0 0 0 0 
43  Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen  

0,00 0 0 0 0 0 
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Ein- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 
 

2020 

Ansatz 2021 
(laufendes 

Haushaltsjahr) 

Ansatz 
2022 

(Planjahr) 

2023 2024 2025 

auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 
Euro 

1 2 3 4 5 6 
44  Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  48.703.484,91 

     

45  Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern  48.721.720,24 
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]  -18.235,33 
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haus-

haltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 
46)]  7.834.539,42 1.516.200 -28.300 -3.169.900 2.139.300 -1.497.200 

  48  Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre  

 

0 1.900.000 

   

  darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, 
der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht  0 1.900.000 

   Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
0 0 

49  Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre  

 
0 5.147.200 

     darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit  0 3.610.400 
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 

48) ./. (Nummer 49)]   1.516.200 -3.275.500    
51  Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten  

0,00 0 0 0 0 0 
52  Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten  0,00 0 0 0 0 0 
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 

+ 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]  7.834.539,42 1.516.200 -3.275.500 -3.169.900 2.139.300 -1.497.200 
54  voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne 

Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)  8.323.983,94 201.400 6.613.000 3.337.500 167.600 2.306.900 
  darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln  0,00      

55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres 
(Nummern 53 + 54)  16.158.523,36 1.717.600 3.337.500 167.600 2.306.900 809.700 

  darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln  -18.235,33      
  nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmit-

teln (§ 15)   0 0 0 0 0 
  nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Til-

gungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ein-
schließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zah-
lungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  1.621.442,33 1.662.200 1.472.100 1.548.100 1.648.100 1.648.100 

  nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsi-
schen Gemeindeordnung  0,00 0 3.065.900 3.034.600 0 2.291.800 
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1.3 Haushaltsquerschnitt  
 
Ergebnishaushalt  
 

Bezeichnung Teilhaushalte 

anteilige ordentliche 
Erträge 

anteilige ordentliche 
Aufwendungen 

ordentliches 
Ergebnis 

veranschlagter 
Nettoressourcenbedarf 

Euro 
1 2 3 4 

01 Bereich OB 134.200 2.082.700 -1.948.500 -1.934.700 

02 Rechnungsprüfungsamt 0 200.900 -200.900 -196.300 

03 Hauptamt 148.200 2.350.500 -2.202.300 -2.074.200 

04 Amt für Finanzen 41.189.800 20.631.400 20.558.400 20.739.600 

05 Amt für Sicherheit und Ordnung 860.300 3.171.500 -2.311.200 -2.474.600 

06 Amt für Bürgerservice und Bildung 6.039.600 15.396.100 -9.356.500 -9.356.500 

07 Stadtbauamt 4.276.400 14.119.700 -9.843.300 -10.462.100 

08 Immobilienmanagement 2.056.700 8.975.400 -6.918.700 -6.906.900 

09 Abwasserbeseitigung 5.925.900 3.773.100 2.152.800 2.595.500 
      

 Gesamt 60.631.100 70.701.300 -10.070.200 -10.070.200 
 
Finanzhaushalt  
 

Bezeichnung Teilhaushalte 

Zahlungsmittelsaldo  
aus laufender Verwal-

tungstätigkeit 

anteilige Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit 

anteilige Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit 

Zahlungsmittelsaldo aus 
Investitionstätigkeit 

Finanzierungsmittelüberschuss/ 
Finanzierungsmittelfehlbetrag 

Verpflichtungs-er-
mächtigungen 

Euro 
1 2 3 4 5 6 

01 Bereich OB -1.930.600 0 1.100 -1.100 -1.931.700 0 

02 Rechnungsprüfungsamt -200.600 0 0 0 -200.600 0 

03 Hauptamt -1.990.300 0 88.000 -88.000 -2.078.300 0 

04 Amt für Finanzen 26.277.600 7.254.500 1.353.700 5.900.800 32.178.400 0 

05 Amt für Sicherheit und Ordnung -2.264.700 262.800 375.000 -112.200 -2.376.900 0 

06 Amt für Bürgerservice und Bildung -9.096.200 507.800 707.700 -199.900 -9.296.100 1.095.800 

07 Stadtbauamt -8.252.700 1.334.600 2.378.800 -1.044.200 -9.296.900 2.148.400 

08 Immobilienmanagement -6.221.300 1.092.500 1.467.700 -375.200 -6.596.500 1.153.800 

09 Abwasserbeseitigung 1.552.900 0 510.500 -510.500 1.042.400 1.746.600 
        

 Gesamt -2.125.900 10.452.200 6.882.500 3.569.700 1.443.800 6.144.600 
  



 Haushaltsplan 2022 Große Kreisstadt Riesa 
 III Haushaltsplan Amt für Finanzen 
 

Seite 79 

1.4 Kontenübersicht  
Ergebnishaushalt 

Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
 

2020 

Ansatz 2021 
(laufendes 

Haushaltsjahr) 

Ansatz 
2022 

(Planjahr) 

2023 2024 2025 

auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 
Euro 

1 2 3 4 5 6 
1  Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten  28.864.610,48 33.905.700 29.143.400 29.560.500 30.010.800 30.544.000 
   3011  Grundsteuer A  77.801,27  82.000  82.000  82.000  82.000  82.000 
   3012  Grundsteuer B  3.640.203,07  3.585.000  3.620.000  3.620.000  3.620.000  3.620.000 
   3013  Gewerbesteuer  13.834.578,78  18.000.000  14.000.000  14.000.000  14.000.000  14.000.000 
   3021  Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  7.924.067,77  8.968.200  8.150.700  8.462.300  8.853.400  9.346.100 
   3022  Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  3.072.232,85  3.066.800  3.098.700  3.204.200  3.263.400  3.303.900 
   3031  Vergnügungssteuer Spielgerätesteuersatzung vom 07.02.2019 - Stadt 

Riesa  224.992,82  117.600  100.000  100.000  100.000  100.000 
   3032  Hundesteuer  90.733,92  86.100  92.000  92.000  92.000  92.000 
   3034  Zweitwohnungssteuer  0,00  0  0  0  0  0 
   3039  Sonstige örtliche Steuern  0,00  0  0  0  0  0 
  darunter:  Grundsteuer A, B, C und D  3.718.004,34 3.667.000 3.702.000 3.702.000 3.702.000 3.702.000 
   3011  Grundsteuer A  77.801,27  82.000  82.000  82.000  82.000  82.000 
   3012  Grundsteuer B  3.640.203,07  3.585.000  3.620.000  3.620.000  3.620.000  3.620.000 
   Gewerbesteuer  13.834.578,78 18.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 
   3013  Gewerbesteuer  13.834.578,78  18.000.000  14.000.000  14.000.000  14.000.000  14.000.000 
   Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  7.924.067,77 8.968.200 8.150.700 8.462.300 8.853.400 9.346.100 
   3021  Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  7.924.067,77  8.968.200  8.150.700  8.462.300  8.853.400  9.346.100 
   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  3.072.232,85 3.066.800 3.098.700 3.204.200 3.263.400 3.303.900 
   3022  Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  3.072.232,85  3.066.800  3.098.700  3.204.200  3.263.400  3.303.900 
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  22.200.430,33 25.514.900 20.373.500 25.220.600 26.397.000 27.607.300 
   3111  Allgem. Schlüsselzuweisungen  11.254.902,78  10.989.400  8.227.400  10.728.800  13.372.100  13.073.300 
   3112  Bedarfszuweisung investive Zwecke zur Verwendung für Instandsetzungen 

"Tag der Sachsen 2019"  249.498,97  0  0  0  0  0 
   3121  Bedarfszuweisung für investive Zwecke zur Verwendung für Instandsetzun-

gen (TdS 2019)  17.757,03  0  13.300  0  0  0 
   3131  Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  277.097,88  280.200  1.530.500  1.266.900  1.003.800  740.800 
   3134  Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Mut-

terschutz  0,00  0  0  0  0  0 
   3140  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  117.841,46  2.187.100  677.700  1.124.400  1.108.900  1.573.500 
   3141  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  6.645.958,31  7.716.700  6.150.800  8.127.800  6.859.500  8.117.700 
   3142  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Ge-

meindeverbänden  61.353,31  59.500  59.500  59.500  59.500  2.100 
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Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
 

2020 

Ansatz 2021 
(laufendes 

Haushaltsjahr) 

Ansatz 
2022 

(Planjahr) 

2023 2024 2025 

auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 
Euro 

1 2 3 4 5 6 
   3143  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden 

und dgl.  4.895,20  10.500  0  0  12.000  10.000 
   3144  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentli-

chen Bereich für Mutterschutz  12.941,44  0  0  0  0  0 
   3145  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unter-

nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  0,00  0  0  0  0  0 
   3146  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentli-

chen Sonderrechnungen  0,00  0  0  0  0  0 
   3147  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterneh-

men für 42710003 (Spenden)  184.263,09  50.400  50.300  50.300  50.300  50.300 
   3148  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  217.520,26  51.000  51.900  51.900  51.900  51.900 
   3161  Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  3.156.400,60  4.170.100  3.612.100  3.811.000  3.879.000  3.987.700 
  darunter:  allgemeine Schlüsselzuweisungen  11.254.902,78 10.989.400 8.227.400 10.728.800 13.372.100 13.073.300 
   3111  Allgem. Schlüsselzuweisungen  11.254.902,78  10.989.400  8.227.400  10.728.800  13.372.100  13.073.300 
   sonstige allgemeine Zuweisungen  277.097,88 280.200 1.530.500 1.266.900 1.003.800 740.800 
   3131  Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  277.097,88  280.200  1.530.500  1.266.900  1.003.800  740.800 
   3134  Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Mut-

terschutz  0,00  0  0  0  0  0 
   allgemeine Umlagen  0,00 0 0 0 0 0 
   aufgelöste Sonderposten  3.156.400,60 4.170.100 3.612.100 3.811.000 3.879.000 3.987.700 
   3161  Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  3.156.400,60  4.170.100  3.612.100  3.811.000  3.879.000  3.987.700 
3 + sonstige Transfererträge  0,00 102.800 0 0 0 0 
   3291  Weitere sonst. Transfererträge f. 42110004 Rückbau Stadtumbau  0,00  102.800  0  0  0  0 
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  5.417.347,45 5.446.800 5.358.400 5.378.300 5.378.300 5.378.300 
   3311  Verwaltungsgebühren  457.805,95  433.500  415.700  420.700  420.700  420.700 
   3321  Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  4.959.541,50  5.013.300  4.942.700  4.957.600  4.957.600  4.957.600 
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  849.798,49 768.300 758.100 728.400 728.400 728.400 
   3411  Mieten und Pachten  767.921,21  741.500  735.000  705.300  705.300  705.300 
   3421  Erträge aus Verkauf  24.408,00  14.600  14.700  14.700  14.700  14.700 
   3461  Sonst. priv. Leistungsentgelte vermischte Einnahmen  57.469,28  12.200  8.400  8.400  8.400  8.400 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  942.157,52 1.335.500 1.706.900 1.421.800 1.423.600 1.423.700 
   3480  Personalkostenersatz Altersteilzeit Erträge aus Kostenerstattungen und 

Kostenumlagen vom Bund  588,70  0  0  0  0  0 
   3481  Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  15.351,85  13.000  0  0  0  0 
   3482  Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/Ge-

meindeverbänden  443.657,96  214.200  384.200  252.700  254.000  254.000 
   3483  Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden 

und dgl.  95.063,38  82.300  82.400  82.400  82.400  82.400 
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Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
 

2020 

Ansatz 2021 
(laufendes 

Haushaltsjahr) 

Ansatz 
2022 

(Planjahr) 

2023 2024 2025 

auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 
Euro 

1 2 3 4 5 6 
   3484  Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentli-

chen Bereich  0,00  0  0  0  0  0 
   3485  Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Un-

ternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  26.383,67  30.500  32.700  32.800  32.800  32.900 
   3487  Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unterneh-

men - Gutschriftszahlungen Folgejahr  106.939,78  769.300  952.000  798.200  798.500  798.500 
   3488  Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen  254.172,18  226.200  255.600  255.700  255.900  255.900 
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge  255.040,88 18.800 35.700 35.700 273.300 35.700 
   3613  Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.  0,00  0  0  0  0  0 
   3617  Zinserträge von Kreditinstituten  6.481,47  8.800  0  0  0  0 
   3651  Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligun-

gen  237.600,00  0  35.700  35.700  273.300  35.700 
   3691  Sonstige Finanzerträge (Abrechnung Fraktionsgelder)  10.959,41  10.000  0  0  0  0 
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  0,00 0 300 300 300 300 
   3711  Aktivierte Eigenleistungen  0,00  0  300  300  300  300 
9 + sonstige ordentliche Erträge  6.160.542,46 2.943.500 3.254.800 3.536.000 3.112.800 3.473.700 
   3380  Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich  0,00  0  0  0  0  0 
   3381  Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich  0,00  457.500  1.170.700  1.170.700  1.170.700  1.170.700 
   3511  Konzessionsabgaben ENSO  954.566,03  930.000  929.000  929.000  929.000  929.000 
   3521  Erstattung von Steuern  9.062,57  0  0  0  0  0 
   3561  Ordnungsgeld  239.211,38  354.000  296.000  306.500  316.500  326.500 
   3562  Säumniszuschläge und weitere Nebenforderungen  97.898,92  150.000  140.000  140.000  140.000  140.000 
   3563  Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften  0,00  0  0  0  0  0 
   3570  Auflösung von sonstigen Sonderposten  239.868,71  220.400  248.400  226.300  160.900  158.400 
   3581  Zuschreibungen  4.517.256,99  831.600  470.700  763.500  395.700  749.100 
   3582  Auflösung von Rückstellungen  81.019,03  0  0  0  0  0 
   3583  Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge  19.035,84  0  0  0  0  0 
   3591  Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  2.622,99  0  0  0  0  0 

10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)  64.689.927,61 70.036.300 60.631.100 65.881.600 67.324.500 69.191.400 
11  Personalaufwendungen  10.200.578,11 10.518.300 10.278.500 10.187.800 10.271.800 10.301.500 
   4011  Dienstaufwendungen für Beamte  241.435,29  217.600  294.400  294.400  294.400  294.400 
   4012  Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte  7.703.710,61  8.214.300  7.855.400  7.814.700  7.892.600  7.931.200 
   4018  Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte  0,00  0  0  0  0  0 
   4019  Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  0,00  7.000  0  0  0  0 
   4021  Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  203.138,51  180.000  214.800  214.800  214.800  214.800 
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Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 
 

2020 

Ansatz 2021 
(laufendes 

Haushaltsjahr) 

Ansatz 
2022 

(Planjahr) 

2023 2024 2025 

auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 
Euro 

1 2 3 4 5 6 
   4022  Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  283.827,39  293.900  310.200  308.300  310.300  309.900 
   4028  Beiträge zu Versorgungskassen für Komunal-Kombi-Beschäftigte  0,00  0  0  0  0  0 
   4029  Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  0,00  0  0  0  0  0 
   4032  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  1.459.728,12  1.551.000  1.540.400  1.526.300  1.530.400  1.521.900 
   4038  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäf-

tigte  0,00  0  0  0  0  0 
   4039  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  1.180,81  900  800  800  800  800 
   4041  Beilhilfen und Unterstützungs leistungen für Beschäftigte Mutterschutz  5.160,51  3.700  3.700  3.700  3.700  3.700 
   4051  Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte - Beamte  0,00  0  0  0  0  0 
   4061  Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte - Beamte  0,00  0  0  0  0  0 
   4071  Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistel-

lung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit  252.657,57  25.100  34.000  0  0  0 
   4072  Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden und 

ähnliche Maßnahmen  0,00  0  0  0  0  0 
   4073  Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistel-

lung von der Arbeit im Rahmen von Übergangsversorgung Ffw  49.739,30  24.800  24.800  24.800  24.800  24.800 
  darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistel-

lung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit  302.396,87 49.900 58.800 24.800 24.800 24.800 
   4071  Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistel-

lung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit  252.657,57  25.100  34.000  0  0  0 
   4072  Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden und 

ähnliche Maßnahmen  0,00  0  0  0  0  0 
   4073  Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistel-

lung von der Arbeit im Rahmen von Übergangsversorgung Ffw  49.739,30  24.800  24.800  24.800  24.800  24.800 
12 + Versorgungsaufwendungen  0,00 0 0 0 0 0 
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  11.017.729,51 16.009.600 17.332.900 13.604.600 14.110.400 12.974.200 
   4211  Unterhaltung der Grundstücke und bauli.Anlagen (Ortsteile)  1.101.086,03  968.300  1.585.600  1.924.000  1.994.100  923.100 
   4221  Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und be-

weglichen Infrastrukturvermögens  2.625.649,28  6.185.300  7.125.300  3.335.300  3.739.600  3.734.000 
   4222  Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüs-

tungsgegenständen  0,00  0  0  0  0  0 
   4223  Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlage-

vermögens, deren Anschaffungs- und Herstell.- kosten, vermindert um einen 
�G�D�U�L�Q���H�Q�W�K�D�O�W�H�Q�H�Q���D�E�]�X�J�V�I�l�K�L�J�����9�R�U�V�W�H�X�H�U�E�H�W�U�D�J�����G�H�Q���%�H�W�U�D�J���Y�R�Q�����������¼���Q�L�F�K�W��
überschreiten  0,00  0  0  0  0  0 

   4231  Aufwendungen für Kopiermieten  178.865,70  229.800  205.700  202.300  190.700  92.600 
   4232  Leasingaufwendungen sofern kein Finanziergungsleasing  23.209,30  23.600  29.000  29.000  29.000  29.000 
   4233  Nutzungsgebühr für Lizenz  4.320,64  29.400  0  0  0  0 
   4241  Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Folgekosten)  3.840.941,40  4.481.800  4.213.900  4.234.900  4.297.600  4.351.700 
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   4251  Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Fahrzeuge außerhalb Fuhr-

park)  110.650,39  103.800  106.400  106.400  106.400  106.400 
   4252  Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüs-

tungsgegenständen  0,00  0  0  0  0  0 
   4253  Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlage-

vermögens, deren Anschaffungs- und Herstell.- kosten, vermindert um einen 
�G�D�U�L�Q���H�Q�W�K�D�O�W�H�Q�H�Q���D�E�]�X�J�V�I�l�K�L�J�����9�R�U�V�W�H�X�H�U�E�H�W�U�D�J�����G�H�Q���%�H�W�U�D�J���Y�R�Q�����������¼���Q�L�F�K�W��
überschreiten  166.961,74  691.400  472.200  283.600  267.600  205.700 

   4254  Unterhaltung des immateriellen Vermögens Unterhaltung/Pflege d.Software  154.386,86  217.600  256.900  270.800  256.900  262.300 
   4255  Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  84.287,04  205.700  182.600  183.000  181.300  181.700 
   4261  Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fort bildung/Umschu-

lung Lehrgangskosten  68.098,68  102.700  222.400  148.300  144.200  144.200 
   4271  Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  1.712.707,01  2.162.200  2.363.400  2.317.500  2.334.400  2.374.900 
   4272  Aufwendungen für Schülerbeförderung  0,00  0  0  0  0  0 
   4273  Aufwendungen für Unterrichtswegekosten  1.186,60  4.400  8.500  8.500  8.500  8.500 
   4274  Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförde-

rung  0,00  0  0  0  0  0 
   4275  Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. die der Ausstat-

tungspflicht des Schulträgers unterliegen  171.913,73  195.200  211.400  211.400  211.400  211.400 
   4276  Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet wer-

den  50.814,20  55.300  59.400  59.400  59.400  59.400 
   4291  Sonstige Dienstleistungen EFRE 2020  722.650,91  353.100  290.200  290.200  289.300  289.300 

14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  7.766.342,14 8.683.200 8.527.200 8.753.600 9.550.600 9.181.000 
   4711  Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  5.482.095,61  6.192.800  6.062.900  6.329.400  6.298.700  6.331.100 
   4721  Abschreibungen auf Forderungen  21.420,99  25.000  25.000  25.000  25.000  25.000 
   4729  Abschreibungen auf Finanzvermögen  2.262.825,54  2.465.400  2.439.300  2.399.200  3.226.900  2.824.900 

15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  1.370.429,54 1.274.000 1.010.000 944.600 912.300 865.600 
   4513  Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.  0,00  0  0  0  0  0 
   4517  Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Derivate  1.327.526,20  1.244.000  965.000  914.600  887.300  840.600 
   4599  Sonstige Finanzaufwendungen  42.903,34  30.000  45.000  30.000  25.000  25.000 

16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investiti-
onsförderungsmaßnahmen  27.208.173,76 33.229.100 29.937.800 31.404.000 30.401.000 31.431.900 

   4310  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund  0,00  0  0  0  0  0 
   4311  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land  31.793,68  0  0  0  0  0 
   4312  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV  144.331,72  97.500  87.000  416.000  87.000  87.000 
   4313  Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände (Abschrei-

bungsumlage)  570.950,21  453.200  470.800  497.400  533.500  533.500 
   4315  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unter-

nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  0,00  0  0  0  0  0 
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   4316  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche 

Sonderrechnungen  0,00  0  0  0  0  0 
   4317  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  4.195.777,76  8.878.100  5.734.800  6.913.900  6.917.900  8.120.900 
   4318  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  6.582.544,09  7.492.800  7.255.500  7.357.600  7.354.600  7.206.600 
   4339  Sonstige soziale Leistungen - Mehraufwandsentschädigungen für Arbeitsge-

legenheiten  0,00  0  0  0  0  0 
   4341  Gewerbesteuerumlage nach dem GemFinRefG  1.063.330,19  1.575.000  1.225.000  1.225.000  1.225.000  1.225.000 
   4372  Kreisumlage  13.650.090,86  14.313.700  14.763.500  14.639.300  14.097.400  14.060.700 
   4373  Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.  0,00  0  0  0  0  0 
   4391  Sonstige Transferaufwendungen  647.395,83  50.500  50.500  51.000  50.500  50.500 
   4610  Abführung von Gebührenüber- schüssen an den Sonderposten für den Ge-

bührenausgleich  0,00  0  0  0  0  0 
   4620  Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen  0,00  0  0  0  0  0 
   4712  Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen  321.959,42  368.300  350.700  303.800  135.100  147.700 
  darunter:  Kreisumlage  13.650.090,86 14.313.700 14.763.500 14.639.300 14.097.400 14.060.700 
   4372  Kreisumlage  13.650.090,86  14.313.700  14.763.500  14.639.300  14.097.400  14.060.700 
   Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften  0,00 0 0 0 0 0 
   Umlagen an Zweckverbände  0,00 0 0 0 0 0 
   4373  Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.  0,00  0  0  0  0  0 
   Sozialumlage  0,00 0 0 0 0 0 
   Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaß-

nahmen  321.959,42 368.300 350.700 303.800 135.100 147.700 
   4712  Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen  321.959,42  368.300  350.700  303.800  135.100  147.700 

17 + sonstige ordentliche Aufwendungen  4.222.085,29 3.744.100 3.614.900 3.578.000 3.694.200 3.685.500 
   4411  Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  0,00  0  0  0  0  0 
   4421  Aufwendungen für ehrenamtliche Ortschronisten  118.205,30  131.300  120.500  120.500  133.500  126.700 
   4429  Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diens-

ten - Mitgliedsbeiträge  35.743,98  37.000  44.500  45.700  45.500  45.700 
   4431  Geschäftsaufwendungen  414.975,10  455.600  516.600  482.100  523.500  559.000 
   4441  Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ohne Verb. an FA  362.375,89  555.800  358.500  368.000  415.100  377.500 
   4450  Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit an Bund  10.791,56  10.500  12.500  12.500  12.500  12.500 
   4452  Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit an Gemeinden/ GV  139.259,88  140.000  100.000  140.000  140.000  140.000 
   4453  Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit an Zweckverbände und dgl. Techn. Betriebsführung  1.584.240,77  1.731.400  1.806.500  1.776.900  1.791.800  1.791.800 
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   4455  Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  551.999,34  518.200  558.000  558.000  558.000  558.000 
   4457  Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit private Unternehmen  939,27  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 
   4458  Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit übrige Bereiche  87.761,19  94.300  27.800  4.300  4.300  4.300 
   4471  Wertveränderungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Sachan-

lagen  0,00  0  0  0  0  0 
   4472  Wertveränderungen bei Finanzvermögen  882.000,00  0  0  0  0  0 
   4482  Nachzahlungs- und Erstattungszinsen Steuern  33.778,01  65.000  65.000  65.000  65.000  65.000 
   4491  Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  15,00  0  0  0  0  0 

18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)  61.785.338,35 73.458.300 70.701.300 68.472.600 68.940.300 68.439.700 
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)  2.904.589,26 -3.422.000 -10.070.200 -2.591.000 -1.615.800 751.700 
20  realisierbare außerordentliche Erträge  7.291.172,07 45.000 4.510.800 120.000 125.000 54.400 
   5011  Spenden  0,00  0  0  0  0  0 
   5012  Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches  0,00  0  0  0  0  0 
   5013  Erträge aus außerplanmäßiger Auflösung von Sonderposten  284.811,09  0  0  0  0  4.400 
   5019  Sonstige außergewöhnliche Erträge  5.981.939,62  0  4.400.000  0  0  0 
   5021  Erträge aus Abgang von Vermögen  0,00  0  0  0  0  0 
   5029  Erträge aus abgeschriebene Forderungen  773,00  0  0  0  0  0 
   5030  Wertaufholungen  0,00  0  0  0  0  0 
   5061  Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen  1.019.663,36  45.000  110.800  120.000  125.000  50.000 
   5062  Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  3.985,00  0  0  0  0  0 
   5074  Sonstige Anteilsrechte RIO - Auflösung ZV  0,00  0  0  0  0  0 

21  realisierbare außerordentliche Aufwendungen  1.609.117,88 28.200 54.600 80.200 88.200 39.200 
   5111  Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereig-

nissen  370.163,40  0  0  0  0  0 
   5112  Spenden  0,00  0  0  0  0  0 
   5116  Zuschreibungen von Sonderposten  4,29  0  0  0  0  0 
   5119  Skontoaufwand  46.949,92  0  0  0  0  0 
   5129  Sonstige periodenfremde Aufwendungen  0,00  0  0  0  0  0 
   5139  Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertmin-

derungen  343.151,54  700  0  19.600  20.700  9.200 
   5161  Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegen-

ständen  848.843,73  27.500  54.600  60.600  67.500  30.000 
   5162  Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegen-

ständen  5,00  0  0  0  0  0 
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   5163  Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegen-

ständen  0,00  0  0  0  0  0 
   5174  sonstige Anteilsrechte - Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzanla-

gevermögen  0,00  0  0  0  0  0 
   5178  Finanzderivate Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzanlagen  0,00  0  0  0  0  0 

22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)  5.682.054,19 16.800 4.456.200 39.800 36.800 15.200 
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)  8.586.643,45 -3.405.200 -5.614.000 -2.551.200 -1.579.000 766.900 
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjah-

ren  0,00 0 0 0 0 0 
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren  0,00 0 0 0 0 0 
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß 

§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO  0,00 2.297.800 1.902.200 1.725.300 2.839.100 2.006.700 
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 

Absatz 3 Satz 3 SächsGemO  0,00 0 0 0 700 0 
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 

bis 27)  8.586.643,45 -1.107.400 -3.711.800 -825.900 1.260.800 2.773.600 
  Fehlbetragsabdeckung        

29  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  0,00 1.170.400 3.711.800 825.900 0 0 
30  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  0,00 0 0 0 0 0 
31  Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre  0,00 0 0 0 0 0 
32  Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre  0,00 0 0 0 0 0 
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1  Steuern und ähnliche Abgaben  26.897.050,44 33.905.700 29.143.400 29.560.500 30.010.800 30.544.000 
   6011  Grundsteuer A  77.894,72  82.000  82.000  82.000  82.000  82.000 
   6012  Grundsteuer B  3.622.679,71  3.585.000  3.620.000  3.620.000  3.620.000  3.620.000 
   6013  Gewerbesteuer  12.152.345,27  18.000.000  14.000.000  14.000.000  14.000.000  14.000.000 
   6021  Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  7.810.223,20  8.968.200  8.150.700  8.462.300  8.853.400  9.346.100 
   6022  Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  2.954.767,44  3.066.800  3.098.700  3.204.200  3.263.400  3.303.900 
   6031  Vergnügungssteuer  189.302,18  117.600  100.000  100.000  100.000  100.000 
   6032  Hundesteuer  89.837,92  86.100  92.000  92.000  92.000  92.000 
   6034  Zweitwohnungssteuer  0,00  0  0  0  0  0 
   6039  Sonstige örtliche Steuern  0,00  0  0  0  0  0 
  darunter: Grundsteuer A, B, C und D  3.700.574,43 3.667.000 3.702.000 3.702.000 3.702.000 3.702.000 
   6011  Grundsteuer A  77.894,72  82.000  82.000  82.000  82.000  82.000 
   6012  Grundsteuer B  3.622.679,71  3.585.000  3.620.000  3.620.000  3.620.000  3.620.000 
   Gewerbesteuer  12.152.345,27 18.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 
   6013  Gewerbesteuer  12.152.345,27  18.000.000  14.000.000  14.000.000  14.000.000  14.000.000 
   Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  7.810.223,20 8.968.200 8.150.700 8.462.300 8.853.400 9.346.100 
   6021  Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  7.810.223,20  8.968.200  8.150.700  8.462.300  8.853.400  9.346.100 
   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  2.954.767,44 3.066.800 3.098.700 3.204.200 3.263.400 3.303.900 
   6022  Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  2.954.767,44  3.066.800  3.098.700  3.204.200  3.263.400  3.303.900 
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  23.969.905,95 21.459.100 21.287.900 21.511.900 22.643.500 22.790.300 
   6111  allgemeine Schlüsselzuweisung  10.518.500,00  10.989.400  8.227.400  10.728.800  13.372.100  13.073.300 
   6112  Bedarfszuweisung investive Zwecke zur Verwendung für Instandsetzungen 

"Tag der Sachsen 2019"  249.498,97  0  0  0  0  0 
   6121  Bedarfszuweisung für investive Zwecke zur Verwendung für Instandsetzun-

gen (TdS 2019)  17.757,03  0  13.300  0  0  0 
   6130  Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund COVID-19-Pandemie  3.129.209,68  0  0  0  0  0 
   6131  Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  2.734.306,88  280.200  5.930.500  1.266.900  1.003.800  740.800 
   6134  Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  0,00  0  0  0  0  0 
   6140  Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund  121.860,95  2.187.100  677.700  1.124.400  1.108.900  1.573.500 
   6141  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  6.811.007,25  7.888.400  6.334.700  8.287.500  7.042.400  7.288.400 
   6142  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  3.953,31  2.100  2.100  2.100  2.100  2.100 
   6143  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden 

und dgl.  8.131,20  10.500  0  0  12.000  10.000 
   6144  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentli-

chen Bereichen  12.941,44  0  0  0  0  0 
   6145  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unter-

nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  0,00  0  0  0  0  0 
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   6146  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentli-

chen Sonderrechnungen  0,00  0  0  0  0  0 
   6147  Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.priv.Unternehmen f. 42710003 

(Spenden)  156.537,48  50.400  50.300  50.300  50.300  50.300 
   6148  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  206.201,76  51.000  51.900  51.900  51.900  51.900 
  darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen  10.518.500,00 10.989.400 8.227.400 10.728.800 13.372.100 13.073.300 
   6111  allgemeine Schlüsselzuweisung  10.518.500,00  10.989.400  8.227.400  10.728.800  13.372.100  13.073.300 
   sonstige allgemeine Zuweisungen  5.863.516,56 280.200 5.930.500 1.266.900 1.003.800 740.800 
   6130  Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund COVID-19-Pandemie  3.129.209,68  0  0  0  0  0 
   6131  Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  2.734.306,88  280.200  5.930.500  1.266.900  1.003.800  740.800 
   6134  Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  0,00  0  0  0  0  0 
   allgemeine Umlagen  0,00 0 0 0 0 0 
3 + sonstige Transfereinzahlungen  7.333,00 50.800 0 0 0 0 
   6291  Weitere sonst.Transfereinzahlg f. 42110004 Rückbau Stadtumbau  7.333,00  50.800  0  0  0  0 
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  5.398.913,03 5.450.300 5.228.700 5.248.600 5.248.600 5.248.600 
   6311  Verwaltungsgebühren  447.538,38  433.500  415.700  420.700  420.700  420.700 
   6321  Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  4.951.374,65  5.016.800  4.813.000  4.827.900  4.827.900  4.827.900 
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  863.208,05 768.300 758.100 728.400 728.400 728.400 
   6411  Mieten und Pachten  792.262,29  741.500  735.000  705.300  705.300  705.300 
   6421  Einzahlungen aus dem Verkauf  29.759,92  14.600  14.700  14.700  14.700  14.700 
   6461  Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  41.185,84  12.200  8.400  8.400  8.400  8.400 
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  989.841,87 1.335.500 1.706.900 1.421.800 1.423.600 1.423.700 
   6480  Personalkostenersatz Altersteilzeit Einz. aus Kostenerstattungen und Kos-

tenumlagen vom Bund  955,88  0  0  0  0  0 
   6481  Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  15.351,85  13.000  0  0  0  0 
   6482  Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  470.628,46  214.200  384.200  252.700  254.000  254.000 
   6483  Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden 

und dgl.  95.063,38  82.300  82.400  82.400  82.400  82.400 
   6484  Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentli-

chen Bereichen  0,00  0  0  0  0  0 
   6485  Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unter-

nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  27.934,68  30.500  32.700  32.800  32.800  32.900 
   6487  Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Privaten Un-

ternehmen - Gutschriftszahlungen Folgejahr  102.168,49  769.300  952.000  798.200  798.500  798.500 
   6488  Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen  277.739,13  226.200  255.600  255.700  255.900  255.900 
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  258.878,29 18.800 35.700 35.700 273.300 35.700 
   6613  Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dgl.  0,00  0  0  0  0  0 
   6617  Zinseinzahlungen von Kreditinstituten  10.318,88  8.800  0  0  0  0 
   6651  Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  237.600,00  0  35.700  35.700  273.300  35.700 
   6691  Sonstige Finanzeinzahlungen (Abrechnung Fraktionsgelder)  10.959,41  10.000  0  0  0  0 
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8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.742.514,41 1.434.000 1.365.000 1.375.500 1.385.500 1.395.500 
   6511  Konzessionsabgaben ENSO  954.566,03  930.000  929.000  929.000  929.000  929.000 
   6521  Erstattung von Steuern  9.062,57  0  0  0  0  0 
   6561  Bußgelder  243.750,70  354.000  296.000  306.500  316.500  326.500 
   6562  Säumniszuschläge  128.358,35  150.000  140.000  140.000  140.000  140.000 
   6563  Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürg-

schaften  0,00  0  0  0  0  0 
   6591  Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  406.776,76  0  0  0  0  0 
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)  60.127.645,04 64.422.500 59.525.700 59.882.400 61.713.700 62.166.200 
10  Personalauszahlungen  9.955.093,41 10.490.300 10.236.700 10.199.300 10.261.000 10.284.800 
   7011  Dienstauszahlungen für Beamte  242.306,00  217.600  294.400  294.400  294.400  294.400 
   7012  Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte  7.758.479,32  8.241.600  7.940.500  7.915.400  7.944.500  7.941.700 
   7018  Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte  0,00  0  0  0  0  0 
   7019  Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte  0,00  7.000  0  0  0  0 
   7021  Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  203.138,51  180.000  214.800  214.800  214.800  214.800 
   7022  Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  285.017,95  294.000  299.300  298.200  304.700  310.500 
   7028  Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte  0,00  0  0  0  0  0 
   7029  Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  0,00  0  0  0  0  0 
   7032  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  1.459.487,07  1.545.500  1.483.200  1.472.000  1.498.100  1.518.900 
   7038  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi- Be-

schäftigte  0,00  0  0  0  0  0 
   7039  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  1.180,81  900  800  800  800  800 
   7041  Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte Mutterschutz  5.483,75  3.700  3.700  3.700  3.700  3.700 

11 + Versorgungsauszahlungen  0,00 0 0 0 0 0 
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  10.269.937,92 16.009.600 17.332.900 13.604.600 14.110.400 12.974.200 
   7211  Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ortsteile)  711.911,30  968.300  1.585.600  1.924.000  1.994.100  923.100 
   7221  Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und bewegli-

chen Infrastrukturvermögens  2.604.905,56  6.185.300  7.125.300  3.335.300  3.739.600  3.734.000 
   7222  Auszahlungen für Unterhaltung von Hard- und Software  0,00  0  0  0  0  0 
   7223  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen d. Anlage-

verm., deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen 
�G�D�U�L�Q���H�Q�W�K�����D�E�]�X�J�V�I�����9�R�U�V�W�H�X�H�U�E�H�W�U�D�J�����G�H�Q���%�H�W�U�D�J���Y�������������¼���Q�L�F�K�W���•�E�H�U�V�F�K�U�H�L��
ten  0,00  0  0  0  0  0 

   7231  Auszahlungen für Kopiermieten  177.557,25  229.800  205.700  202.300  190.700  92.600 
   7232  Leasingauszahlungen sofern kein Finanzierungsleasing  23.173,32  23.600  29.000  29.000  29.000  29.000 
   7233  Auszahlung Nutzungsgebühr Lizenz  4.320,64  29.400  0  0  0  0 
   7241  Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  3.889.128,56  4.481.800  4.213.900  4.234.900  4.297.600  4.351.700 
   7251  Haltung von Fahrzeugen  108.561,04  103.800  106.400  106.400  106.400  106.400 
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   7252  Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs-

tungesgegenständen  0,00  0  0  0  0  0 
   7253  Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen, deren Anschaff. 

und Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen 
�9�R�U�V�W�H�X�H�U�E�H�W�U�D�J�����G�H�Q���%�H�W�U�D�J���Y�R�Q�����������¼���Q�L�F�K�W���•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�E�H�Q  155.556,51  691.400  472.200  283.600  267.600  205.700 

   7254  Auszahlungen für Unterhaltung des immateriellen Vermögens Hard- und 
Software  147.739,50  217.600  256.900  270.800  256.900  262.300 

   7255  Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  100.552,01  205.700  182.600  183.000  181.300  181.700 
   7261  Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung/ Umschul-

dung Lehrgangskosten  59.613,32  102.700  222.400  148.300  144.200  144.200 
   7271  Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  1.754.501,14  2.162.200  2.363.400  2.317.500  2.334.400  2.374.900 
   7272  Auszahlungen für Schülerbeförderung  0,00  0  0  0  0  0 
   7273  Auszahlungen für Unterrichtswegekosten  1.615,00  4.400  8.500  8.500  8.500  8.500 
   7274  Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförde-

rung  0,00  0  0  0  0  0 
   7275  Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind u. die der Ausstat-

tungspflicht des Schulträgers unterliegen  171.913,73  195.200  211.400  211.400  211.400  211.400 
   7276  Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet wer-

den  47.200,18  55.300  59.400  59.400  59.400  59.400 
   7291  Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - EFRE 2020  311.688,86  353.100  290.200  290.200  289.300  289.300 

13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  1.372.528,96 1.285.800 1.010.000 944.600 912.300 865.600 
   7513  Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.  0,00  0  0  0  0  0 
   7517  Zinsauszahlungen (Kreditinstitute) -REINE KREDITE-  1.367.822,68  1.255.800  965.000  914.600  887.300  840.600 
   7599  Sonstige Finanzauszahlungen  4.706,28  30.000  45.000  30.000  25.000  25.000 

14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  27.141.350,30 32.856.700 29.457.100 30.970.200 30.135.900 31.154.200 
   7310  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund  0,00  0  0  0  0  0 
   7311  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land  0,00  0  0  0  0  0 
   7312  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV  137.052,38  97.500  87.000  416.000  87.000  87.000 
   7313  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und 

dgl.  570.950,21  453.200  470.800  497.400  533.500  533.500 
   7315  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unter-

nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  0,00  0  0  0  0  0 
   7316  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche 

Sonderrechnungen  0,00  0  0  0  0  0 
   7317  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  4.191.979,91  8.878.100  5.734.800  6.913.900  6.917.900  8.120.900 
   7318  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  6.536.393,89  7.488.700  7.125.500  7.227.600  7.224.600  7.076.600 
   7339  Sonstige soziale Leistungen  0,00  0  0  0  0  0 
   7341  Gewerbesteuerumlage nach dem GemFinRefG  991.889,24  1.575.000  1.225.000  1.225.000  1.225.000  1.225.000 
   7372  Kreisumlage  14.064.935,78  14.313.700  14.763.500  14.639.300  14.097.400  14.060.700 
   7373  Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.  0,00  0  0  0  0  0 
   7391  Sonstige Transferauszahlungen  648.148,89  50.500  50.500  51.000  50.500  50.500 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































